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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§1 Ziel des Gesetzes

(1) Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes

die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung,

die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.

(2) Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren Ener-

gien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesge-

biet) auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden.

(3) Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneu-

erbaren Energien soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich

erfolgen.

§1a Zeitliche Transformation

(1) Nach der Vollendung des Kohleausstiegs wird die Treibhausgasneutralität der

Stromversorgung im Bundesgebiet angestrebt.

(2) 1Nach der Vollendung des Kohleausstiegs soll derweitere Ausbau der erneuerbaren

Energien marktgetrieben erfolgen. 2Zu diesem Zweck

1. legt dieses Gesetz keine Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für die Zeit

nach der Vollendung des Kohleausstiegs fest und

2. sollen Zahlungen an Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird

und die nach der Vollendung des Kohleausstiegs in Betrieb genommenwerden, auf

ein Niveau begrenzt werden, das keine Förderung darstellt.

3Weitere Zahlungen sollen insbesondere aufgrund der erwarteten Entwicklung im Euro-

päischen Emissionshandelssystemund aufgrund des dadurch ermöglichtenmarktgetrie-

benen weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien nicht erfolgen.
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(3) 1Die Bundesregierung evaluiert fortlaufend die Entwicklung desmarktgetriebenen

Ausbaus der erneuerbaren Energien und bewertet diese Entwicklung vor dem Hinter-

grund der Ausbauziele. 2Sie legt rechtzeitig, spätestens bis zum 31. März 2024 einen

Vorschlag vor, wie die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien nach der

Vollendung des Kohleausstiegs erfolgen soll.

§2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien

1Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen

liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit

und Sicherheit. 2Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral

ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-

führenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 3Satz 2 ist nicht gegenüber

Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.

§3 Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind

1. „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

oder aus Grubengas, wobei im Fall von Solaranlagen jedes Modul eine eigenstän-

dige Anlage ist; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte

Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt,

aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln,

2. „Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Eigentum die Anlage für die Erzeugung

von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas nutzt,

3. „anzulegender Wert“ der Wert, den die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) im Rahmen einer

Ausschreibung nach §22 in Verbindung mit den §§28 bis 39q ermittelt oder der

durch die §§ 40 bis 49 gesetzlich bestimmt ist und der die Grundlage für die Berech-

nung der Marktprämie, der Einspeisevergütung oder des Mieterstromzuschlags ist,

3a. „ausgeförderte Anlagen“ Anlagen, die keine Windenergieanlagen an Land sind,

eine installierte Leistung von bis zu 100 Kilowatt haben und vor dem1. Januar 2021

in Betrieb genommen worden sind und bei denen der ursprüngliche Anspruch auf

Zahlung nach der für die Anlagemaßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes beendet ist; mehrere ausgeförderte Anlagen sind zur Bestimmung der
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Größe nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu ausgeförderten Anlagen als

eine Anlage anzusehen, wenn sie nach der für sie maßgeblichen Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs auf

Zahlung als eine Anlage galten,

4. „Ausschreibung“ ein transparentes, diskriminierungsfreies und wettbewerbliches

Verfahren zur Bestimmung des Anspruchsberechtigten und des anzulegenden

Werts,

5. „Ausschreibungsvolumen“ die Summe der zu installierenden Leistung, für die der

Anspruch auf Zahlung einer Marktprämie zu einem Gebotstermin ausgeschrieben

wird,

6. „Bemessungsleistung“ derQuotient aus der Summeder in dem jeweiligenKalender-

jahr erzeugten Kilowattstunden und der Summe der vollen Zeitstunden des jewei-

ligen Kalenderjahres abzüglich der vollen Stunden vor der erstmaligen Erzeugung

von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas durch eine Anlage und

nach endgültiger Stilllegung dieser Anlage,

7. „benachteiligtes Gebiet“ ein Gebiet im Sinn

a) der Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemein-

schaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne

der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABl. L 273 vom 24.9.1986, S. 1), die

zuletzt durch die Entscheidung 97/172/EG (ABl. L 72 vom 13.3.1997, S. 1) geän-

dert worden ist, oder

b) des Artikels 32 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen

Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-

lung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.

1698/2005 (Abl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487) in der Fassung, die zuletzt durch

die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1017 vom 15. April 2021 (ABl. L 224 vom

24.6.2021, S. 1) geändert worden ist,

7a. „Betriebsviertelstunde“ jede Viertelstunde, in der die Anlage Strom erzeugt, unab-

hängig vom Grad der Auslastung der Anlage,

8. „bezuschlagtes Gebot“ ein Gebot, für das ein Zuschlag erteilt worden ist,

9. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach §3Nummer 10d des Energiewirtschaftsgesetzes,
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10. „Bilanzkreisvertrag“ ein Vertrag nach §26 Absatz 1 der Stromnetzzugangsverord-

nung,

11. „Biogas“ jedes Gas, das durch anaerobe Vergärung von Biomasse gewonnen wird,

12. „Biomasseanlage“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus Biomasse,

13. „Biomethan“ jedes Biogas oder sonstige gasförmige Biomasse, das oder die aufbe-

reitet und in das Erdgasnetz eingespeist worden ist,

14. (weggefallen),

15. „Bürgerenergiegesellschaft“ jede Genossenschaft oder sonstige Gesellschaft,

a) die aus mindestens 50 natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern

oder stimmberechtigten Anteilseignern besteht,

b) bei dermindestens 75 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen,

die in einem Postleitzahlengebiet, das sich ganz oder teilweise im Umkreis von

50 Kilometern um die geplante Anlage befindet, nach dem Bundesmeldegesetz

mit einer Wohnung gemeldet sind, wobei der Abstand im Fall von Solaranlagen

vom äußeren Rand der jeweiligen Anlage und im Fall von Windenenergiean-

lagen von der Turmmitte der jeweiligen Anlage gemessen wird,

c) bei der die Stimmrechte, die nicht bei natürlichen Personen liegen, ausschließ-

lich bei Kleinstunternehmen, kleinen oder mittleren Unternehmen nach der

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission von 6. Mai 2003 betreffend die Defi-

nition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen

(ABl. L 124 vom 20.05.2003) oder bei kommunalen Gebietskörperschaften sowie

deren rechtsfähige Zusammenschlüsse liegen, und

d) bei der kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesellschaft mehr als 10 Prozent

der Stimmrechte an der Gesellschaft hält,

wobei mit den Stimmrechten nach Buchstabe b in der Regel auch eine entspre-

chende tatsächliche Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gesellschaft und der

Mitwirkung an Entscheidungen der Gesellschafterversammlung verbunden sein

muss, es beim Zusammenschluss von mehreren juristischen Personen oder Perso-

nengesellschaften zu eine Gesellschaft ausreicht, wenn jedes der Mitglieder der

Gesellschaft die Voraussetzungen nach den Buchstaben a bis d erfüllt und es bei

einer Gesellschaft, an der eine andere Gesellschaft 100 Prozent der Stimmrechte

hält, ausreicht, wenn die letztere die Voraussetzungen nach den Buchstaben a bis

d erfüllt,
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15a. „dazugehörige Nebenanlage“ eine Nebenanlage, die der Errichtung oder dem

Betrieb einer Anlage dient, einschließlich elektrischer Leitungen, Steuerungs-

und Kommunikationsleitungen, Montage- und Kranstellflächen, Zuwegungen,

Transformator- und Übergabestationen, wobei Anlagen jenseits der Übergabesta-

tion, einschließlich des Umspannwerks, nicht erfasst sind,

16. „Direktvermarktung“ die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien oder

aus Grubengas an Dritte, es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher

Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz durchgeleitet,

17. „Direktvermarktungsunternehmer“, wer von dem Anlagenbetreiber mit der

Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas

beauftragt ist oder Stromaus erneuerbarenEnergien oder ausGrubengas kaufmän-

nisch abnimmt, ohne insoweit Letztverbraucher dieses Stroms oder Netzbetreiber

zu sein,

18. (weggefallen)

19. (weggefallen)

20. (weggefallen)

21. „erneuerbare Energien“

a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strö-

mungsenergie,

b) Windenergie,

c) solare Strahlungsenergie,

d) Geothermie,

e) Energie aus Biomasse einschließlichBiogas, Biomethan, Deponiegas undKlärgas

sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und

Industrie,

21a. „Flugwindenergieanlage an Land“ jedeWindenergieanlage an Land, die Strom aus

Windenergie mittels unbemannter Flugkörper erzeugt, die über Seile oder Leinen

mit einer stationären Bodenstation verbunden sind,

22. „Freiflächenanlage“ jede Solaranlage, die nicht auf, an oder in einem Gebäude

oder einer sonstigen baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen

Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet

worden ist,
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23. „Gebäude“ jede selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlage, die von

Menschen betreten werden kann und vorrangig dazu bestimmt ist, dem Schutz

von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen,

24. „Gebotsmenge“ die zu installierende Leistung in Kilowatt, für die der Bieter ein

Gebot abgegeben hat,

25. „Gebotstermin“ der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Geboten für

eine Ausschreibung abläuft,

26. „Gebotswert“ der anzulegendeWert, den der Bieter in seinemGebot angegeben hat,

27. „Generator“ jede technische Einrichtung, die mechanische, chemische, thermische

oder elektromagnetische Energie direkt in elektrische Energie umwandelt,

27a. „Grüner Wasserstoff“ Wasserstoff, der nach Maßgabe der Verordnung nach §93

elektrochemisch durch den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien

hergestellt wird, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum Transport auch

in anderen Energieträgern chemisch oder physikalisch gespeichert werden kann,

28. „Gülle“ jeder Stoff, der Gülle ist im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevor-

schriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-

dukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über

tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1), die durch die Verord-

nung (EU) Nr. 1385/2013 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 86) geändert worden ist,

29. „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches Dokument, das ausschließlich dazu dient,

gegenüber einem Letztverbraucher im Rahmen der Stromkennzeichnung nach

§42 Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nachzuweisen, dass ein

bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge des Stroms aus erneuerbaren

Energien erzeugt wurde,

29a. „hocheffiziente KWK-Anlage“ eine KWK-Anlage, die den Vorgaben der Richt-

linie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012

zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU

und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom

14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/944 (ABl. L 158 vom

14.6.2019,S. 125) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung entspricht,
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30. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage ausschließlich mit

erneuerbarenEnergien oderGrubengasnachHerstellungder technischenBetriebs-

bereitschaft der Anlage; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die

Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft

mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert

wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher

Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeit-

punkts der Inbetriebnahme,

31. „installierte Leistung“ die elektrische Wirkleistung, die eine Anlage bei bestim-

mungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfris-

tiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann,

32. „KWK-Anlage“ jede KWK-Anlage im Sinn von §2 Nummer 14 des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes,

33. „Letztverbraucher“ jede natürliche oder juristische Person, die Strom verbraucht,

34. „Marktwert“ der für die Berechnung der Höhe der Marktprämie für den Strom aus

einer Anlage nach Anlage 1 Nummer 2 maßgebliche Wert:

a) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren Energien

oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 3 aus dem tatsächlichen

Monatsmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf einen Kalendermonat

ergibt (Monatsmarktwert), oder

b) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren Energien

oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 4 aus dem tatsächlichen

Jahresmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf ein Kalenderjahr ergibt

(Jahresmarktwert),

soweit der Marktwert maßgeblich ist für Strom, der in einer Veräußerungsform

einer Einspeisevergütung veräußert wird, ist „Marktwert“ der Wert, der maßgeb-

lich wäre, wenn dieser Strom direkt vermarktet würde,

34a. „Moorboden“ jeder Boden, der die Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 der GAP-

Konditionalitäten-Verordnung erfüllt und der Erstellung der Gebietskulisse

nach §11 Absatz 3 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung zugrunde gelegt

werden kann,
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34b. „naturschutzrelevante Ackerflächen“ Flächen, die landwirtschaftlich genutzt

werden undmindestens einen hohen Biotopwert im Sinn des 5Absatz 2 Nummer 4

der Bundeskompensationsverordnung aufweisen,

35. „Netz“ die Gesamtheit der miteinander verbundenen technischen Einrichtungen

zur Abnahme, Übertragung und Verteilung von Elektrizität für die allgemeine

Versorgung,

36. „Netzbetreiber“ jeder Betreiber eines Netzes für die allgemeine Versorgung mit

Elektrizität, unabhängig von der Spannungsebene,

37. „Pilotwindenergieanlagen an Land“

a) die jeweils ersten zwei als Pilotwindenergieanlagen an Land an das Register

gemeldeten Windenergieanlagen eines Typs an Land, die nachweislich

aa) wesentliche technische Weiterentwicklungen oder Neuerungen insbeson-

dere bei der Generatorleistung, dem Rotordurchmesser, der Nabenhöhe,

dem Turmtypen oder der Gründungsstruktur aufweisen und

bb) einer Typenprüfung oder einer Einheitenzertifizierung bedürfen, die zum

Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht erteilt ist und erst nach der Inbe-

triebnahme einer Anlage erteilt werden kann, oder

b) die als Pilotwindenergieanlagen an Land an das Register gemeldetenWindener-

gieanlagen an Land,

aa) die vorwiegend zu Zwecken der Forschung und Entwicklung errichtet

werden und

bb) mit denen eine wesentliche, weit über den Stand der Technik hinausge-

hende Innovation erprobt wird; die Innovation kann insbesondere die

Generatorleistung, den Rotordurchmesser, die Nabenhöhe, den Turmtypen,

die Gründungsstruktur oder die Betriebsführung der Anlage betreffen,

38. „Regionalnachweis“ ein elektronisches Dokument, das ausschließlich dazu dient,

im Rahmen der Stromkennzeichnung nach §42 des Energiewirtschaftsgesetzes

gegenüber einem Letztverbraucher die regionale Herkunft eines bestimmten

Anteils oder einer bestimmten Menge des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren

Energien nachzuweisen,

39. „Register“ das Marktstammdatenregister nach §111e des Energiewirtschaftsge-

setzes,

40. (weggefallen)
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41. „Solaranlage“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie,

41a. „Solaranlage des ersten Segments“ jede Freiflächenanlage und jede Solaranlage auf,

an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebäude noch Lärmschutzwand ist,

41b. „Solaranlage des zweiten Segments“ jede Solaranlage auf, an oder in einem

Gebäude oder einer Lärmschutzwand,

42. „Speichergas“ jedes Gas, das keine erneuerbare Energie ist, aber zum Zweck der

Zwischenspeicherung von Strom aus erneuerbaren Energien ausschließlich unter

Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird,

42a. „Spotmarktpreis“ der Strompreis in Cent pro Kilowattstunde, der sich in der

Preiszone für Deutschland aus der Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen

in der vortägigen Auktion von Stromviertelstundenkontrakten am Day-Ahead-

Markt ergibt; wenn die Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen nicht oder

nur teilweise erfolgt, ist für die Dauer der unvollständigen Kopplung der Durch-

schnittspreis aller Strombörsen gewichtet nach dem jeweiligen Handelsvolumen

zugrunde zu legen,

43. „Steckersolargerät“ ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solar-

anlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur

Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht,

43a. „Strombörse“ eine Börse, an der für die Preiszone für Deutschland Stromprodukte

gehandelt werden können,

43b. (weggefallen)

43c. „Südregion“ das Gebiet, das die Gebietskörperschaften umfasst, die in Anlage 5

aufgeführt sind,

44. „Übertragungsnetzbetreiber“ der regelverantwortliche Netzbetreiber von Hoch-

und Höchstspannungsnetzen, die der überregionalen Übertragung von Elektrizität

zu anderen Netzen dienen,

45. (weggefallen)

46. „Umweltgutachter“ jede Person oder Organisation, die nach dem Umweltauditge-

setz in der jeweils geltenden Fassung als Umweltgutachter oder Umweltgutachter-

organisation tätig werden darf,
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46a. „unentgeltliche Abnahme“ die Veräußerungsform der Einspeisevergütung in der

Variante nach §21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,

47. „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinn

der Mitteilung der Kommission - Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und

Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249

vom 31.7.2014, S. 1),

47a. „Wärmeversorgungseinrichtung“ eine Einrichtung zur leitungsgebundenen Versor-

gung vonmehrerenGebäudenmitWärme aus einer Biomasseanlagemit einer ther-

mischen Gesamtnennleistung von mindestens 300 Kilowatt,

48. „Windenergieanlage an Land“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus Wind-

energie, die keine Windenergieanlage auf See ist,

49. „Windenergieanlage auf See“ jede Anlage im Sinn von §3 Nummer 11 des

Windenergie-auf-See-Gesetzes,

50. „Wohngebäude“ jedes Gebäude, das nach seiner Zweckbestimmung überwiegend

dem Wohnen dient, einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie ähnli-

chen Einrichtungen,

50a. „Zuschlag“ der Verwaltungsakt,mit demdie Bundesnetzagentur ein Gebot in einem

Ausschreibungsverfahren bezuschlagt,

51. „Zuschlagswert“ der anzulegende Wert, zu dem ein Zuschlag in einer Ausschrei-

bung erteiltwird; er entspricht demGebotswert, soweit sich aus dennachfolgenden

Bestimmungen nichts anderes ergibt.

§4 Ausbaupfad

1Die Ziele nach §1 sollen erreicht werden durch

1. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land auf

a) 69 Gigawatt im Jahr 2024,

b) 84 Gigawatt im Jahr 2026,

c) 99 Gigawatt im Jahr 2028,

d) 115 Gigawatt im Jahr 2030,

e) 157 Gigawatt im Jahr 2035 und

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

17

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...
http://bundesrecht.juris.de/windseeg/__3.html
http://bundesrecht.juris.de/windseeg


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

f) 160 Gigawatt im Jahr 2040

sowie den Erhalt dieser installierten Leistung nach dem Jahr 2040,

2. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen auf See nach

Maßgabe des Windenergie-auf-See-Gesetzes,
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3. eine Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen auf

a) 88 Gigawatt im Jahr 2024,

b) 128 Gigawatt im Jahr 2026,

c) 172 Gigawatt im Jahr 2028,

d) 215 Gigawatt im Jahr 2030,

e) 309 Gigawatt im Jahr 2035 und

f) 400 Gigawatt im Jahr 2040

sowie den Erhalt dieser Leistung nach dem Jahr 2040 und

4. eine installierte Leistung von Biomasseanlagen von 8400 Megawatt im Jahr 2030.

2Dabei soll für die Steigerung der installierten Leistung nach Satz 1 Nummer 3 ein

Zubau von Solaranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand

mindestens im Umfang des Zubaus von Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf,

an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebäude noch Lärmschutzwand ist,

angestrebt werden.

§4a Strommengenpfad

Um überprüfen zu können, ob die erneuerbaren Energien in der für die Erreichung

des Ziels nach §1 Absatz 2 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden, werden

folgende Zwischenziele als Richtwerte für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien festgelegt:

1. 287 Terawattstunden im Jahr 2023,

2. 310 Terawattstunden im Jahr 2024,

3. 346 Terawattstunden im Jahr 2025,

4. 388 Terawattstunden im Jahr 2026,

5. 433 Terawattstunden im Jahr 2027,

6. 479 Terawattstunden im Jahr 2028,

7. 533 Terawattstunden im Jahr 2029 und

8. 600 Terawattstunden im Jahr 2030.
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§5 Ausbau im In- und Ausland

(1) Soweit sich dieses Gesetz auf Anlagen bezieht, ist es anzuwenden, wenn und soweit

die Erzeugung des Stroms im Bundesgebiet erfolgt.

(2) 1Soweit die Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien durch Ausschrei-

bungen ermittelt werden, sollen auch Gebote für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen

Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union im

Umfang von 20 Prozent der gesamten jährlich zu installierenden Leistung an Anlagen

bezuschlagt werden können. 2Der Umfang nach Satz 1 kann in dem Maß überschritten

werden, in dem Gebote für Windenenergieanlagen auf See bezuschlagt werden sollen.
3Zu dem Zweck nach Satz 1 können die Ausschreibungen

1. gemeinsam mit einem anderen Mitgliedstaat oder mehreren anderen Mitglied-

staaten der Europäischen Union durchgeführt werden oder

2. für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geöffnet werden.

4Näheres zu den Ausschreibungsverfahren kann in einer Rechtsverordnung nach §88a

geregelt werden.

(3) Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur zulässig, wenn

1. sie mit den beteiligten Mitgliedstaaten der Europäischen Union völkerrechtlich

vereinbart worden sind und diese völkerrechtliche Vereinbarung Instrumente

der Kooperationsmaßnahmen im Sinn der Artikel 5, 8 bis 10 oder 13 der Richt-

linie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung

der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 (ABl.

L 328 vom 21.12.2018, S. 82, zuletzt berichtigt durch ABl. L 311 vom 25.9.2020, S.

11), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/807 (ABl. L 133 vom 21.5.2019,

S. 1) vervollständigt worden ist, zur Förderung der Nutzung von Energie aus

erneuerbaren Quellen nutzt und

2. der Strom physikalisch importiert wird oder einen vergleichbaren Effekt auf den

deutschen Strommarkt hat.
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(4) 1Durch die völkerrechtliche Vereinbarung nach Absatz 3 Nummer 1 kann dieses

Gesetz aufgrund einer Rechtsverordnung nach §88a abweichend von Absatz 1

1. ganz oder teilweise als anwendbar erklärt werden für Anlagen, die außerhalb des

Bundesgebiets errichtet werden, oder

2. als nicht anwendbar erklärt werden für Anlagen, die innerhalb des Bundesgebiets

errichtet werden.

2Ohne eine entsprechende völkerrechtliche Vereinbarung dürfen weder Anlagen

außerhalb des Bundesgebiets Zahlungen nach diesem Gesetz erhalten noch Anlagen

im Bundesgebiet Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaats der

Europäischen Union erhalten.

(5) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom

werden aufgerechnet auf

1. das Ziel nach §1 Absatz 2,

2. den nationalen Beitrag zumGesamtziel der Europäischen Union im Jahr 2030 nach

Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und

des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom

11. Dezember 2018 und

3. den nationalen Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergie-

verbrauch nach Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-

System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verord-

nungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und

des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU,

2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richt-

linien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verord-

nung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328

vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1119 (ABl. L 243

vom 9.7.2021, S. 1) geändert worden ist.

2Satz 1 ist jedoch auf die in Absatz 2 genannten Anlagen nur nach Maßgabe der völker-

rechtlichen Vereinbarung anzuwenden. 3Auf die in Absatz 1 genannten Anlagen ist

er nicht anzuwenden, soweit die Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen
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Mitgliedstaates der Europäischen Union geleistet werden und eine völkerrechtliche

Vereinbarung eine Anrechnung auf die Ziele dieses Mitgliedstaates regelt. 4Die in

Absatz 2 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom sowie die in Absatz 1

genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom, soweit für diese in Absatz 1

genannten Anlagen Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaates

der Europäischen Union geleistet werden und eine völkerrechtliche Vereinbarung

eine Anrechnung auf die Ziele dieses Mitgliedstaates regelt, werden weder auf den

Ausbaupfad nach §4 noch auf den Strommengenpfad nach §4a angerechnet.

(5a) 1Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der in ihnen erzeugte Strom aus erneuer-

baren Energien, für den keine Zahlungen durch Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 1

ermittelt werden, werden auf Grundlage und nach Maßgabe einer völkerrechtlichen

Vereinbarung im Sinn des Absatzes 3 Nummer 1 auf das Ziel, den Beitrag und den Anteil

nach Absatz 5 Satz 1 angerechnet, wenn Strom aus der Anlage physikalisch importiert

wird oder einen vergleichbaren Effekt auf den deutschen Strommarkt hat. 2Durch die

völkerrechtliche Vereinbarung kann dieses Gesetz abweichend von Absatz 1 ganz oder

teilweise für Anlagen nach Satz 1 als anwendbar erklärt werden.

(6) 1Anlagen im Bundesgebiet dürfen nur in einem Umfang von bis zu 20 Prozent der

jährlich in Deutschland zu installierenden Leistung und unter Einhaltung der Anforde-

rungen nach Absatz 3 auf die Ziele eines anderenMitgliedstaats der Europäischen Union

angerechnet werden. 2Für Windenenergieanlagen auf See ist Absatz 2 Satz 2 entspre-

chend anzuwenden.

§6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau

(1) 1Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage

betroffen sind, finanziell beteiligen. 2Zu diesem Zweck dürfen folgende Anlagenbe-

treiber den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge

durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten:

1. Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach Maßgabe von Absatz 2 und

2. Betreiber von Freiflächenanlagen nach Maßgabe von Absatz 3.

(2) 1BeiWindenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von

insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und
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für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn

die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 1 000 Kilowatt hat. 2Als betroffen

gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines

um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2500 Metern um die Turmmitte

der Windenergieanlage befindet. 3Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner

Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach

Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 4Sindmehrere Gemeinden oder

Landkreise betroffen, müssen die Anlagenbetreiber, wenn sie sich für Zahlungen nach

Absatz 1 entscheiden, allen betroffenen Gemeinden oder Landkreisen eine Zahlung

anbieten. 5Im Fall des Satzes 4 ist die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde oder

Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen

gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises der Anlage im Bundesgebiet

aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird.
6Lehnen eine oder mehrere Gemeinden oder Landkreise eine Zahlung ab, kann der auf

die ablehnenden Gemeinden oder Landkreise entfallende Betrag auf die Gemeinden

oder Landkreise verteilt werden, die einer Zahlung zugestimmt haben. 7Im Fall des

Satzes 6 erfolgt die Aufteilung des Betrags auf die Gemeinden oder Landkreise, die einer

Zahlung zugestimmt haben, anhand des Verhältnisses der Anteile der Gemeindegebiete

oder gemeindefreien Gebiete an der Gesamtfläche des Umkreises im Bundesgebiet

zueinander.

(3) 1Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenenGemeinden Beträge von insgesamt

0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten

werden. 2Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die Frei-

flächenanlagen befinden. 3Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeindefreien

Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als

betroffen. 4Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 bis 7 entsprechend anzuwenden.

(4) 1Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesemParagrafen bedürfen der schrift-

lichen oder der elektronischen Form und dürfen bereits geschlossen werden

1. vor derGenehmigungderWindenergieanlagenachdemBundes-Immissionsschutzgesetz

oder

2. vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch nicht vor dem Beschluss des

Bebauungsplans für die Fläche zur Errichtung der Anlage, wenn vor Erteilung der

für die Anlage erforderlichen Genehmigung ein Bebauungsplan zur Herstellung

der bauplanungsrechlichen Genehmigungsfähigkeit beschlossen wird.
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2Bei Freiflächenanlagen dürfen die betroffenen Kommunen denAbschluss der Vereinba-

rung davon abhängig machen, dass der Betreiber ein Konzept, das fachlichen Kriterien

für die naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen entspricht, vorlegt

oder nachgewiesen hat, dass die Umsetzung dieser Kriterien nicht möglich ist. 3Die

Vereinbarungen gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des Strafgesetzbuchs.
4Satz 3 ist auch für Angebote zum Abschluss einer solchen Vereinbarung und für die

darauf beruhenden Zuwendungen anzuwenden.

(5) Für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach

Nummer 7.2 der Anlage 2, für die Betreiber vonWindenergieanlagen an Land oder Frei-

flächenanlagen eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen haben und für

die sie Zahlungen nach diesem Paragrafen an die Gemeinden oder Landkreise geleistet

haben, können sie die Erstattung dieses im Vorjahr an die Gemeinden oder Landkreise

geleisteten Betrages im Rahmen der Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen.

§7 Gesetzliches Schuldverhältnis

(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz nicht vom

Abschluss eines Vertrages abhängig machen.

(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende vertragliche Regelungen

1. müssen klar und verständlich sein,

2. dürfen keinen Vertragspartner unangemessen benachteiligen,

3. dürfen nicht zu höheren als im Teil 3 vorgesehenen Zahlungen führen und

4. müssen mit demwesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der

abgewichen wird, vereinbar sein.
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Teil 2 Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen

§8 Anschluss

(1) 1Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien und aus Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz anschließen,

die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste

Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht dieses oder ein anderes Netz

einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist; bei der

Prüfung des wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkts sind die unmittelbar durch

den Netzanschluss entstehenden Kosten zu berücksichtigen. 2Bei einer oder mehreren

Anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt höchstens 30 Kilowatt, die

sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden, gilt der

Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt.

(2) 1Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines

anderen im Hinblick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes wählen, es sei denn,

die daraus resultierenden Mehrkosten des Netzbetreibers sind nicht unerheblich.
2Dies kann auch ein Verknüpfungspunkt sein, der bereits von einer bestehenden

Anlage genutzt wird, sofern der Betreiber der bestehenden Anlage der Mitnutzung

zustimmt. Die Wahl nach Satz 1 oder Satz 2 kann mit dem Angebot einer flexiblen

Netzanschlussvereinbarung nach § 8a verbunden werden.

(3) Der Netzbetreiber darf abweichend von den Absätzen 1 und 2 der Anlage einen

anderen Verknüpfungspunkt zuweisen, es sei denn, die Abnahme des Stroms aus der

betroffenen Anlage nach §11 Absatz 1 wäre an diesem Verknüpfungspunkt nicht sicher-

gestellt.

(4) Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch dann, wenn die Abnahme des Stroms

erst durch die Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des Netzes nach §12

möglich wird.

(5) 1Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Eingang eines Netzanschluss-

begehrens, einschließlich eines Begehrens auf Änderung oder Erweiterung einer

Anlage zur Erhöhung der installierten Leistung, unverzüglich einen genauen Zeitplan

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

25

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

für die Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens übermitteln. 2In diesem Zeitplan ist

anzugeben,

1. in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegehren bearbeitet wird und

2. welche weiteren Informationen die Anschlussbegehrenden aus ihrem Verantwor-

tungsbereich den Netzbetreibern übermitteln müssen, damit die Netzbetreiber

ihre Pflichten nach diesem Paragrafen erfüllen oder ihre Planungen nach §12

durchführen können.

3Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1

Satz 2 den Zeitplan nach Satz 1 nicht innerhalb von einem Monat nach Eingang des

Netzanschlussbegehrens, können die Anlagen unter Einhaltung der für die Ausführung

eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden. 4Zur Bestim-

mung der Größe der Anlagen und des günstigsten Netzverknüpfungspunktes ist Absatz 1

Satz 2 entsprechend anzuwenden.

(5a) 1Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten

Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insge-

samt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers

betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können unter

Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen

angeschlossen werden. 2Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregister-

verordnung bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetreiber abzugebende

Meldungen von Anlagen nach Satz 1 können nicht verlangt werden.

(6) 1Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Eingang der erforderlichen

Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von acht Wochen, mit dem

Ergebnis ihrer Netzverträglichkeitsprüfung Folgendes übermitteln:

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses mit allen

erforderlichen Arbeitsschritten,

2. alle Informationen, die Anschlussbegehrende für die Prüfung des Verknüpfungs-

punktes benötigen, sowie aufAntrag die für eineNetzverträglichkeitsprüfung erfor-

derlichen Netzdaten,

3. die Information, ob bei der Herstellung des Netzanschlusses der Anlage die Anwe-

senheit des Netzbetreibers erforderlich ist; wenn der Netzbetreiber die Anwesen-
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heit im Fall von Anlagen nach Absatz 1 Satz 2 ausnahmsweise für erforderlich hält,

ist dies einfach und verständlich anhand des Einzelfalls zu begründen,

4. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag der Kosten, die den Anla-

genbetreibern durch den Netzanschluss entstehen; dieser Kostenvoranschlag

umfasst nur die Kosten, die durch die technische Herstellung des Netzanschlusses

entstehen, und insbesondere nicht die Kosten für die Gestattung der Nutzung

fremder Grundstücke für die Verlegung der Netzanschlussleitung,

5. die zur Erfüllung der Pflichten nach §9 Absatz 1 bis 2 erforderlichen Informa-

tionen.

2Wenn Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1 Satz 2

die Information nach Satz 1 Nummer 3 nicht fristgerecht übermitteln, können die

Anlagen unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen

Regelungen auch ohne die Anwesenheit des Netzbetreibers angeschlossen werden.
3Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1

Satz 2 nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 die Information, dass der bereits bestehende

Netzanschluss technisch noch nicht als Verknüpfungspunkt geeignet ist, so können die

Anlagen unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen

Regelungen an dem bestehenden Verknüpfungspunkt des Grundstücks nach Absatz 1

Satz 2 angeschlossen werden. 4Das Recht der Anlagenbetreiber nach §10 Absatz 1 bleibt

auch dann unberührt, wenn der Netzbetreiber den Kostenvoranschlag nach Satz 1

Nummer 4 übermittelt hat.

(6a) 1Für eine Solaranlage oder mehrere Solaranlagen mit einer installierten Leistung

von insgesamt über 30 Kilowatt bis insgesamt höchstens 100 Kilowatt ist Absatz 6 Satz 3

entsprechend anzuwenden, wenn sich die Solaranlagen auf einem Grundstück mit

bereits bestehendem Netzanschluss befinden und die insgesamt installierte Leistung

an diesem Verknüpfungspunkt die Kapazität des bestehenden Netzanschlusses nicht

übersteigt. 2In diesem Fall gilt der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz

als günstigster Verknüpfungspunkt.

(7) 1Abweichend von Absatz 5 sowie Absatz 6 Satz 1 sind für Netzanschlussbegehren,

einschließlich Begehren auf Änderung oder Erweiterung der Anlagen zur Erhöhung der

insgesamt installierten Leistung bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Schwellenwert,

nach Absatz 1 Satz 2 ab dem 1. Januar 2025 die Sätze 2 bis 6 anzuwenden. 2Netzbetreiber
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müssen auf ihrer Internetseite insbesondere die folgenden allgemeinen Informationen

zur Verfügung stellen:

1. die Information, in welchen Arbeitsschritten ein Netzanschlussbegehren bear-

beitet wird,

2. die Angabe, welche Informationen die Anschlussbegehrenden aus ihrem Verant-

wortungsbereich dem Netzbetreiber für ein Netzanschlussbegehren übermitteln

müssen, damit der Netzbetreiber seine Pflichten nach diesem Paragrafen erfüllen

oder seine Planung nach §12 durchführen kann,

3. die Kosten, die Anlagenbetreibern durch einen Netzanschluss entstehen, und

4. die Informationen über die zur Erfüllung der Pflichten nach §9 Absatz 1 bis 2

notwendige Ausstattung.

3Netzbetreibermüssen einWebportal zur Verfügung stellen, über das dasNetzanschluss-

begehren nach Satz 1 gestellt und die Informationen nach Satz 2 Nummer 2 übermittelt

werden können. 4Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Eingang des

Anschlussbegehrens unverzüglich, spätestens innerhalb von einem Monat, mit dem

Ergebnis ihrer Netzverträglichkeitsprüfung die folgenden spezifischen Informationen

übermitteln:

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses mit allen

erforderlichen Arbeitsschritten,

2. auf Verlangen alle Informationen, die der Anschlussbegehrende für die Prüfung

nach Absatz 1 bis 3 benötigt, sowie die für die Netzverträglichkeitsprüfung erfor-

derlichen Netzdaten,

3. die Information, ob bei der Herstellung des Netzanschlusses der Anlage die Anwe-

senheit des Netzbetreibers erforderlich ist; wenn der Netzbetreiber die Anwesen-

heit ausnahmsweise für erforderlich hält, ist dies einfach und verständlich anhand

des Einzelfalls zu begründen,

4. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag der Kosten, die durch den

Netzanschluss entstehen; dieser Kostenvoranschlag umfasst nur die Kosten, die

durch die technische Herstellung des Netzanschlusses entstehen, und insbeson-

dere nicht die Kosten für die Gestattung der Nutzung fremder Grundstücke für die

Verlegung der Netzanschlussleitung,
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5. die Informationen über die zur Erfüllung der Pflichten nach §9 Absatz 1 bis 2

notwendige Ausstattung.

5Das Format und die Inhalte der nach Satz 2 bis 4 bereitzustellenden Informationen und

Webportale sind möglichst weitgehend zu vereinheitlichen. 6Im Übrigen sind Absatz 6

Satz 2 und 3 entsprechendmit derMaßgabe anzuwenden, dass für die fristgerechte Über-

mittlung die in Satz 4 geregelte Frist von einemMonat maßgeblich ist. 7Des Weiteren ist

Absatz 6 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

§8a Flexible Netzanschlussvereinbarungen

(1) 1Der Netzbetreiber und der Anlagenbetreiber können eine anschlussseitige

Begrenzung der maximalenWirkleistungseinspeisung in das Netz vereinbaren (flexible

Netzanschlussvereinbarung). 2Die Einhaltung der Wirkleistungsbegrenzung ist durch

denAnlagenbetreiber jederzeit durch geeignete technischeMaßnahmen sicherzustellen.
3Die Wirkleistungsbegrenzung kann auch auf einzelne Zeitfenster beschränkt sein und

in ihrer Höhe je Zeitfenster variieren.

(2) 1In der flexiblen Netzanschlussvereinbarung sind insbesondere Regelungen zu

treffen

1. zur Höhe der anschlussseitig begrenzten maximalen Wirkleistungseinspeisung,

2. zu Zeitfenstern mit unterschiedlich hoch begrenzten maximalenWirkleistungsein-

speisungen, sofern dies ermöglicht werden soll,

3. zur Dauer der anschlussseitigen Begrenzung sowie zu den anschließend geltenden

Regelungen, sofern die Begrenzung nicht dauerhaft vorgesehen ist,

4. zur Sicherstellung der technischen Anforderungen an die Begrenzung der maxi-

malen Wirkleistungseinspeisung,

5. zur Haftung des Anlagenbetreibers bei Überschreitung der maximalen Wirkleis-

tungseinspeisung und

6. zum Einverständnis anderer Anlagenbetreiber oder Betreiber von Stromspei-

chern, sofern über denselben Netzverknüpfungspunkt Anlagen oder Stromspei-

cher anderer Betreiber bereits angeschlossen sind oder zeitgleich angeschlossen

werden sollen.
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2Im Fall des Satzes 1 Nummer 6 sind ergänzende Regelungen zu treffen zur gemein-

samen Verantwortung der Anlagenbetreiber oder Betreiber von Stromspeichern für die

Einhaltung der Regelungen sowie zu einer gesamtschuldnerischen Haftung nach Satz 1

Nummer 5.

(3) Liegt der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt, der im

Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist, nach §8 Absatz 1 Satz 1 zweite Alter-

native nicht an der Stelle mit der in der Luftlinie kürzesten Entfernung zum Standort

der Anlage nach §8 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative, so hat der Netzbetreiber für

diesen Punkt die grundsätzliche Möglichkeit des Abschlusses einer flexiblen Netzan-

schlussvereinbarung zu prüfen und dem Anlagenbetreiber das Ergebnis dieser Prüfung

gemeinsam mit dem Ergebnis seiner Netzverträglichkeitsprüfung mitzuteilen.

§8b Mitteilung des Einspeiseortes

Der Netzbetreiber teilt dem Anschlussbegehrenden innerhalb von vier Wochen,

nachdem sich der Netzbetreiber und der Anschlussbegehrende auf einen Verknüp-

fungspunkt geeinigt haben, alphanumerische Bezeichnungen des vereinbarten Ortes

der Messung, der Entnahme und der Einspeisung von Energie mit.

§9 Technische Vorgaben

(1) 1Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen haben den ordnungsgemäßen techni-

schen Zustand der Anlage und der jeweiligen elektrischen Anlage hinter der Hausan-

schlusssicherung sicherzustellen, so dass

1. der Messstellenbetreiber seine Verpflichtungen zum Einbau und Betrieb von intel-

ligentenMesssystemen und Steuerungseinrichtungen nach den §§ 3, 29 und 45 des

Messstellenbetriebsgesetzes erfüllen kann und

2. Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit die Ist-Einspeisung abrufen

und die Einspeiseleistung bei Anlagen und KWK-Anlagen, die Strom in das Netz

einspeisen, vollständig oder, sobald jeweils die technische Möglichkeit besteht,

stufenweise oder stufenlos ferngesteuert regeln können.

2Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten

Regeln der Technik zu beachten. 3Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf Stecker-

solargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und mit
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einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der

Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.

(2) 1Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen

nach §29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes und zur erstmaligen

erfolgreichen Testung der Anlage oder KWK-Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den

Netzbetreiber über diese neu eingebaute Technik sowie unbeschadet weiterer Vorgaben

im Zusammenhang mit der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchsein-

richtungen nach §14a des Energiewirtschaftsgesetzes müssen

1. Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen, die jeweils eine installierte Leistung

von mindestens 100Kilowatt haben, sicherstellen, dass diese Anlagen jeweils mit

technischen Einrichtungen ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jeder-

zeit die Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleistung ganz oder teilweise fern-

gesteuert reduzieren kann,

2. Betreiber von Anlagen oder KWK-Anlagen, die jeweils eine installierte Leistung ab

25Kilowatt und von weniger als 100Kilowatt haben,

a) sicherstellen, dass diese Anlagen jeweils mit technischen Einrichtungen ausge-

stattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung ganz

oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann, und

b) soweit es sich umAnlagen handelt, die der Einspeisevergütung oder demMieter-

stromzuschlag nach §19 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zugeordnet sind,

am Verknüpfungspunkt ihrer Anlagemit demNetz die maximaleWirkleistungs-

einspeisung auf 60Prozent der installierten Leistung begrenzen oder

3. Betreiber von Anlagen, die der Einspeisevergütung oder demMieterstromzuschlag

nach §19 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zugeordnet sind und die eine instal-

lierte Leistung von weniger als 25 Kilowatt haben, oder von KWK-Anlagen, die

jeweils eine installierte Leistung von weniger als 25Kilowatt haben, am Verknüp-

fungspunkt dieser Anlagen mit dem Netz jeweils die maximale Wirkleistungsein-

speisung auf 60Prozent der installierten Leistung begrenzen.

2Die Pflicht nach Satz 1 kann bei mehreren Anlagen oder KWK-Anlagen, die gleichartige

erneuerbare Energien einsetzen und über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz

verbunden sind, auch mit einer gemeinsamen technischen Einrichtung erfüllt werden,

wenn hiermit die jeweilige Pflicht nach Satz 1 für die Gesamtheit der Anlagen oder KWK-

Anlagen erfüllt werden kann. 3Der Netzbetreiber hat die Testung auf Ansteuerbarkeit
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nach Satz 1 spätestens im Rahmen der nächsten auf den Einbau des intelligenten Mess-

systems und der Steuerungseinrichtungen nach §29Absatz 1Nummer 2 desMessstellen-

betriebsgesetzes folgenden, nach §12 Absatz 2b Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes

durchzuführenden testweisen Anpassungen sowie Abrufung der Ist-Einspeisung vorzu-

nehmen. 4Satz 1 Nummer 3 ist nicht anzuwenden auf Steckersolargerätemit einer instal-

lierten Leistung von insgesamt bis zu 2Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung

von insgesamt bis zu 800Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrau-

chers betrieben werden.

(2a) 1Nach dem Einbau von intelligentenMesssystemen und Steuerungseinrichtungen

nach §29 Absatz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber

dem Anlagenbetreiber bis zu einer nach Absatz 2 Satz 1 erfolgreich durchgeführten

Testung zumAusgleich der entstehendenAufwendungen für denWeiterbetrieb von tech-

nischen Einrichtungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 ab dem 1. Januar 2028 für

jedes angefangene Jahr einen Betrag von 100Euro brutto zu zahlen. 2Die Zahlungspflicht

entfällt, wenn der Netzbetreiber eine erfolglose Testung nach Satz 1 nicht zu vertreten

hat.

(3) 1Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und

ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der

Absätze 1, 1a und 2 als eine Anlage, wenn

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und

2. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb

genommen worden sind.

2Abweichend von Satz 1 gelten mehrere Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder

in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind und die nicht hinter

demselben Netzverknüpfungspunkt betrieben werden, nicht als eine Anlage. 3Bei der

Fiktion nach Satz 1 bleiben Steckersolargeräte unberücksichtigt,

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt,

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und

3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.
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4Entsteht eine Pflicht nach Absatz 1, 1a oder 2 für einen Anlagenbetreiber erst durch den

Zubau vonAnlagen eines anderenAnlagenbetreibers, kann er von diesemdenErsatz der

daraus entstehenden Kosten verlangen.

(4) Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach §19

Absatz 2 Satz 3 des Messstellenbetriebsgesetzes erlassenen Verordnung sind unab-

hängig von den Vorgaben nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und lassen die sich

hieraus ergebenden Pflichten unberührt.

(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen,

dass bei der Erzeugung des Biogases zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur

Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden.

(6) (weggefallen)

(7) (weggefallen)

(8) 1Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach den Vorgaben des Luftver-

kehrsrechts zur Nachtkennzeichnung verpflichtet sind, müssen ihre Anlagen mit einer

Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen

ausstatten. 2Auf Betreiber von Windenergieanlagen auf See ist Satz 1 anzuwenden,

wenn sich die Windenergieanlage befindet

1. im Küstenmeer,

2. in der Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee wie sie in dem

nach §5 desWindenergie-auf-See-Gesetzes durch das Bundesamt für Seeschifffahrt

und Hydrographie bekannt gemachten Flächenentwicklungsplan ausgewiesen

wird,

3. in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee.

3Die Pflicht nach Satz 1 gilt ab dem 1. Januar 2025. 4Betreiber von Windenergieanlagen,

die vor dem Ablauf des 31. Dezember 2024 in Betrieb genommen wurden, bei denen

die Pflicht nach Satz 1 nicht erfüllt wurde und für die keine Ausnahme nach Satz 6

zugelassen wurde, sind verpflichtet, unverzüglich einen vollständigen und prüffä-

higen Antrag auf Zulassung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei der
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zuständigen Landesbehörde zu stellen. 5Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch eine

Einrichtung zur Nutzung von Signalen von Transpondern von Luftverkehrsfahrzeugen

erfüllt werden. 6Von der Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagentur auf Antrag im

Einzelfall insbesondere für kleineWindparks Ausnahmen zulassen, sofern die Erfüllung

der Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist.

§10 Ausführung und Nutzung des Anschlusses

(1) Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der Anlagen von dem Netzbetreiber oder

einer fachkundigen dritten Person vornehmen lassen.

(2) Die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Sicherheit des Netzes

notwendigen Einrichtungen müssen den im Einzelfall notwendigen technischen Anfor-

derungen des Netzbetreibers und §49 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechen.

(3) Bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas ist

zugunsten des Anlagenbetreibers § 18 Absatz 2 der Niederspannungsanschlussverord-

nung entsprechend anzuwenden.

§10a Messstellenbetrieb; Übergangsregelung für Steckersolargeräte

(1) 1Für den Messstellenbetrieb sind die Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes

anzuwenden. 2Abweichend von Satz 1 kann anstelle der Beauftragung eines Dritten

nach §5 Absatz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes der Anlagenbetreiber den Messstel-

lenbetrieb auch selbst übernehmen. 3Für den Anlagenbetreiber gelten dann alle gesetz-

lichen Anforderungen, die das Messstellenbetriebsgesetz an einen Dritten als Messstel-

lenbetreiber stellt.

(2) 1DerMessstellenbetreiber hatMessstellen an Zählpunkten von Steckersolargeräten

im Sinne von §8 Absatz 5a Satz 1 abweichend von §3 Absatz 3a des Messstellenbetriebs-

gesetzes mit Rücksicht auf seine Rollout-Planung nach dem Messstellenbetriebsgesetz

unverzüglich nach der Aufforderung durch die Bundesnetzagentur an den Netzbe-

treiber zur Prüfung der im Marktstammdatenregister eingetragenen Daten nach §13

Absatz 1 der Markstammdatenregisterverordnung mit einer modernen Messeinrich-

tung als Zweirichtungszähler oder einem intelligenten Messsystem entsprechend den

Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes auszustatten, ohne dass es einer geson-
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derten Beauftragung durch den Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer bedarf. 2Die

Rechte nach §34 Absatz 2 Satz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes bleiben unberührt.

(3) 1Steckersolargeräte im Sinn von §8 Absatz 5a dürfen an der Entnahmestelle eines

Letztverbrauchers bereits vor dem Einbau einer modernen Messeinrichtung als Zwei-

richtungszähler oder eines intelligenten Messsystems mit einer bereits vorhandenen

Messeinrichtung betrieben werden. 2Die Richtigkeit der von der Messeinrichtung ermit-

telten Messwerte wird zu Zwecken der Abrechnung und Bilanzierung längstens bis zur

Ausstattung mit einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder einem

intelligenten Messsystem nach Absatz 2 Satz 1 vermutet, dabei kann diese Vermutung

nur durch den Nachweis einer technischen Störung oder einer Manipulation der Mess-

einrichtung widerlegt werden.

§10b Vorgaben zur Direktvermarktung

(1) 1Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt,

die den in ihren Anlagen erzeugten Strom direkt vermarkten, müssen

1. ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen ausstatten, über die das Direktver-

marktungsunternehmen oder die andere Person, an die der Strom veräußert wird,

jederzeit

a) die Ist-Einspeisung abrufen kann und

b) die Einspeiseleistung vollständig oder, sobald jeweils die technischeMöglichkeit

besteht, stufenweise oder stufenlos ferngesteuert regeln kann, und

2. dem Direktvermarktungsunternehmen oder der anderen Person, an die der Strom

veräußert wird, die Befugnis einräumen, jederzeit

a) die Ist-Einspeisung abzurufen und

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Umfang zu regeln, der für eine

bedarfsgerechte Einspeisung des Stroms erforderlich und nicht nach den geneh-

migungsrechtlichen Vorgaben nachweislich ausgeschlossen ist.

2Die Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch als erfüllt, wenn mehrere Anlagen, die über

denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer gemeinsamen

technischen Einrichtung ausgestattet sind, mit der der Direktvermarktungsunter-

nehmer oder die andere Person jederzeit die Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 für die
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Gesamtheit der Anlagen erfüllen kann. 3Wird der Strom vom Anlagenbetreiber unmit-

telbar an einen Letztverbraucher oder unmittelbar an einer Strombörse veräußert,

sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Anla-

genbetreiber die Befugnisse des Direktvermarktungsunternehmers oder der anderen

Person wahrnimmt. 4Die Pflicht nach Satz 1 muss nicht vor dem Beginn des zweiten

auf die erstmalige Einspeisung der Anlage folgenden Kalendermonats und nicht vor

dem Beginn des zweiten auf die Meldung des Direktvermarktungsunternehmens

an den Netzbetreiber zur Übernahme der Vermarktung folgenden Kalendermonats

erfüllt werden. 5§9 Absatz 3 ist zur Ermittlung der installierten Leistung entsprechend

anzuwenden.

(2) 1Die Pflicht nach Absatz 1 muss ab dem 1. Januar 2028 und ab Einbau eines

intelligenten Messsystems über das Smart-Meter-Gateway nach §2 Nummer 19 des

Messstellenbetriebsgesetzes erfüllt werden. 2Sofern die Pflicht nach Absatz 1 nicht über

das Smart-Meter-Gateway erfüllt wird, müssen die Anlagenbetreiber Übertragungstech-

niken undÜbertragungswege zur Abrufung der Ist-Einspeisung und zur ferngesteuerten

Regelung der Einspeiseleistung verwenden, die dem Stand der Technik bei Inbetrieb-

nahme der Anlage entsprechen und wirtschaftlich vertretbar sind. 3Die Einhaltung

des Stands der Technik wird widerleglich vermutet, wenn die einschlägigen Stan-

dards und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

berücksichtigt werden.

(3) Die Nutzung der technischen Einrichtungen zur Abrufung der Ist-Einspeisung und

zur ferngesteuerten Regelung der Einspeiseleistung sowie die Befugnis, diese zu nutzen,

dürfen das Recht des Netzbetreibers zu Maßnahmen nach §13 Absatz 1 und 2 des Ener-

giewirtschaftsgesetzes nicht beschränken.

(4) Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach §95

Nummer 2a erlassenen Verordnung sind unabhängig von den Vorgaben nach den

Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und lassen die sich hieraus ergebenden Pflichten unbe-

rührt.

(5) 1DieNetzbetreiber stimmenuntereinander bis zumAblauf des 1.März 2026 einheit-

liche, für Anlagenbetreiber und Direktvermarktungsunternehmen einfach umsetzbare

Nachweise ab, die sie zur Überprüfung der in diesem Paragraphen genannten Pflichten

heranziehen. 2Sie stellen dabei die Massengeschäftstauglichkeit der Nachweisführung
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sicher. 3Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung nach §85 Absatz 2 Nummer 2

getroffen hat, müssen Netzbetreiber, Direktvermarktungsunternehmen und Anlagenbe-

treiber für die Nachweisführung das festgelegte Verfahren und Format nutzen.

(6) Das Direktvermarktungsunternehmen ist verpflichtet,

1. den Anlagenbetreiber bei einem Verstoß gegen die Pflichten nach diesem Paragra-

phen zur unverzüglichen Einhaltung aufzufordern und

2. demNetzbetreibermitzuteilen,wenn der Anlagenbetreiber der Aufforderung nach

Nummer 1 nicht binnen vier Wochen nachgekommen ist.

§10c Zuordnung geringfügiger Verbräuche

Im Fall von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 100 Kilo-

watt, die auf, an oder in einem Gebäude angebracht sind und bei denen die Einspeisung

und die Entnahme über eine eigene Messeinrichtung erfasst werden, können die Strom-

bezüge aus dem Netz, die in den Solaranlagen oder in deren Neben- und Hilfsanlagen

zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht werden, auf Verlangen sons-

tigen, über eine andere Entnahmestelle bezogenen Verbrauchsmengen des Betreibers

der Solaranlage in diesemGebäude zugerechnet werden, wenn über die Entnahmestelle

der Solaranlage kein weiterer Strom entnommen und der gesamte in der Solaranlage

erzeugte Strom mit Ausnahme des Stroms, der in der Solaranlage oder in deren Neben-

und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht wird, in das

Netz eingespeist wird.

§11 Abnahme, Übertragung und Verteilung

(1) 1Netzbetreiber müssen vorbehaltlich abweichender Vorgaben in einer aufgrund

des § 91 Nummer 2 erlassenen Verordnung oder in §13 des Energiewirtschaftsge-

setzes den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der in

einer Veräußerungsform nach §21b Absatz 1 veräußert wird, unverzüglich vorrangig

physikalisch abnehmen, übertragen und verteilen. 2Macht der Anlagenbetreiber einen

Anspruch nach §19 Absatz 1 Nummer 2 geltend, umfasst die Pflicht aus Satz 1 auch die

kaufmännische Abnahme. 3Besteht eine flexible Netzanschlussvereinbarung nach §8a,

so beschränkt sich die Verpflichtung nach Satz 1 auf den Anteil des Stroms, der im

Rahmen der vereinbarten maximalen Wirkleistungseinspeisung erzeugt wird.
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(2) Soweit Strom aus einer Anlage, die an das Netz des Anlagenbetreibers oder einer

dritten Person, die nichtNetzbetreiber ist, angeschlossen ist,mittels kaufmännisch-bilan-

zieller Weitergabe in ein Netz angeboten wird, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden,

und der Strom ist für die Zwecke dieses Gesetzes so zu behandeln, als wäre er in das Netz

eingespeist worden.

(3) Die Pflichten zur vorrangigen Abnahme, Übertragung und Verteilung treffen im

Verhältnis zum aufnehmenden Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber ist,

1. den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber,

2. den nächstgelegenen inländischen Übertragungsnetzbetreiber, wenn im Netzbe-

reich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein inländisches Übertragungsnetz

betrieben wird, oder

3. insbesondere im Fall der Weitergabe nach Absatz 2 jeden sonstigen Netzbetreiber.

§11a Recht zur Verlegung von Leitungen

(1) 1Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte eines Grundstücks im Eigentum

der öffentlichen Hand haben auf dem Grundstück die Verlegung, die Errichtung, die

Instandhaltung, die Instandsetzung, den Schutz und den Betrieb von elektrischen

Leitungen sowie von Steuer- und Kommunikationsleitungen (Leitungen) und sonstigen

Einrichtungen zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren

Energien an den Verknüpfungspunkt nach §8 Absatz 1 bis 3 sowie von Direktleitungen

im Sinn von §3 Nummer12 des Energiewirtschaftsgesetzes zu dulden. 2Der Betreiber

der Leitung und von ihm Beauftragte sind berechtigt, das Grundstück zu diesem Zweck

zu betreten und zu befahren. 3Die Duldungspflicht besteht nicht, soweit dadurch die

Nutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird oder Belange der Landes-

und Bündnisverteidigung dem entgegenstehen. 4Die Duldungspflicht besteht nicht für

Leitungen zum Anschluss von Anlagen nach §8 Absatz 1 Satz 2. 5Die Leitung und die

sonstigen Einrichtungen werden keine wesentlichen Bestandteile des Grundstücks im

Sinn des § 94 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(2) 1Hat der Grundstückseigentümer die Nutzung des Grundstücks nach Absatz 1

zu dulden, zahlt der Betreiber dem Grundstückseigentümer bei Inbetriebnahme

der Leitung einmalig 5 Prozent des Verkehrswertes der in Anspruch genommenen

Schutzstreifenfläche. 2Schadensersatzansprüche des Grundstückseigentümers und
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des Nutzungsberechtigten bleiben unberührt. 3Der Betreiber hat die Pflicht, den dem

Grundstückseigentümer und dem Nutzungsberechtigten entstehenden Schaden so

gering wie möglich zu halten. 4Der Betreiber übergibt dem Grundstückseigentümer und

dem Nutzungsberechtigten nach Verlegung der Leitung einen Bestandsplan, in dem der

Verlauf der Leitung und die Schutzstreifen auf dem Grundstück eingezeichnet sind.

(3) 1Der Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind verpflichtet,

alleMaßnahmen zu unterlassen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung oder sons-

tiger Einrichtungen gefährden oder beeinträchtigen. 2Der Grundstückseigentümer kann

die Umverlegung der Leitung verlangen, wenn die Lage an der bisherigen Stelle für ihn

nicht mehr zumutbar ist. Der Betreiber trägt die Kosten der Umverlegung.

(4) 1Wenn der Betrieb der Leitung dauerhaft eingestellt wird, haben der Eigentümer

und sonstige Nutzungsberechtigte des Grundstücks die Leitung und die sonstigen

Einrichtungen noch 48 Monate unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihnen dies

nicht zugemutet werden kann. 2Der Betreiber hat dem Grundstückseigentümer und

sonstigen Nutzungsberechtigten die dauerhafte Betriebseinstellung unverzüglich

anzuzeigen.

(5) 1Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entsprechend

anzuwenden. 2Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher Geneh-

migungen, Gestattungen oder Erlaubnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften erfor-

derlich sind, bleibt unberührt.

(6) 1 Die Absätze 1 bis 5 sind auf öffentliche Verkehrswege entsprechend anzuwenden

mit der Maßgabe, dass die Modalitäten der zu duldenden Nutzung unter Beachtung

der Absätze 1 bis 5 vertraglich oder in Form von Nebenbestimmungen zu einer Sonder-

nutzungserlaubnis zu regeln sind. 2Auf Leitungen zum Anschluss von Anlagen zur

Herstellung oder Speicherung von Grünem Wasserstoff und sonstigen Stromspeichern

sind Satz 1 und die Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden.

§11b Recht zur Überfahrt während der Errichtung und des Rückbaus

(1) 1Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte eines Grundstücks im Eigentum

der öffentlichen Hand haben die Überfahrt und die Überschwenkung des Grundstücks

zur Errichtung und zum Rückbau von Windenergieanlagen durch den Betreiber
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der Windenergieanlagen und durch von ihm Beauftragte zu dulden. 2Der Betreiber

und von ihm Beauftragte dürfen nur die Grundstücke nutzen, die für den Transport

benötigt werden. 3Die Duldungspflicht besteht nicht, soweit dadurch die Nutzung des

Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird oder Belange der Landes- und Bündnis-

verteidigung dem entgegenstehen. 4Die Duldungspflicht erstreckt sich auch auf die

Ertüchtigung des Grundstücks für die Überfahrt und Überschwenkung. 5Der Betreiber

hat nach der letzten Überfahrt einen dem ursprünglichen Zustand im Wesentlichen

gleichartigen Zustand herzustellen.

(2) 1Ist die Überfahrt des Grundstücks nach Absatz 1 zu dulden, zahlt der Betreiber

dem Nutzungsberechtigten, der unmittelbar in der Nutzung seines Grundstücks einge-

schränkt war, nach Errichtung oder Rückbau der Windenergieanlage 28 Euro pro

Monat und in Anspruch genommenen Hektar. 2Eine Überschwenkung ist unentgeltlich

zu dulden. 3Schadensersatzansprüche des Grundstückeigentümers und des Nutzungs-

berechtigten bleiben unberührt.

(3) 1Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entsprechend

anzuwenden. 2Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher Geneh-

migungen, Gestattungen oder Erlaubnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften erfor-

derlich sind, bleibt unberührt.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 sind auf öffentliche Verkehrswege entsprechend anzuwenden.
2Auf öffentliche Straßen sind Satz 1 sowie die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden.
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Abschnitt 2 Kapazitätserweiterung und Einspeisemanagement

§12 Erweiterung der Netzkapazität

(1) 1Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Einspeisewilligen unverzüglich ihre

Netze entsprechend dem Stand der Technik optimieren, verstärken und ausbauen, um

die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien oder

Grubengas sicherzustellen. 2Dieser Anspruch besteht auch gegenüber den Betreibern

von vorgelagerten Netzen mit einer Spannung bis 110 Kilovolt, an die die Anlage

nicht unmittelbar angeschlossen ist, wenn dies erforderlich ist, um die Abnahme,

Übertragung und Verteilung des Stroms sicherzustellen.

(2) Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb des Netzes notwendigen tech-

nischen Einrichtungen sowie die im Eigentumdes Netzbetreibers stehenden oder in sein

Eigentum übergehenden Anschlussanlagen.

(3) 1Der Netzbetreiber muss sein Netz nicht optimieren, verstärken und ausbauen,

soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist. 2§11 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes

ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die Pflichten nach §3Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes sowie nach §12

Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt.

§13 Schadensersatz

(1) 1Verletzt der Netzbetreiber seine Pflicht aus § 12 Absatz 1, können Einspeisewillige

Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens verlangen. 2Die Ersatzpflicht tritt nicht ein,

wenn der Netzbetreiber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, dass der Netzbetreiber seine

Pflicht aus § 12 Absatz 1 nicht erfüllt hat, können Anlagenbetreiber Auskunft von dem

Netzbetreiber darüber verlangen, ob und inwieweit der Netzbetreiber das Netz opti-

miert, verstärkt und ausgebaut hat.

§14 (weggefallen)

§ 15 (weggefallen)
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Abschnitt 3 Kosten

§16 Netzanschluss

(1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses von Anlagen zur Erzeugung von Strom

aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an den Verknüpfungspunkt nach §8

Absatz 1 oder 2 sowie der notwendigenMesseinrichtungen zur Erfassung des gelieferten

und des bezogenen Stroms trägt der Anlagenbetreiber.

(2) Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach §8 Absatz 3 einen anderen Verknüp-

fungspunkt zu, muss er die daraus resultierenden Mehrkosten tragen.

§17 Kapazitätserweiterung

Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Ausbaus des Netzes trägt der Netz-

betreiber.

§18 (weggefallen)

Teil 3 Zahlung von Marktprämie und Einspeisevergütung

Abschnitt 1 Arten des Zahlungsanspruchs

§19 Zahlungsanspruch

(1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare Energien oder

Grubengas eingesetzt werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen

den Netzbetreiber einen Anspruch auf

1. die Marktprämie nach §20,

2. eine Einspeisevergütung nach §21 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder

Nummer 4 oder

3. einen Mieterstromzuschlag nach §21 Absatz 3.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, soweit der Anlagenbetreiber für den

Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach §18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltver-

ordnung in Anspruch nimmt.
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(3) 1Wird der Strom vor der Einspeisung in ein Netz in einem Stromspeicher zwischen-

gespeichert, so kann der Betreiber des Stromspeichers den Anspruch nach Absatz 1 nach

folgenden Maßgaben geltend machen:

1. der Ausschließlichkeitsoption nach Absatz 3a,

2. der Abgrenzungsoption nach Absatz 3b oder

3. der Pauschaloption nach Absatz 3c.

2Die Höhe des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde bestimmt sich in den Fällen

des Satzes 1 nach der Höhe des Anspruchs, die bei einer Einspeisung ohne Zwischenspei-

cherung bestanden hätte; dabei ist § 24 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 3Wird an

einer Einspeisestelle aus mehreren Stromspeichern Strom in ein Netz eingespeist, kann

der Anspruch nur einheitlich nachMaßgabe einer Option geltend gemacht werden. 4Die

Option nach Satz 1 Nummer 1 ist für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entspre-

chend anzuwenden. 5Die Optionen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 sind entsprechend auf

Ladepunkte für Elektromobile mit den Maßgaben anzuwenden, dass ausschließlich für

die Zwecke dieses Absatzes sowie der Absätze 3b und 3c

1. Ladepunkte Stromspeichern gleichzusetzen sind,

2. der Verbrauch von über einen Ladepunkt bezogenem Strom in einem Elektromobil

als in dem Ladepunkt verbraucht gilt und

3. der mit dem Elektromobil erzeugte und über den Ladepunkt in ein Netz einge-

speiste Strom als in dem Ladepunkt erzeugt gilt.

(3a) 1Im Fall eines Stromspeichers, in dem innerhalb eines Kalenderjahres ausschließ-

lich Stromaus erneuerbaren Energien oder Grubengas zumZweck der Zwischenspeiche-

rung verbraucht wird, besteht der Anspruch nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1

Nummer 1 und 2 auch für den in diesem Stromspeicher erzeugten und in das Netz einge-

speisten Strom (Ausschließlichkeitsoption). 2Der Anspruch nach Satz 1 besteht auch bei

einem gemischten Einsatz mit Speichergasen.

(3b) 1Im Fall eines Stromspeichers, in dem nicht ausschließlich Strom aus erneuer-

baren Energien oder Grubengas zur Zwischenspeicherung verbraucht wird, besteht der

Anspruch nach Absatz 3 in Verbindungmit Absatz 1 Nummer 1 für einen Anteil an der in

diesem Stromspeicher erzeugten und in das Netz eingespeisten Strommenge, der nach
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Maßgabe einer Festlegung nach §85d als förderfähiger Anteil bestimmt und nachge-

wiesen wird (Abgrenzungsoption). 2Die Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefi-

nanzierungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden, soweit der Anspruch nach Satz 1

geltend gemacht wird.

(3c) 1Im Fall des gemeinsamen Betriebs von Solaranlagen und einem oder mehreren

Stromspeichern können der Anspruch nach Absatz 1 Nummer 1 sowie der Anspruch

nachAbsatz 3 inVerbindungmit Absatz 1Nummer1 auch für einenpauschalenAnteil an

den in diesen Solaranlagen und diesen Stromspeichern erzeugten und in das Netz einge-

speisten Strommengen geltend gemacht werden (Pauschaloption). 2Dies setzt voraus,

dass hinter der Einspeisestelle

1. Strom ausschließlich in Solaranlagen und Stromspeichern erzeugt wird,

2. alle Solaranlagen und Stromspeicher von demselben Betreiber betrieben werden

und

3. die Solaranlagen eine installierte Leistung von insgesamt höchstens 30Kilowatt

haben, wobei Steckersolargeräte bei der Ermittlung der installierten Leistung in

entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 5 unberücksichtigt bleiben.

3Der Anspruch nach Satz 1 besteht für die insgesamt in einem Kalenderjahr an

der Einspeisestelle in das Netz eingespeiste Strommenge, höchstens jedoch für eine

Strommenge von bis zu 500Kilowattstunden pro Kalenderjahr je Kilowatt installierter

Leistung der Solaranlagen. 4Die förderfähige Strommenge ist nach Maßgabe einer

Festlegung der Bundesnetzagentur nach §85d zu bestimmen und nachzuweisen. 5Die

Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend

anzuwenden, soweit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird.

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetz-

lich bestimmt wird, wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage

1. der Anlagenbetreiber ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist oder

2. offene Rückforderungsansprüche gegen den Anlagenbetreiber aufgrund eines

Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit

einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäischen Binnenmarkt

bestehen.
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(5) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren anzulegender Wert durch

Ausschreibungen ermittelt worden ist, wenn der Anlagenbetreiber zum Zeitpunkt der

Inbetriebnahme der Anlage

1. nicht mit dem Bieter, der die Erklärung nach §30 Absatz 2a abgegeben hat, iden-

tisch ist und

2. die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt.

§20 Marktprämie

1Der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie nach §19 Absatz 1 Nummer 1 besteht

nur für Kalendermonate, in denen

1. der Strom direkt vermarktet wird,

2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber das Recht einräumt, diesen Strom als

„Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, gefördert nach dem EEG“

zu kennzeichnen, und

3. der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis bilanziert wird, in dem

ausschließlich bilanziert wird:

a) Stromaus erneuerbarenEnergien oder ausGrubengas, der in der Veräußerungs-

form der Marktprämie direkt vermarktet wird, oder

b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fällt und dessen Einstellung in den Bilanz-

oder Unterbilanzkreis nicht von dem Anlagenbetreiber oder dem Direktver-

marktungsunternehmer zu vertreten ist.

2Abweichend von Satz 1 Nummer 3 setzt der Anspruch auf die Zahlung der Markt-

prämie nach §19 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder

Nummer 3 und Absatz 3b oder Absatz 3c voraus, dass der gesamte an der betroffenen

Einspeisestelle in ein Netz eingespeiste Strom in einem gesonderten Bilanz- oder Unter-

bilanzkreis bilanziert wird, in dem ausschließlich Strom bilanziert wird, bei dem der

förderfähige Anteil aus dem Stromspeicher nach der Abgrenzungs- oder Pauschaloption

bestimmt wird oder dessen Einstellung in den Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht von

dem Anlagenbetreiber oder dem Direktvermarktungsunternehmer zu vertreten ist.
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§21 Einspeisevergütung und Mieterstromzuschlag

(1) 1Der Anspruch auf die Zahlung der Einspeisevergütung nach §19 Absatz 1

Nummer 2 besteht nur für Kalendermonate, in denen der Anlagenbetreiber den Strom

in ein Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach §11 Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung

stellt, und zwar für

1. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt, deren

anzulegenderWert gesetzlich bestimmtworden ist, dabei verringert sich in diesem

Fall der Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 1,

2. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 200 Kilowatt,

für den keine Zahlung nach den Nummern 1, 3 oder 4 geltend gemacht wird, dabei

verringert sich in diesem Fall der Anspruch auf null,

3. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt für

eine Dauer von bis zu drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten und insgesamt

bis zu sechs Kalendermonaten pro Kalenderjahr (Ausfallvergütung), dabei verrin-

gert sich in diesem Fall der Anspruch nachMaßgabe des § 53 Absatz 3 und bei Über-

schreitung einer der Höchstdauern nach dem ersten Halbsatz für den gesamten

Kalendermonat auf null, oder

4. Strom aus ausgeförderten Anlagen; dabei verringert sich in diesem Fall der

Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 4.

2Der nach Satz 1 eingespeiste und zur Verfügung gestellte Strom steht nach §19 Absatz 1

Nummer 2 vergütetem Strom gleich.

(2) Anlagenbetreiber, die die Einspeisevergütung in Anspruch nehmen,

1. müssen dem Netzbetreiber den gesamten in dieser Anlage erzeugten Strom zur

Verfügung stellen, der

a) nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht wird und

b) durch ein Netz durchgeleitet wird, und

2. dürfen mit dieser Anlage nicht am Regelenergiemarkt teilnehmen.
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(3) 1Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags nach §19 Absatz 1

Nummer 3 besteht für Strom aus Solaranlagen, die auf, an oder in einem Gebäude oder

einer Nebenanlage dieses Gebäudes installiert sind, soweit er von demAnlagenbetreiber

oder einem Dritten an einen Letztverbraucher geliefert und verbraucht worden ist

1. innerhalb dieses Gebäudes, dieser Nebenanlage oder in Gebäuden oder Nebenan-

lagen in demselben Quartier, in dem auch dieses Gebäude liegt, und

2. ohne Durchleitung durch ein Netz.

2Der Anspruch nach Satz 1 besteht bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder bei

Nebenanlagen solcher Gebäude dann nicht, wenn es sich bei demAnlagenbetreiber oder

dem Dritten und dem Letztverbraucher jeweils um Unternehmen handelt, die zuein-

ander in einer der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014

der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter

Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014,

S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1237 (ABl. L 270 vom 29.7.2021, S.

39) geändert worden ist, genannten Beziehungen stehen. 3§3 Nummer 50 ist mit der

Maßgabe anzuwenden, dass mindestens 40 Prozent der Fläche des Gebäudes dem

Wohnen dient. 4Im Fall der Nutzung eines Speichers besteht der Anspruch nach §19

Absatz 1 Nummer 3 nicht für Strom, der in den Speicher eingespeist wird. 5Die Strom-

menge nach Satz 1 muss so genau ermittelt werden, wie es die Messtechnik zulässt, die

nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu verwenden ist.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz evaluiert den Schwellen-

wert nach Absatz 1 Nummer1 innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe des Bundes-

amtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach §10bAbsatz 2 Satz 1 und legt einen

Vorschlag für eine Neugestaltung der bisherigen Regelung vor.

§21a Sonstige Direktvermarktung

Das Recht der Anlagenbetreiber, den in ihren Anlagen erzeugten Strom ohne Inan-

spruchnahme der Zahlung nach §19 Absatz 1 direkt zu vermarkten (sonstige Direktver-

marktung), bleibt unberührt.

§21b Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel
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(1) 1Anlagenbetreiber müssen jede Anlage einer der folgenden Veräußerungsformen

zuordnen:

1. der Marktprämie nach §20,

2. der Einspeisevergütung nach §21Absatz 1 Satz 1Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3

oder Nummer 4,

3. dem Mieterstromzuschlag nach §21 Absatz 3 oder

4. der sonstigen Direktvermarktung nach §21a.

2Ordnet der Anlagenbetreiber die Anlage dem Mieterstromzuschlag nach §21 Absatz 3

zu, ist zugleich die Veräußerungsform für den Strom zu wählen, der aus dieser Anlage

in das Netz eingespeist wird. 3Sie dürfen mit jeder Anlage nur zum ersten Kalendertag

eines Monats zwischen den Veräußerungsformen wechseln. 4Eine Anlage kann der

Ausfallvergütung nach §21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht zugeordnet werden, wenn

sie innerhalb der letzten 24 Monate zumindest zeitweise der unentgeltlichen Abnahme

zugeordnet war.

(2) 1Anlagenbetreiber dürfen den in ihren Anlagen erzeugten Strom prozentual auf

verschiedene Veräußerungsformen nach Absatz 1 aufteilen; in diesem Fall müssen sie

die Prozentsätze nachweislich jederzeit einhalten. 2Satz 1 ist nicht für die Ausfallver-

gütung, die unentgeltliche Abnahme und den Mieterstromzuschlag nach §21 Absatz 3

anzuwenden.

(3) Die Zuordnung einer Anlage oder eines prozentualen Anteils des erzeugten Stroms

einer Anlage zur Veräußerungsform einer Direktvermarktung ist nur dann zulässig,

wenn die gesamte Ist-Einspeisung der Anlage in viertelstündlicher Auflösung gemessen

und bilanziert wird.

(4) Unbeschadet von Absatz 1 können Anlagenbetreiber

1. jederzeit ihren Direktvermarktungsunternehmer wechseln oder

2. Strom vollständig oder anteilig an Dritte weitergeben, sofern

a) diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbrauchen,

b) der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und

c) kein Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 in Form der Einspeisevergütung nach

§21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 vorliegt.
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(5) Für ausgeförderte Anlagen ist im Fall der Einspeisevergütung nach §19 Absatz 1

Nummer 2 ausschließlich eine Zuordnung nach §21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 möglich.

§21c Verfahren für die Zuordnung und den Wechsel

(1) 1Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorange-

henden Kalendermonats mitteilen, wenn sie erstmals Strom in einer Veräußerungsform

nach §21b Absatz 1 Satz 1 veräußern oder wenn sie zwischen den Veräußerungsformen

wechseln. 2Im Fall der Ausfallvergütung reicht es aus, wenn der Wechsel in die Einspei-

severgütung oder aus dieser heraus dem Netzbetreiber abweichend von Satz 1 bis zum

fünftletzten Werktag des Vormonats mitgeteilt wird. 3Anlagen mit einer installierten

Leistung von weniger als 200 Kilowatt, für die der Anlagenbetreiber keine andere

Zuordnung getroffen hat, gelten als der Veräußerungsform der Einspeisevergütung in

der Variante der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet. 4Abweichend von Satz 3 gilt

eine ausgeförderte Anlage mit Beendigung des Anspruchs auf Zahlung nach der für sie

maßgeblichen Fassung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes als der Veräußerungsform

der Einspeisevergütung in der Variante für ausgeförderte Anlagen nach §21b Absatz 1

Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 zugeordnet, soweit

der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat. 5Die Zuordnung einer

Anlage entspricht der Geltendmachung des entsprechenden Anspruchs.

(2) 1Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 müssen die Anlagenbetreiber auch angeben:

1. die Veräußerungsform nach §21b Absatz 1 Satz 1, in die gewechselt wird,

2. bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung den Bilanzkreis, dem der direkt

vermarktete Strom zugeordnet werden soll, und

3. bei einer prozentualen Aufteilung des Stroms auf verschiedene Veräußerungs-

formen nach §21b Absatz 2 Satz 1 die Prozentsätze, zu denen der Strom den

Veräußerungsformen zugeordnet wird.

2Bei einer erstmaligen Zuordnung oder einem Wechsel zum Mieterstromzuschlag

nach §21 Absatz 3 von Anlagen auf Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder

Nebenanlagen solcher Gebäude sind zusätzlich abzugeben:

1. eine Eigenerklärung, dass der Anlagenbetreiber oder der Dritte und der Letztver-

braucher nicht in einer gemäß §21 Absatz 3 Satz 2 den Anspruch auf Mieterstrom-

zuschlag ausschließenden Beziehung zueinander stehen, und
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2. eine Selbstverpflichtung, dass jede Änderung der der Erklärung nach Nummer 1

zugrundeliegenden Umstände unverzüglich dem Netzbetreiber mitgeteilt wird.

(3) Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung nach §85 Absatz 2 Nummer 3

getroffen hat, müssen Netzbetreiber, Direktvermarkter und Anlagenbetreiber für die

Abwicklung der Zuordnung und des Wechsels der Veräußerungsform das festgelegte

Verfahren und Format nutzen.

Abschnitt 2 Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung

§22 Wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt durch Ausschreibungen nach den §§28 bis 39q,

auch in Verbindung mit den Rechtsverordnungen nach den §§88 bis 88f, und dem

Windenergie-auf-See-Gesetz die Anspruchsberechtigten und den anzulegenden Wert

für Strom aus Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen, Biomasseanlagen, Anlagen

zur Erzeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff und Windenergieanlagen auf See

auf nicht zentral voruntersuchten Flächen.

(2) 1BeiWindenergieanlagen an Land besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 für den

in der Anlage erzeugten Strom nur, solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur

erteilter Zuschlag für die Anlage wirksam ist; der Anspruch besteht für Strommengen,

diemit einer installierten Leistung erzeugt werden, die die bezuschlagte Leistung umbis

zu 15 Prozent übersteigt. 2Von diesemErfordernis sind folgendeWindenergieanlagen an

Land ausgenommen:

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 1 Megawatt,

2. Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung von insgesamt

bis zu 125 Megawatt pro Jahr und

3. Windenergieanlagen an Land von Bürgerenergiegesellschaften mit einer instal-

lierten Leistung bis einschließlich 18 Megawatt nach Maßgabe des § 22b.

(3) 1Bei Solaranlagen besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 für den in der Anlage

erzeugten Strom.

1. bei Solaranlagen des ersten Segments nur, solange und soweit eine von der Bundes-

netzagentur ausgestellte Zahlungsberechtigung für die Anlage wirksam ist, und
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2. bei Solaranlagen des zweiten Segments nur, solange und soweit ein von der Bundes-

netzagentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirksam ist.

2Von diesem Erfordernis sind folgende Solaranlagen ausgenommen:

1. Solaranlagen des ersten Segmentsmit einer installierten Leistung bis einschließlich

1 Megawatt,

1a. Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installierten Leistung bis einschließ-

lich 750 Kilowatt und

2. Solaranlagen von Bürgerenergiegesellschaften mit einer installierten Leistung bis

einschließlich 6 Megawatt nach Maßgabe des § 22b.1

(4) 1Bei Biomasseanlagen besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 nur für den in der

Anlage erzeugten Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung in der zum

Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung geltenden Fassung und nur, solange

und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirksam

ist. 2Von diesem Erfordernis sind Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung bis

einschließlich 150 Kilowatt ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um bestehende

Biomasseanlagen nach §39g. 3Der Anspruch nach §50 in Verbindung mit § 50a bleibt

unberührt.

(5) 1Für Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen und Biomasseanlagen, deren

Anspruch auf Zahlung nach §19 Absatz 1 nicht nach den Absätzen 2 bis 4 von der

erfolgreichen Teilnahme an einer Ausschreibung abhängig ist, werden Gebote im

Zuschlagsverfahren nicht berücksichtigt. 2Für Anlagen nach Satz 1 und für Anlagen

zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas oder

Geothermie wird die Höhe des anzulegenden Werts durch die §§40 bis 49 gesetzlich

bestimmt.

§22a Pilotwindenergieanlagen an Land

(1) 1Wenn in einem Kalenderjahr Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer instal-

lierten Leistung von insgesamt mehr als 125 Megawatt in Betrieb genommen sind und

dies dem Register gemeldet worden ist, kann der Anspruch auf die Zahlung nach §19

Absatz 1 für alle Pilotwindenergieanlagen an Land, deren Inbetriebnahme später dem

1Die Regelung § 22 Absatz 3 Satz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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Register gemeldet wird, in diesem Kalenderjahr nicht geltend gemacht werden. 2Die

Bundesnetzagentur informiert hierüber die Anlagenbetreiber und die Netzbetreiber, an

deren Netz die Anlagen angeschlossen sind. 3Die Betreiber der Anlagen, für deren Strom

der Anspruch nach Satz 1 entfällt, können ihren Anspruch vorrangig und in der zeit-

lichen Reihenfolge ihrer Meldung im Register ab dem folgenden Kalenderjahr geltend

machen, solange die Grenze der installierten Leistung von 125 Megawatt nicht über-

schrittenwird. 4Der Anspruch nach §19 Absatz 1 beginnt in diesem Fall abweichend von

§25 Absatz 1 Satz 3 erst, wenn der Anlagenbetreiber den Anspruch nach §19 Absatz 1

geltend machen darf.

(2) Der Nachweis, dass eine Pilotwindenergieanlage an Land die Anforderungen nach

§3 Nummer 37 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und bb einhält, ist durch die Bestäti-

gung eines nach DIN EN ISO/IEC 17065:20132 akkreditierten Zertifizierers zu führen; im

Übrigen wird das Vorliegen einer Pilotwindenergieanlage an Land nach §3 Nummer 37

Buchstabe a durch die Eintragung im Register nachgewiesen.

(3) 1Der Nachweis, dass eine Anlage eine Pilotwindenergieanlage nach §3 Nummer 37

Buchstabe b ist, ist vom Anlagenbetreiber durch eine Bescheinigung des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu führen. 2Das Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz kann die Bescheinigung auf Antrag des Anlagenbetreibers

ausstellen, wenn der Antragsteller geeignete Unterlagen einreicht, die nachweisen, dass

die Anforderungen nach §3 Nummer 37 Buchstabe b erfüllt sind.

§22b Bürgerenergiegesellschaften

(1) Die Ausnahme von dem Erfordernis eines wirksamen Zuschlags nach §22 Absatz 2

Satz 2 Nummer 3 ist nur zulässig, wenn

1. der Bundesnetzagentur mitgeteilt worden ist, dass die Windenergieanlagen an

Land Anlagen einer Bürgerenergiegesellschaft sind,

2. diese Mitteilung der Bundesnetzagentur spätestens drei Wochen nach Erteilung

der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zugegangen ist und

in der Mitteilung die Registernummer angegeben ist und

2Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek
archivmäßig gesichert niedergelegt.
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3. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberechtigten Mitglieder oder

Anteilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit diesen

jeweils verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verord-

nung (EU) Nr. 651/2014 in den vorangegangenen drei Jahren keine weiteren

Windenergieanlagen an Land in Betrieb genommen haben.

(2) Die Ausnahme von dem Erfordernis einer wirksamen Zahlungsberechtigung oder

eines wirksamen Zuschlags nach §22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist nur zulässig, wenn

1. die Solaranlagen der Bundesnetzagentur spätestens drei Wochen nach Inbetrieb-

nahme unter Angabe der Registernummer mitgeteilt worden sind und

2. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberechtigten Mitglieder oder

Anteilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit diesen

jeweils verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verord-

nung (EU) Nr. 651/2014 in den vorangegangenen drei Jahren keine weiteren

Solaranlagen desselben Segments in Betrieb genommen haben.

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Registernummern der Anlagen, für die

eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 abgegeben wurde.

(4) 1Das Vorliegen der Anforderungen nach §3 Nummer 15 ist zum Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme und danach alle fünf Jahre gegenüber dem Netzbetreiber nachzuweisen.
2Der Nachweis muss für die folgenden Zeiträume erfolgen:

1. bei der erstmaligen Nachweisführung für die zwölf Monate, die der Meldung nach

Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 vorangegangen sind, wobei bezüglich

der Anforderungen nach §3 Nummer 15 Buchstabe 15, c und d der Nachweis für

den Zeitraum des Bestehens der Bürgerenergiegesellschaft ausreicht, wenn dieser

Zeitraum kürzer ist, und

2. bei allen weiteren Nachweisführungen jeweils für die zwölf Monate, die dem Zeit-

punkt der Nachweisführung vorangegangen sind.

3Der Nachweis kann bei der erstmaligen Nachweisführung durch Eigenerklärung

erfolgen; in diesem Fall muss die Bürgerenergiegesellschaft dem Netzbetreiber auf

Verlangen geeignete Nachweise zur Überprüfung der abgegebenen Eigenerklärungen

vorlegen. 4Wird der Nachweis nach den Sätzen 1 bis 3 nicht bis spätestens zwei Monate
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nach Ablauf der Fristen nach Satz 1 geführt, entfällt ab dem ersten Tag des Kalendermo-

nats, der auf den Ablauf der Frist nach Satz 1 folgt, der Vergütungsanspruch nach §19

Absatz 1. 5Die Sätze 3 und 4 sind auf den Nachweis der Anforderungen nach Absatz 1

Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 2 entsprechend anzuwenden.

(5) 1Bürgerenergiegesellschaften sowie deren stimmberechtigte Mitglieder oder

Anteilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit diesen

jeweils verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verordnung (EU)

Nr. 651/2014 dürfen für drei Jahre ab der Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 oder

Absatz 2 Nummer 1 keine Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung für weitere Anlagen derselben Technologie

und desselben Segments in Anspruch nehmen. 2Eine Teilnahme an den jeweiligen

Ausschreibungen nach §28, § 28a oder § 28b ist während dieses Zeitraums nicht

zulässig.

(6) Die Länder können weitergehende Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung und zur

Steigerung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen erlassen, wenn §80a nicht

beeinträchtigt ist.

§23 Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlung

(1) Die Höhe des Anspruchs nach §19 Absatz 1 bestimmt sich nach den hierfür als

Berechnungsgrundlage anzulegenden Werten für Strom aus erneuerbaren Energien

oder aus Grubengas.

(2) In den anzulegenden Werten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten.

(3) Die Höhe des Anspruchs nach §19 Absatz 1 verringert sich nach Berücksichtigung

der §§23a bis 26 in folgender Reihenfolge, wobei der Anspruch keinen negativen Wert

annehmen kann:

1. nach Maßgabe des § 39i Absatz 2 Satz 1 oder § 44b Absatz 1 Satz 2 für den dort

genannten Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge aus Biogas,

2. nach Maßgabe des § 51 bei negativen Preisen,

3. nachMaßgabe der §§52 und 44cAbsatz 8 sowie der Anlage 3Nummer I.5 bei einem

Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes,
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4. nach Maßgabe des § 53 bei der Inanspruchnahme einer Einspeisevergütung,

5. (wegefallen)

6. nach Maßgabe des § 53b bei der Inanspruchnahme von Regionalnachweisen,

7. nach Maßgabe des § 53c bei einer Stromsteuerbefreiung und

8. für Solaranlagen, deren anzulegenderWert durch Ausschreibungen ermittelt wird,

a) nach Maßgabe des § 54 Absatz 1 im Fall der verspäteten Inbetriebnahme einer

Solaranlage,

b) nach Maßgabe des § 54 Absatz 2 im Fall der Übertragung der Zahlungsberechti-

gung für eine Solaranlage auf einen anderen Standort und

c) nach Maßgabe des § 54 Absatz 3 im Fall der Nichterbringung des Nachweises

über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau oder die gleichzeitige landwirt-

schaftliche Nutzung.

§23a Besondere Bestimmung zur Höhe der Marktprämie

Die Höhe des Anspruchs auf die Marktprämie nach §19 Absatz 1 Nummer 1 wird nach

Anlage 1 berechnet.

§23b Besondere Bestimmung zur Einspeisevergütung bei ausgeförderten

Anlagen

Bei ausgefördertenAnlagen ist als anzulegenderWert für dieHöhedesAnspruchs auf die

Einspeisevergütung nach §19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindungmit § 21 Absatz 1 Satz 1

Nummer 4 der Jahresmarktwert anzuwenden, der sich in entsprechender Anwendung

von Anlage 1 Nummer 4 berechnet, ab dem Kalenderjahr 2023 höchstens jedoch 10 Cent

pro Kilowattstunde.

§23c Anteilige Zahlung

Besteht für Strom der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Abhängigkeit von der Bemessungs-

leistung oder der installierten Leistung, bestimmt sich dieser

1. für Solaranlagen oder Windenergieanlagen jeweils anteilig nach der installierten

Leistung der Anlage im Verhältnis zu dem jeweils anzuwendenden Schwellenwert

und
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2. in allen anderen Fällen jeweils anteilig nach der Bemessungsleistung der Anlage.

§24 Zahlungsansprüche für Strom aus mehreren Anlagen

(1) 1Mehrere Anlagen sind unabhängig von den Eigentumsverhältnissen zum Zweck

der Ermittlung des Anspruchs nach §19 Absatz 1 und zur Bestimmung der Größe der

Anlage nach §21 Absatz 1 oder §22 für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator

als eine Anlage anzusehen, wenn

1. sie sich auf demselben Grundstück, demselben Gebäude, demselben Betriebsge-

lände oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden,

2. sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen,

3. für den in ihnen erzeugten Strom der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Abhängigkeit

von der Bemessungsleistung oder der installierten Leistung besteht und

4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb

genommen worden sind.

2Abweichend von Satz 1 sind mehrere Anlagen unabhängig von den Eigentumsverhält-

nissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs nach §19 Absatz 1

und zur Bestimmung der Größe der Anlage nach §21 Absatz 1 oder §22 für den jeweils

zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage anzusehen, wenn sie Strom aus

Biogas mit Ausnahme von Biomethan erzeugen und das Biogas aus derselben Biogas-

erzeugungsanlage stammt. 3Abweichend von Satz 1 werden Freiflächenanlagen nicht

mit Solaranlagen auf, in oder an Gebäuden und Lärmschutzwänden zusammengefasst.
4Abweichend von Satz 1 gelten Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem

Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind und die nicht hinter demselben

Netzverknüpfungspunkt betrieben werden, nicht als eine Anlage. 5Bei der Fiktion nach

Satz 1 bleiben Steckersolargeräte unberücksichtigt,

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt,

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und

3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden.

(2) 1Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen mehrereWindenenergieanlagen an Land

oder Freiflächenanlagen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließ-

lich zum Zweck der Ermittlung der Anlagengröße nach §22 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3
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oder Absatz 3 Satz 2 oder §38a Absatz 1 Nummer 5 für den jeweils zuletzt in Betrieb

gesetzten Generator einer Anlage gleich, wenn sie

1. innerhalb derselben Gemeinde, die für den Erlass eines Bebauungsplans zuständig

ist oder gewesen wäre, errichtet worden sind und

2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in einem Abstand

von bis zu 2 Kilometern Luftlinie, gemessen im Fall von Freiflächenanlagen vom

äußeren Rand der jeweiligen Anlage und im Fall vonWindenergieanlagen von der

Turmmitte der jeweiligen Anlage, in Betrieb genommen worden sind.

2Zum Zweck der Ermittlung der Anlagengröße von Windenergieanlagen an Land von

Bürgerenergiegesellschaften nach §22 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Freiflächenan-

lagen von Bürgerenergiegesellschaften nach §22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist Satz 2

mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Anlagen von Bürgerenergiegesellschaften zu

berücksichtigen sind.

(3) 1Anlagenbetreiber können Strom aus mehreren Anlagen, die gleichartige erneu-

erbare Energien oder Grubengas einsetzen, über eine gemeinsame Messeinrichtung

abrechnen. 2In diesem Fall ist für die Berechnung der Einspeisevergütung oder Markt-

prämie bei mehreren Windenergieanlagen an Land die Zuordnung der Strommengen

zu denWindenergieanlagen im Verhältnis des jeweiligen Referenzertrags nach Anlage 2

Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2016 geltenden

Fassung für Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert durch §46

bestimmt wird, und des jeweilig zuletzt berechneten Standortertrags nach Anlage 2

Nummer 7 für Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert durch §36h

bestimmt wird, maßgeblich; bei allen anderen Anlagen erfolgt die Zuordnung der

Strommengen im Verhältnis zu der installierten Leistung der Anlagen.

§25 Beginn, Dauer und Beendigung des Anspruchs

(1) 1Marktprämien, Einspeisevergütungen oderMieterstromzuschläge sind jeweils für

die Dauer von 20 Jahren zu zahlen, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes

nichts anderes ergibt. 2Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt

wird, verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 31. Dezember des zwanzigsten Jahres der

Zahlung. 3Beginn der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus den Bestimmungen dieses

Gesetzes nichts anderes ergibt, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage.
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(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Einspeisevergütung nach §19 Absatz 1 Nummer 2

in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bei ausgeförderten Anlagen bis zum

31. Dezember 2032 zu zahlen.

§26 Abschläge, Fälligkeit und Endabrechnung

(1) 1Auf die zu erwartenden Zahlungen nach §19 Absatz 1 sind monatlich jeweils zum

15. Kalendertag für denVormonat Abschläge in angemessenemUmfang zu leisten. 2Wird

die Höhe der Marktprämie nach Anlage 1 Nummer 1 anhand des Jahresmarktwertes

berechnet, können die Abschläge für Zahlungen der Marktprämie anhand des Jahres-

marktwertes des Vorjahres bestimmt werden. 3Zu hohe oder zu niedrige Abschläge

sind mit der Endabrechnung im jeweils folgenden Kalenderjahr auszugleichen oder zu

erstatten.

(2) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 wird fällig, sobald und soweit der Anlagenbe-

treiber seine Pflichten zur Übermittlung von Daten nach §71 Absatz 1 erfüllt hat. 2Satz 1

ist für den Anspruch auf monatliche Abschläge nach Absatz 1 erst ab März des auf die

Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anzuwenden.

(3) Die Endabrechnung nach Absatz 1 muss die Nummer der EEG-Anlage nach §8

Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung enthalten und ist dem Berechtigten

auf Verlangen in digitaler und massengeschäftstauglicher Form auszustellen.

§27 Aufrechnung

(1) 1Die Aufrechnung von Ansprüchen des Anlagenbetreibers nach §19 Absatz 1

mit einer Forderung des Netzbetreibers ist nur zulässig, soweit die Forderung unbe-

stritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 2Abweichend von Satz 1 können Netzbetreiber

Ansprüche nach dem Energiefinanzierungsgesetz auf Zahlung einer Umlage gegen

Umlagenschuldner, die zugleich Anlagenbetreiber sind, mit Ansprüchen dieser Anla-

genbetreiber auf Zahlung nach diesem Teil aufrechnen.

(2) Das Aufrechnungsverbot des § 23 Absatz 3 der Niederspannungsanschlussverord-

nung ist nicht anzuwenden, wennmit Ansprüchen aus diesemGesetz aufgerechnetwird.
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Abschnitt 3 Ausschreibungen

Unterabschnitt 1 Allgemeine Ausschreibungsbedingungen

§28 Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Windenergie an Land

(1) Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land finden in den Jahren 2023

bis 2028 jeweils zu denGebotsterminen am1. Februar, 1.Mai, 1. August und 1. November

statt.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen beträgt

1. im Jahr 2023 12840 Megawatt zu installierender Leistung und

2. in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils 10000 Megawatt zu installierender Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegan-

genen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land

nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und

2. verringert sich jeweils

a) um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, die

bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union

in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt

worden sind, sofern eine Anrechnung im Sinn von §5 Absatz 5 völkerrechtlich

vereinbart ist,

b) um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an Land, für

deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegende Wert nicht durch

Ausschreibungen bestimmtworden ist und die in dem jeweils vorangegangenen

Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind,

c) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergieanlagen an Land, die in den

Ausschreibungen nach §39n in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

bezuschlagt worden sind, und
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d) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergieanlagen an Land, die in den

Ausschreibungen nach §39o in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

bezuschlagt worden sind.

(3a) Die Bundesnetzagentur kann das Ausschreibungsvolumen unbeschadet des

Absatzes 3

1. um bis zu 30 Prozent erhöhen, wenn in dem jeweils vorangegangenen Kalender-

jahr

a) der Ausbaupfad für die installierte Leistung von Solaranlagen nach §4 Satz 1

Nummer 3 unterschritten worden ist,

b) der Strommengenpfad nach §4a unterschritten worden ist oder

c) der Bruttostromverbrauch imBundesgebiet schneller gestiegen ist, als er bei der

Berechnung des Ziels nach §1 Absatz 2 zugrunde gelegt worden ist,

2. um bis zu 30 Prozent verringern, wenn in dem jeweils vorangegangenen Kalender-

jahr

a) der Ausbaupfad für die installierte Leistung von Solaranlagen nach §4 Satz 1

Nummer 3 überschritten worden ist,

b) der Strommengenpfad nach §4a überschritten worden ist oder

c) der Bruttostromverbrauch im Bundesgebiet langsamer gestiegen ist, als er bei

der Berechnung des Ziels nach §1 Absatz 2 zugrunde gelegt worden ist.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen

nach Absatz 3 und, wenn sie die Ermächtigung nach Absatz 3a in Anspruch genommen

hat, diesen Betrag fest und verteilt dieseMenge, umdie sich das Ausschreibungsvolumen

erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden vier

noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) 1Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht

sich umdie Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem31. Dezember 2022 erteilt und vor

der Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach §35a entwertet wurden. 2 Satz 1

ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen von Windenergieanlagen

an Land, die in den Ausschreibungen nach §39n oder § 39o bezuschlagt worden sind.
3Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungenwerden dem auf eine Entwertung

folgenden noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.
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(6) 1Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-

bungsvolumen eines Gebotstermins verringern, wenn zu erwarten ist, dass die ausge-

schriebene Menge größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird (drohende Unter-

zeichnung). 2Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach §36 Absatz 1 Nummer 2

des vorangegangenen Gebotstermins dem Register gemeldeten Genehmigungen,

soweit für sie keine Meldung nach §22b Absatz 2 erfolgt ist, und der Gebotsmenge

der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote unter dem

Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden Gebotstermins liegt und

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte Gebotsmenge kleiner als die

ausgeschriebene Menge des Gebotstermins war.

3Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll höchstens der Summe der

Leistung der nach der Meldefrist nach §36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegangenen

Gebotstermins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der Gebotsmenge

der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote entsprechen. 4Für

das nach Satz 1 gekürzte Ausschreibungsvolumen ist Absatz 3 Nummer 1 entsprechend

anzuwenden.

§28a Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Solaranlagen des ersten

Segments

(1) 1Die Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments finden in den Jahren

2023 bis 2029 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. März, 1. Juli und 1. Dezember statt.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen beträgt

1. im Jahr 2023 5850 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 8100 Megawatt zu installierende Leistung und

3. in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 9 900 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt.
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(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten

Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und

2. verringert sich jeweils

a) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten Segments,

die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen

Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesgebiet bezu-

schlagt worden sind, soweit eine Anrechnung nach §5 Absatz 5 völkerrechtlich

vereinbart ist,

b) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten Segments,

für deren Stromkein anzulegenderWert oder der anzulegendeWert nicht durch

Ausschreibungen bestimmtworden ist und die in dem jeweils vorangegangenen

Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind,

c) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen des ersten Segments, die in

denAusschreibungen nach §39n in dem jeweils vorangegangenenKalenderjahr

bezuschlagt worden sind, und

d) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen des ersten Segments, die in

den Ausschreibungen nach §39o in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

bezuschlagt worden sind.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen

erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden

drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) 1Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht

sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und

vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §35a entwertet wurden.
2Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen von Solaranlagen

des ersten Segments, die in den Ausschreibungen nach §39n oder §39o bezuschlagt

worden sind. 3Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf

eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1

zugerechnet.
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(6) 1Ab dem Gebotstermin am 1. März 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei

einer drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-

bungsvolumen eines Gebotstermins. 2Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere

dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der beiden

vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der ausgeschrie-

benen Mengen betrugen. 3Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das neue

Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 höchstens dem Durchschnitt

der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegangenen Gebotstermine

entsprechen. 4Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des vorangegangenen

Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des diesem vorangegan-

genenGebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen

um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen. 5Wenn sich die Definition der zulässigen

Flächen nach §37 Absatz 1 zu einem Gebotstermin gegenüber dem vorangegangenen

Gebotstermin geändert hat, kann die Bundesnetzagentur insoweit von der Verringerung

nach Satz 3 absehen, als durch erstmals nach §37 Absatz 1 zugelassene Flächenka-

tegorien das Potenzial für die Errichtung von Solaranlagen des ersten Segments im

Bundesgebiet erhöht wird.

§28b Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Solaranlagen des zweiten

Segements

(1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments finden in den Jahren

2023 bis 2029 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober statt.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen beträgt

1. im Jahr 2023 650 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 1400 Megawatt zu installierende Leistung,

3. im Jahr 2025 1800 Megawatt zu installierende Leistung,

4. in den Jahren 2026 bis 2029 jeweils 2 300 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt. 3Abweichend von Satz 2 beträgt das Ausschreibungsvolumen

im Jahr 2024 bei den Gebotsterminen am 1. Juni und 1. Oktober jeweils 550 Megawatt.3

3Die Regelung § 28b Absatz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten

Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und

2. verringert sich jeweils

a) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des zweiten

Segments mit einer installierten Leistung von mehr als 1 Megawatt, für

deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegende Wert nicht durch

Ausschreibungen bestimmtworden ist und die in dem jeweils vorangegangenen

Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind,

und

b) umdie SummederGebotsmengen für Solaranlagendes zweiten Segments, die in

den Ausschreibungen nach §39o in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

bezuschlagt worden sind.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen

erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden

drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) 1Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht

sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und

vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §35a entwertet wurden.
2Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen von Solaranlagen

des zweiten Segments, die in den Ausschreibungen nach §39o bezuschlagt worden sind.
3Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungenwerden dem auf eine Entwertung

folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.

(6) 1Ab dem Gebotstermin am 1. Februar 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei

einer drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-

bungsvolumen eines Gebotstermins. 2Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere

dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der beiden

vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der ausgeschrie-

benen Mengen betrugen. 3Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das neue
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Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich des Satzes 4 höchstens dem Durchschnitt der

Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegangenen Gebotstermine

entsprechen. 4Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des vorangegangenen

Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des diesem vorangegan-

genenGebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen

um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen.

§28c Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Biomasse

(1) Die Ausschreibungen für Biomasseanlagen finden in den Jahren 2023 bis 2028

jeweils zu den Gebotsterminen am 1.April und 1.Oktober statt.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen beträgt

1. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 500 Megawatt zu installierende Leistung,

3. im Jahr 2025 1300 Megawatt zu installierende Leistung,

4. im Jahr 2026 1126 Megawatt zu installierende Leistung,

5. im Jahr 2027 326 Megawatt zu installierende Leistung und

6. im Jahr 2028 76 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotster-

mine eines Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen

1. erhöht sich jeweils

a) abdem Jahr 2025um29Prozent derMengen, für die imvorangegangenenKalen-

derjahr bei den Ausschreibungen für Biomethananlagen nach diesem Gesetz

keine Zuschläge erteilt werden konnten, und

b) ab dem Jahr 2026 um die Mengen, für die in dem jeweils dritten vorangegan-

genenKalenderjahr bei denAusschreibungen fürBiomasseanlagennachdiesem

Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und
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2. verringert sich jeweils

a) um die Summe der in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr installierten

Leistung von Biomasseanlagen, für deren Strom kein anzulegender Wert oder

der anzulegende Wert nicht durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und

die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb

genommen gemeldet worden sind,

b) um die Summe der installierten Leistung der Biomasseanlagen, die in dem

jeweils vorangegangenen Kalenderjahr die Inanspruchnahme einer Förderung

aufgrund einer Rechtsverordnung nach §88b erstmals an die Bundesnetz-

agentur gemeldet haben, und

c) um die Summe der Gebotsmengen für Biomasseanlagen, die in den Ausschrei-

bungen nach §39n in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt

worden sind.

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen

erhöht oder verringert,

1. in den Jahren 2023 bis 2025 gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der

folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine und

2. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils auf das Ausschreibungsvolumen des Gebotster-

mins am 1. Juni.

(5) 1Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht

sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und

vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §35a entwertet wurden.
2Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen von Biomassean-

lagen, die in den Ausschreibungen nach §39n bezuschlagt worden sind. 3Nach Satz 1

oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden

noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.

§28d Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Biomethananlagen

(1) Die Ausschreibungen für Biomethananlagen finden in den Jahren 2023 bis 2028

jeweils zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. September statt.
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(2) 1DasAusschreibungsvolumenbeträgt in den Jahren 2023 bis 2028 jeweils 600Mega-

watt zu installierende Leistung. 2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig

auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich im Jahr 2024 um die Mengen, für die in

dem vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Biomethananlagen

nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten.

(4) DieBundesnetzagentur verteilt dieMenge, umdie sich dasAusschreibungsvolumen

nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei

noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine.

(5) 1Das Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-

menge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der Bekannt-

machung des jeweiligen Gebotstermins nach §35a entwertet wurden. 2Nach Satz 1 zu

berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht

bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet.

(6) 1Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschrei-

bungsvolumen eines Gebotstermins bei einer drohenden Unterzeichnung verringern.
2Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach §39 Absatz 1 Nummer 3

des vorangegangenen Gebotstermins dem Register gemeldeten Genehmigungen

und der Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten

Gebote unter dem Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden Gebotstermins

liegt und

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte Gebotsmenge kleiner als die

ausgeschriebene Menge des Gebotstermins war.

3Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll höchstens der Summe der

Leistung der nach der Meldefrist nach §39 Absatz 1 Nummer 3 des vorangegangenen

Gebotstermins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der Gebotsmenge

der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote entsprechen. 4Für

das nach Satz 1 gekürzte Ausschreibungsvolumen sind im Jahr 2024 Absatz 3 und ab

dem Jahr 2025 §28c Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a entsprechend anzuwenden.
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§28e Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für

Innovationsausschreibungen

(1) Die Ausschreibungen nach §39n finden in den Jahren 2023 bis 2028 jeweils zu den

Gebotsterminen am 1. Mai und 1. September statt.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach §39n beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach §88d

1. im Jahr 2023 800 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 850 Megawatt zu installierende Leistung,

3. im Jahr 2025 900 Megawatt zu installierende Leistung,

4. im Jahr 2026 950 Megawatt zu installierende Leistung,

5. im Jahr 2027 1000 Megawatt zu installierende Leistung,

6. im Jahr 2028 1050 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt.

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen,

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen

nach §39n keine Zuschläge erteilt werden konnten.

(4) DieBundesnetzagentur verteilt dieMenge, umdie sich dasAusschreibungsvolumen

nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei

noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermine.

(5) 1Die Bundesnetzagentur verringert bei einer drohenden Unterzeichnung das nach

den Absätzen 3 und 4 errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins. 2Eine

drohendeUnterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen,wenn die Gebotsmengen

der zugelassenen Gebote der beiden vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger

als 90 Prozent der ausgeschriebenen Mengen betrugen. 3Im Fall einer drohenden Unter-

zeichnung soll das neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich des Satzes 4 höchstens
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dem Durchschnitt der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegan-

genen Gebotstermine entsprechen. 4Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote

des vorangegangenen Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote

des diesem vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermittelte

Ausschreibungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen.

§28f Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für innovative Konzepte mit

wasserstoffbasierter Stromspeicherung

(1) Die Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspei-

cherung nach §39o finden statt:

1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember,

2. im Jahr 2024 zum Gebotstermin am 1. Juli und

3. in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Januar und am

1. Juli.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach §39o beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach §88e

1. im Jahr 2023 400 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 600 Megawatt zu installierende Leistung,

3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierende Leistung,

4. im Jahr 2026 800 Megawatt zu installierende Leistung,

5. im Jahr 2027 900 Megawatt zu installierende Leistung und

6. im Jahr 2028 1000 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Gebotstermine in einem Jahr durchgeführt

werden.

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen,

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen

nach §39o keine Zuschläge erteilt werden konnten.
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(4) DieBundesnetzagentur verteilt dieMenge, umdie sich dasAusschreibungsvolumen

nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei

noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermine.

§28g Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Anlagen zur Erzeugung

von Strom aus GrünemWasserstoff

(1) Die Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem Wasser-

stoff nach §39p finden statt:

1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember und

2. in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Juni und

1. Dezember.

(2) 1Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach §39p beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach §88f

1. im Jahr 2023 800 Megawatt zu installierende Leistung,

2. im Jahr 2024 1000 Megawatt zu installierende Leistung,

3. im Jahr 2025 1200 Megawatt zu installierende Leistung und

4. im Jahr 2026 1400 Megawatt zu installierende Leistung.

2Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines

Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Gebotstermine in einem Jahr durchgeführt

werden.

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen,

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen

nach §39p keine Zuschläge erteilt werden konnten.

(4) DieBundesnetzagentur verteilt dieMenge, umdie sich dasAusschreibungsvolumen

nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei

noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermine.
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§29 Bekanntmachung

(1) 1Die Bundesnetzagentur macht die Ausschreibungen frühestens acht Wochen und

spätestens fünf Wochen vor dem jeweiligen Gebotstermin für den jeweiligen Energie-

träger auf ihrer Internetseite bekannt. 2Die Bekanntmachungen müssen mindestens

folgende Angaben enthalten:

1. den Gebotstermin,

2. das Ausschreibungsvolumen,

3. den Höchstwert,

4. die Angabe, ob Landesregierungen Rechtsverordnungen aufgrund von §37c

Absatz 2 erlassen haben und auf welchen Flächen nach diesen Rechtsverord-

nungen Gebote für Solaranlagen auszuschließen sind,

4a. die Angabe, ob nach §37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen abgegeben

werden dürfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden

sollen, sowie die nach §37 Absatz 4 ermittelte installierte Leistung solcher Anlagen,

5. auf welchen Flächen nach diesen Rechtsverordnungen Gebote für Solaranlagen

bezuschlagt werden können, die Formatvorgaben, die nach §30a Absatz 1 von der

Bundesnetzagentur für die Gebotsabgabe vorgegeben sind, und

6. die Festlegungen der Bundesnetzagentur nach §85 Absatz 2 und den §§85a

und 85c, soweit sie die Gebotsabgabe oder das Zuschlagsverfahren betreffen.

(2) DieBekanntmachungennachAbsatz 1 erfolgen ausschließlich imöffentlichen Inter-

esse.

§30 Anforderungen an Gebote

(1) Die Gebote müssen jeweils die folgenden Angaben enthalten:

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bieters; sofern der Bieter

eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist, sind auch anzu-

geben:

a) ihr Sitz und
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b) der Name einer natürlichen Person, die eine ladungsfähige Anschrift imBundes-

gebiet hat und die zur Kommunikation mit der Bundesnetzagentur und zur

Vertretung des Bieters für alle Handlungen nach diesem Gesetz bevollmächtigt

ist (Bevollmächtigter),

2. den Energieträger, für den das Gebot abgegeben wird,

3. den Gebotstermin der Ausschreibung, für die das Gebot abgegeben wird,

4. die Gebotsmenge in Kilowatt ohne Nachkommastellen,

5. den Gebotswert in Cent pro Kilowattstunde mit zwei Nachkommastellen, wobei

sich das Gebot bei Windenergieanlagen an Land auf den Referenzstandort nach

Anlage 2 Nummer 4 beziehen muss, die Standorte der Anlagen, auf die sich das

Gebot bezieht, mit Bundesland, Landkreis, Gemeinde,

6. die Standorte der Anlagen, auf die sich das Gebot bezieht, mit Bundesland, Land-

kreis, Gemeinde, Gemarkung und Flurstücken; im Fall von Solaranlagen des

zweiten Segments oder in Gebäuden und von Biomasseanlagen muss, sofern

vorhanden, auch die postalische Adresse des Gebäudes angegeben werden,

7. den Übertragungsnetzbetreiber,

8. die Eigenerklärung des Bieters, dass kein Verbot zur Teilnahme an dieser Ausschrei-

bung nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Rechtsverordnung besteht,

9. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a

bis c die Angabe des Bieters, ob die geplanten Anlagen bei ausschließlich senkrecht

ausgerichteten Solaranlagen insgesamtmit einer lichtenHöhe vonmindestens 0,80

Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern

aufgeständert werden sollen, und

10. soweit Solaranlagen auf einer in §37c Absatz 2 Nummer 2 bezeichneten Fläche

errichtet werden sollen, für die die jeweilige Landesregierung in einer Verordnung

nach §37c Absatz 2 bestimmt hat, dass Gebote auf solchen Flächen teilweise nicht

berücksichtigt werden, die Angabe, auf welcher der in der Verordnung bestimmten

Flächen die Anlage errichtet werden soll.

(2) 1Ein Gebot muss eine Gebotsmenge von mehr als 1 000 Kilowatt umfassen.
2Abweichend von Satz 1
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1. muss ein Gebot bei Solaranlagen des zweiten Segments eine Gebotsmenge von

mehr als 750 Kilowatt umfassen,

2. besteht für Zusatzgebote nach §36j keine Mindestgröße für die Gebotsmenge und

3. muss ein Gebot bei Biomasseanlagen und Biomethananlagen nach Teil 3

Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 eine Mindestgröße von mehr als 150 Kilowatt

umfassen, dabei besteht bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach §39g

keine Mindestgröße für die Gebotsmenge.4

(2a) 1Bieter müssen ihren Geboten eine Eigenerklärung beifügen, dass zum Zeitpunkt

der Gebotsabgabe

1. sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten sind und

2. keine offenen Rückforderungsansprüche gegen sie aufgrund eines Beschlusses der

Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und

ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäischen Binnenmarkt bestehen.

2Die Eigenerklärung nach Satz 1 muss ferner eine Selbstverpflichtung des Bieters

enthalten, jede Änderung des Inhalts der abgegebenen Eigenerklärung bis zum

Abschluss des Zuschlagsverfahrens unverzüglich der Bundesnetzagentur mitzuteilen.

(3) 1Bieter dürfen in einer Ausschreibung mehrere Gebote für unterschiedliche

Anlagen abgeben. 2In diesem Fall müssen sie ihre Gebote nummerieren und eindeutig

kennzeichnen, welche Nachweise zu welchem Gebot gehören.

§30a Ausschreibungsverfahren

(1) Die Bundesnetzagentur darf für die Ausschreibungsverfahren Formatvorgaben

machen.

(2) Die Gebote müssen der Bundesnetzagentur spätestens am jeweiligen Gebotstermin

zugegangen sein.

4Die Regelung § 30 Absatz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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(3) 1Die Rücknahme von Geboten ist bis zum jeweiligen Gebotstermin zulässig;

maßgeblich ist der Zugang einer Rücknahmeerklärung bei der Bundesnetzagentur. 2Die

Rücknahme muss durch eine unbedingte, unbefristete und schriftlich oder elektro-

nisch übermittelte Erklärung des Bieters erfolgen, die sich dem entsprechenden Gebot

eindeutig zuordnen lässt.

(4) Bieter sind an ihre Gebote, die bis zum Gebotstermin abgegeben und nicht zurück-

genommen worden sind, gebunden, bis ihnen von der Bundesnetzagentur mitgeteilt

worden ist, dass ihr Gebot keinen Zuschlag erhalten hat.

(5) 1Die Ausschreibungen können von der Bundesnetzagentur ganz oder teilweise auf

ein elektronisches Verfahren umgestellt werden; dabei kann auch von der Zustellung

nach §73 des Energiewirtschaftsgesetzes abgewichen werden. 2In diesem Fall kann

die Bundesnetzagentur insbesondere Vorgaben über die Authentifizierung für die

gesicherte Datenübertragung machen. Bei einer Umstellung auf ein elektronisches

Verfahren muss die Bundesnetzagentur bei der Bekanntmachung nach §29 auf das

elektronische Verfahren hinweisen.

§31 Sicherheiten

(1) 1Bieter müssen bei der Bundesnetzagentur für ihre Gebote bis zum jeweiligen

Gebotstermin eine Sicherheit leisten. 2Durch die Sicherheit werden die jeweiligen

Forderungen der Übertragungsnetzbetreiber auf Pönalen nach §55 gesichert.

(2) Bieter müssen bei der Leistung der Sicherheit das Gebot, auf das sich die Sicherheit

bezieht, eindeutig bezeichnen.

(3) Wer eine Sicherheit leisten muss, kann dies bewirken durch

1. die unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft auf erstes Anfordern,

die durch ein Kreditinstitut oder einen Kreditversicherer zugunsten des Übertra-

gungsnetzbetreibers ausgestellt wurde und für die eine Bürgschaftserklärung an

die Bundesnetzagentur übergeben wurde oder

2. die Zahlung eines Geldbetrags auf ein nach Absatz 5 eingerichtetes Verwahrkonto

der Bundesnetzagentur.
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(4) 1Die Bürgschaftserklärung ist in deutscher Sprache unter Verzicht auf die Einrede

der Vorausklage §771 des BürgerlichenGesetzbuchs undunter Verzicht auf die Einreden

der Aufrechenbarkeit und Anfechtbarkeit nach §770 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

einzureichen. 2Der Bürge muss in der Europäischen Union oder in einem Staat der

Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Kredit-

institut oder als Kreditversicherer zugelassen sein. 3Die Bundesnetzagentur kann im

Einzelfall bei begründeten Bedenken gegen die Tauglichkeit des Bürgen vom Bieter

verlangen, die Tauglichkeit des Bürgen nachzuweisen. 4Für den Nachweis der Taug-

lichkeit im Einzelfall ist der Maßstab des § 239 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

heranzuziehen.

(5) 1Die Bundesnetzagentur verwahrt die Sicherheiten nach Absatz 3 Nummer 2 treu-

händerisch zugunsten der Bieter und der Übertragungsnetzbetreiber. 2Hierzu richtet sie

ein Verwahrkonto ein. 3Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, die Sicherheiten einzube-

halten, bis die Voraussetzungen zur Rückgabe oder zur Befriedigung der Übertragungs-

netzbetreiber vorliegen. 4Die Sicherheitsleistungen werden nicht verzinst.

§32 Zuschlagsverfahren

(1) 1Die Bundesnetzagentur führt bei jeder Ausschreibung für jeden Energieträger das

folgende Zuschlagsverfahren durch, soweit in den Unterabschnitten 2 bis 7 oder in einer

Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes nicht etwas Abweichendes bestimmt ist.
2Sie öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. 3Sie sortiert

die Gebote

1. bei unterschiedlichen Gebotswerten nach dem jeweiligen Gebotswert in aufstei-

gender Reihenfolge, beginnend mit dem Gebot mit dem niedrigsten Gebotswert,

2. bei demselben Gebotswert nach der jeweiligen Gebotsmenge in aufsteigender

Reihenfolge, beginnend mit der niedrigsten Gebotsmenge; wenn die Gebotswerte

und die Gebotsmenge der Gebote gleich sind, entscheidet das Los über die Reihen-

folge, es sei denn, die Reihenfolge ist für die Zuschlagserteilung nicht maßgeblich.

4Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§33 und 34 und

erteilt bei jeder Ausschreibung für den jeweiligen Energieträger in der Reihenfolge

nach Satz 3 allen zulässigen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das

Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder
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überschritten ist (Zuschlagsgrenze). 5Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein

Zuschlag erteilt.

(2) Die Bundesnetzagentur erfasst für jedes Gebot, für das ein Zuschlag erteilt worden

ist, die vom Bieter übermittelten Angaben und Nachweise sowie den Zuschlagswert.

§33 Ausschluss von Geboten

(1) 1Die Bundesnetzagentur schließt Gebote von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn

1. die Anforderungen und Formatvorgaben für Gebote nach den §§30 und 30a nicht

vollständig eingehalten wurden,

2. die für den jeweiligen Energieträger nach den §§36, 36c und 36j, den §§37 und

37c, dem §38c, den §§39, 39c, 39g und 39i oder den §§39j und 39k oder die in den

Rechtsverordnungen nach den §§88 bis 88f gestellten Anforderungen nicht erfüllt

sind,

3. bis zum Gebotstermin bei der Bundesnetzagentur die Gebühr, die für die Durch-

führung des Zuschlagsverfahrens zu erheben ist, die Sicherheit oder der Projektsi-

cherungsbeitrag nicht vollständig geleistet worden sind,

4. der Gebotswert des Gebots den für die jeweilige Ausschreibung oder die Anlage

festgelegten Höchstwert überschreitet,

5. das Gebot Bedingungen, Befristungen oder sonstige Nebenabreden enthält oder

6. das Gebot nicht den bekanntgemachten Festlegungen der Bundesnetzagentur

entspricht, soweit diese die Gebotsabgabe betreffen.

2Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zuschlagsverfahren ausschließen, wenn bis

zumGebotstermin demGebot die Sicherheit oder die Gebühr nicht eindeutig zugeordnet

werden können.

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann ein Gebot ausschließen, wenn der begründete

Verdacht besteht, dass der Bieter keine Anlage auf dem in dem Gebot angegebenen

Standort plant, und

1. auf den in dem Gebot angegebenen Flurstücken bereits eine Anlage in Betrieb

genommen worden ist oder
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2. die in dem Gebot angegebenen Flurstücke ganz oder teilweise übereinstimmen

a) mit den in einem anderen Gebot in derselben Ausschreibung angegebenen Flur-

stücken oder

b) mit den in einem anderen bezuschlagten Gebot in einer vorangegangenen

Ausschreibung angegebenen Flurstücken, sofern der Zuschlag nicht entwertet

worden ist.

2Ein Ausschluss von Geboten nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe b ist

nicht zulässig, wenn zu einer Anlage weitere Anlagen zugebaut werden sollen oder eine

bestehende Anlage ersetzt werden soll und hierfür Gebote abgegeben werden.

§34 Ausschluss von Bietern

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Bieter und deren Gebote von dem Zuschlagsver-

fahren aus, wenn der Bieter keine Eigenerklärung nach §30 Absatz 2a Satz 1 abgegeben

hat oder wenn nach der Gebotsabgabe eine Mitteilung nach §30 Absatz 2a Satz 2 zuge-

gangen ist.

(2) Die Bundesnetzagentur kannBieter undderenGebote vondemZuschlagsverfahren

ausschließen, wenn

1. der Bieter

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote unter falschen Angaben oder unter

Vorlage falscher Nachweise in dieser oder einer vorangegangenen Ausschrei-

bung abgegeben hat oder

b) mit anderen Bietern Absprachen über die Gebotswerte der in dieser oder einer

vorangegangenen Ausschreibung abgegebenen Gebote getroffen hat oder

2. die Gebotsmengenmehrerer Zuschläge eines Bieters ausmindestens zwei vorange-

gangenen Ausschreibungen vollständig entwertet worden sind.
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§34a Unionsfremde Bieter

(1) 1Die Bundesnetzagentur kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium

für Wirtschaft und Klimaschutz einen Bieter, der ein Unionsfremder im Sinn des § 2

Absatz 19 des Außenwirtschaftsgesetzes ist oder dessen unmittelbare oder mittel-

bare Gesellschafter Unionsfremde sind, von dem Zuschlagsverfahren ausschließen,

wenn durch den Betrieb der gebotsgegenständlichen Anlage die öffentliche Ordnung

oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt würden.
2Unionsfremde Bieter aus denMitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation

stehen unionsansässigen Bietern gleich.

(2) 1Die Bundesnetzagentur kann außer nach den Vorschriften des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz den Zuschlag eines Bieters, der ein Unionsfremder im Sinn des § 2

Absatz 19 des Außenwirtschaftsgesetzes ist oder dessen unmittelbare oder mittelbare

Gesellschafter Unionsfremde sind, widerrufen, wenn durch den Betrieb der gebotsge-

genständlichen Anlage die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik

Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt werden. 2Satz 1 ist entsprechend auf

Zahlungsberechtigungen anzuwenden.

(3) Ein Bieter hat auf Anforderung der Bundesnetzagentur innerhalb von vierWochen

die zur Prüfung nach Absatz 1 oder 2 notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen,

insbesondere Unterlagen zu seiner Beteiligungsstruktur und seinen Geschäftsfeldern.

§35 Bekanntgabe der Zuschläge und anzulegender Wert

(1) Die Bundesnetzagentur gibt die Zuschläge mit den folgenden Angaben auf ihrer

Internetseite bekannt:

1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, dem Energieträger, für den die Zuschläge

erteilt werden, und den bezuschlagten Mengen,

2. den Namen der Bieter, die einen Zuschlag erhalten haben, mit

a) dem jeweils in dem Gebot angegebenen Standort der Anlage,

b) der Nummer des Gebots, sofern ein Bieter mehrere Gebote abgegeben hat,

c) einer eindeutigen Zuschlagsnummer,
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d) sofern vorhanden, den Registernummern der bezuschlagten Anlagen und

e) der jeweils bezuschlagten Gebotsmenge,

3. dem niedrigsten und höchsten Gebotswert, die einen Zuschlag erhalten haben,

sofern einschlägig, gesondert für die Südregion, und

4. dem mengengewichteten durchschnittlichen Zuschlagswert, sofern einschlägig,

gesondert für die Südregion.

(1a) Bei Ausschreibungen von Solaranlagen des ersten Segments veröffentlicht die

Bundesnetzagentur zusätzlich eine Aufstellung der bezuschlagten Mengen differenziert

nach:

1. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach §37 Absastz 1

Nummer 3 Buchstabe a bis c sowie nach den davon jeweils bezuschlagten Teil-

mengen für Anlagen, die

a) ausschließlich senkrecht ausgerichtet und insgesamtmit einer lichten Höhe von

mindestens 0,80 Metern aufgeständert werden sollen und

a) insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert

werden sollen,

2. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1

Nummer 3 Buchstabe d,

3. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1

Nummer 3 Buchstabe e,

4. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1

Nummer 3 Buchstabe f und

5. der außerhalb dieser Kategorien bezuschlagten Gesamtmenge.

(2) Der Zuschlag ist eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe nach Absatz 1 als

bekanntgegeben anzusehen.

(3) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die Bieter, die einen Zuschlag erhalten haben,

unverzüglich über die Zuschlagserteilung und den Zuschlagswert.
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(4) Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spätestens drei Monate nach

Ablauf der Fristen nach §36e Absatz 1, § 37e, § 39e Absatz 1, § 39g Absatz 5 Nummer 4

und §39j in Verbindungmit § 39e Absatz 1 sowie §13 Absatz 1 der Innovationsausschrei-

bungsverordnung die Projektrealisierungsrate des jeweiligen Gebotstermins bekannt.

§35a Entwertung von Zuschlägen

(1) Die Bundesnetzagentur entwertet einen Zuschlag,

1. soweit der Zuschlag nach Ablauf der Frist zur Realisierung der Anlage erlischt,

2. wenn der Bieter seinen Zuschlag zurückgeben darf und soweit er von diesem Recht

Gebrauch gemacht hat,

3. soweit die Bundesnetzagentur den Zuschlag nach dem Verwaltungsverfahrensge-

setz zurücknimmt oder widerruft oder

4. soweit der Zuschlag durch Zeitablauf oder auf sonstige Weise seine Wirksamkeit

verliert.

(2) Wird eine Zahlungsberechtigung nachträglich aufgehoben, wird auch der zugrun-

deliegende Zuschlag entwertet.

Unterabschnitt 2 Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land

§36 Gebote für Windenergieanlagen an Land

(1) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach §30 müssen Windenergiean-

lagen an Land, auf die sich ein Gebot bezieht, folgende Anforderungen erfüllen:

1. die Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz müssen für alle

Anlagen vier Wochen vor dem Gebotstermin und von derselben Genehmigungsbe-

hörde erteilt worden sein, und

2. die Anlagen müssen mit den erforderlichen Daten vier Wochen vor dem Gebots-

termin als genehmigt an das Register gemeldet worden sein; die Meldefristen des

Registers bleiben hiervon unberührt.
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(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach §30

folgende Angaben beifügen:

1. die Nummern, unter denen die von der Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz umfassten Anlagen an das Register gemeldet worden

sind,

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz,

unter dem die Genehmigung der Anlagen erteilt worden ist, sowie die Genehmi-

gungsbehörde und deren Anschrift,

3. sofern das Gebot fürmehrere Anlagen abgegebenwird, die jeweils auf die einzelne

Anlage entfallende Gebotsmenge und

4. sofern das Gebot für eine Flugwindenergieanlage an Land abgegeben wird, die

Angabe, dass es sich um eine solche Anlage handelt.

(3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach §30

folgende Nachweise beifügen:

1. eine Eigenerklärung, dass dieGenehmigungnachdemBundes-Immissionsschutzgesetz

auf sie ausgestellt worden ist, oder die Erklärung des Inhabers der entsprechenden

Genehmigung, dass der Bieter das Gebot mit Zustimmung des Genehmigungsinha-

bers abgibt, und

2. eine Eigenerklärungdes Inhabers derGenehmigungnachdemBundes-Immissionsschutzgesetz,

dass kein wirksamer Zuschlag aus früheren Ausschreibungen für Anlagen besteht,

für die das Gebot abgegeben worden ist.

(4) 1In den Fällen des § 28 Absatz 6 korrigiert die Bundesnetzagentur das nach §29

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntgemachte Ausschreibungsvolumen bis spätestens

zwei Wochen vor dem Gebotstermin. 2§29 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§36a Sicherheiten für Windenergieanlagen an Land

Die Höhe der Sicherheit nach §31 für Windenergieanlagen an Land bestimmt sich aus

der Gebotsmenge multipliziert mit 30 Euro pro Kilowatt zu installierender Leistung.
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§36b Höchstwert für Windenergieanlagen an Land

(1) Der Höchstwert für Strom aus Windenergieanlagen an Land beträgt im Jahr 2023

5,88 Cent pro Kilowattstunde für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4.

(2) 1Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2025 um 2 Prozent pro Kalender-

jahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert

und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe

des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete

Wert zugrunde zu legen.

§36c Ausschluss von Geboten für Windenergieanlagen an Land

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Windenergieanlagen an Land nach §33 von

dem Zuschlagsverfahren aus, wenn

1. sie für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an Land bereits einen

Zuschlag erteilt hat, der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist, oder

2. für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an Land eine Mitteilung

nach §22b Absatz 1 Nummer 1 abgegeben wurde.

§36d (weggefallen)

§ 36e Erlöschen von Zuschlägen für Windenergieanlagen an Land

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten fürWindenergieanlagen anLand 36Monate nach

der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags, soweit die Anlagen nicht bis zu diesem Zeit-

punkt in Betrieb genommen worden sind.

(2) 1Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat,

verlängert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn

gegen die im bezuschlagten Gebot angegebene Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter eingelegt

worden ist. 2Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der Geneh-

migung ausgesprochen werden, wobei der Verlängerungszeitraum unbeschadet einer

Verlängerung nach Absatz 3 eine Dauer von insgesamt 18 Monaten nicht überschreiten

darf.
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(3) 1Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, verlän-

gert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn über das

Vermögen desHerstellers des Generators oder eines sonstigenwesentlichen Bestandteils

derWindenergieanlagen das Insolvenzverfahren eröffnetworden ist. 2Die Verlängerung

soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausgesprochen werden,

wobei der Verlängerungszeitraum unbeschadet einer Verlängerung nach Absatz 2 eine

Dauer von insgesamt 18 Monaten nicht überschreiten darf.

§36f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Windenergieanlagen an Land

(1) 1Zuschläge sind den Windenergieanlagen an Land, auf die sich die in dem Gebot

angegebene Genehmigung bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. 2Sie dürfen

nicht auf andere Anlagen oder andere Genehmigungen übertragen werden.

(2) 1Wird die Genehmigung für das bezuschlagte Projekt nach der Erteilung des

Zuschlags geändert oder neu erteilt, bleibt der Zuschlag auf die geänderte oder neu

erteilte Genehmigung bezogen, wenn der Standort der Windenergieanlage um höchs-

tens die doppelte Rotorblattlänge abweicht. 2Der Umfang des Zuschlags verändert sich

dadurch nicht.

§36g (weggefallen)

§ 36h Anzulegender Wert für Windenergieanlagen an Land

(1) 1Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert aufgrund des Zuschlags-

werts für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4 für Strom ausWindenergiean-

lagen an Land mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der nach Anlage 2 Nummer 2

und 7 ermittelt worden ist. 2Es sind folgende Stützwerte anzuwenden, wobei ein

Gütefaktor von weniger als 60 Prozent nur für Windenergieanlagen in der Südregion

anzuwenden ist:

Güte- 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

faktor Prozent

Korrektur-
faktor

1,55 1,42 1,29 1,16 1,07 1 0,94 0,89 0,85 0,81 0,79
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3Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwischen den jeweils benachbarten Stütz-

werten findet eine lineare Interpolation statt. 4Der Korrekturfaktor beträgt

1. oberhalb des Gütefaktors von 150 Prozent 0,79,

2. für Anlagen in der Südregion unterhalb des Gütefaktors von 50 Prozent 1,55 und

3. für sonstige Anlagen unterhalb des Gütefaktors von 60 Prozent 1,42.

5Gütefaktor ist das Verhältnis des Standortertrags einer Anlage nach Anlage 2 Nummer 7

zum Referenzertrag nach Anlage 2 Nummer 2 in Prozent.

(2) 1Die anzulegenden Werte werden jeweils mit Wirkung ab Beginn des sechsten,

elften und sechzehnten auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anhand

des Standortertrags der Anlagen nach Anlage 2 Nummer 7 in den fünf vorangegan-

genen Jahren angepasst. 2In dem überprüften Zeitraum zu viel oder zu wenig geleistete

Zahlungen nach §19 Absatz 1 müssen erstattet werden, wenn der Gütefaktor auf Basis

des Standortertrags der jeweils zuletzt betrachteten fünf Jahre mehr als 2 Prozent-

punkte von dem zuletzt berechneten Gütefaktor abweicht. 3Dabei werden Ansprüche

des Netzbetreibers auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über dem am ersten Tag des

Überprüfungszeitraums geltenden Euro InterbankOffered Rate-Satz für die Beschaffung

von Zwölfmonatsgeld von ersten Adressen in den Teilnehmerstaaten der Europäischen

Währungsunion verzinst. 4Eine Aufrechnung mit Ansprüchen nach §19 Absatz 1 ist

zulässig.

(3) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht

1. erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber den Gütefaktor

nachgewiesen hat und

2. ab dem 65. , 125. und 185. auf die Inbetriebnahme der Anlagen folgenden Monats

erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber demNetzbetreiber den nach Absatz 2

angepassten Gütefaktor nachgewiesen hat.

2Abweichend von Satz 1 besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit

Absatz 1 für Flugwindenergieanlagen an Land ohne den Nachweis des Gütefaktors

gegenüber dem Netzbetreiber erst, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage

an Land der Bundesnetzagentur nach der Inbetriebnahme der Anlage unter Angabe

der Registernummer mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an
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Land ist.5 3In den Fällen des Satzes 2 wird für die Berechnung des anzulegendenWertes

angenommen, dass der Ertrag der Flugwindenergieanlage an Land 50 Prozent des Refe-

renzertrags beträgt; dieser Gütefaktor ist auch außerhalb der Südregion anzuwenden.6

(4) 1DerNachweis nachAbsatz 3 ist zu führendurchGutachten, die den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik entsprechen und die die jeweiligen ZeiträumenachAbsatz 2

Satz 1 erfassen. 2Es wird vermutet, dass die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten

worden sind, wenn die Technischen Richtlinien fürWindenergieanlagen der „FGWe. V. –

Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien“7 eingehalten und das

Gutachten von einer nach DIN EN ISO IEC 170258 für die Anwendung dieser Richtlinie

akkreditierten Institution erstellt worden ist.

(5) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 und 2 werden auf zwei Stellen nach

dem Komma gerundet.

§36i Dauer des Zahlungsanspruchs für Windenergieanlagen an Land

Abweichend von §25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach §25 Absatz 1 Satz 1

spätestens 30 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags an den Bieter auch dann,

wenn die Inbetriebnahme der Windenergieanlage an Land aufgrund einer Fristverlän-

gerung nach §36e Absatz 2 oder Absatz 3 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

§36j Zusatzgebote

(1) Abweichend von §36c können Bieter einmalig Gebote für bezuschlagte Windener-

gieanlagen an Land nach deren Inbetriebnahme abgeben, wenn die installierte Leistung

der Anlagen um mehr als 15 Prozent erhöht wird oder werden soll (Zusatzgebote).

(2) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach §30 müssen Zusatzgebote

folgende Anforderungen erfüllen:

1. die Nummer des bereits erteilten Zuschlags ist anzugeben,

5Die Regelung § 36h Absatz 3 Satz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
6Die Regelung § 36h Absatz 3 Satz 3 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
7Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien,
Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin

8Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek
archivmäßig gesichert niedergelegt

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

85

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

2. die Registernummer der Anlagen, auf die sich das Gebot bezieht, ist anzugeben und

3. der Gebotswert darf weder den geltenden Höchstwert noch den Zuschlagswert des

bereits erteilten Zuschlags überschreiten.

(3) Der Vergütungszeitraum für Zusatzgebote entspricht dem des nach §36i zuerst

erteilten Zuschlags.

(4) Die §§36a bis 36c und 36e und 36f sind für Zusatzgebote entsprechend anzu-

wenden.

Unterabschnitt 3 Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments

§37 Gebote für Solaranlagen des ersten Segments

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen nur

für Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen

1. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem anderen Zweck als der Erzeu-

gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, oder

2. auf einer Fläche, die kein entwässerter Moorboden ist und

a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des

Bebauungsplans bereits versiegelt war,

b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des

Bebauungsplans eine Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher,

wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war,

c) die die in § 35 Absatz 1 Nummer8 Buchstabeb des Baugesetzbuchs genannten

Voraussetzungen erfüllt, oder, soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, die

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebau-

ungsplans längs vonAutobahnenoder Schienenwegen lag,wenndie Freiflächen-

anlage in einer Entfernung von bis zu 500Metern, gemessen vom äußeren Rand

der Fahrbahn, errichtet werden soll,

d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach §30 des Bauge-

setzbuchs befindet, der vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht

mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten,
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e) die in einembeschlossenen Bebauungsplan vor dem1. Januar 2010 als Gewerbe-

oder Industriegebiet im Sinn des §§8 oder 9 der Baunutzungsverordnung ausge-

wiesen worden ist, auch wenn die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumin-

dest auch mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten,

f) für die ein Planfeststellungsverfahren, ein sonstiges Verfahren mit den Rechts-

wirkungen der Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung oder

ein Verfahren auf Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Errich-

tung und den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen durch-

geführt worden ist, an dem die Gemeinde beteiligt wurde,

g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

stand oder steht und nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für

Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwicklung von Solaranlagen auf

ihrer Internetseite veröffentlicht worden ist,

h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder

Änderung des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in

einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in den Buch-

staben a bis g genannten Flächen fällt, die nicht in einem Natura 2000-Gebiet

im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein

Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.

Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden

Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die

Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden

ist, aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 des Bundes-

naturschutzgesetzes darstellt und die nicht als Naturschutzgebiet im Sinn

des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder als Nationales

Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als

Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3

des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, oder

i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder

Änderung des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in einem

benachteiligten Gebiet lagen, die nicht unter eine der in Buchstabe a bis g

genannten Flächen fällt, die nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7

Absatz 1 Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp

ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich

geschütztes Biotop nach §30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und die

nicht als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als
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Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundes-

naturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezone von Biosphärenreservaten

im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist,

oder

3. als besondere Solaranlagen, die im Fall der Buchstaben a bis e den Anforderungen

entsprechen, die in einer Festlegung der Bundesnetzagentur nach §85c an sie

gestellt werden,

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflan-

zenanbau auf derselben Fläche,

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher

Nutzung in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen

auf derselben Fläche,

c) auf Grünland, das kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher

Nutzung als Dauergrünland, wenn das Grünland nicht in einem Natura 2000-

Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt

und kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufge-

führt ist,

d) auf Parkplatzflächen,

e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind,

wenn die Flächenmit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt

werden, oder

f) auf Flächen, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer4 desWasser-

haushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn des § 3

Nummer5 des Wasserhaushaltsgesetzes sind.

(1a) Gebote für Anlagen nachAbsatz 1Nummer 1 und 2 dürfen nur abgegebenwerden,

wenn die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen sollen:

1. die von den Modulen maximal in Anspruch genommene Grundfläche beträgt

höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens,

2. auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept

angewandt, indem

a) die Mahd zur Förderung der Biodiversität maximal zweischürig erfolgt und das

Mahdgut abgeräumt wird oder
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b) die Fläche als Portionsweide mit biodiversitätsfördernd an den Flächenertrag

angepasster Besatzdichte beweidet wird,

3. die Durchgängigkeit für Tierarten wird gewährleistet, indem

a) bei Anlagen, die an mindestens einer Seite eine Seitenlänge von mehr als 500

Metern aufweisen, Wanderkorridore für Großsäuger angelegt werden, deren

Breite und Bepflanzung die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen, und

b) die Durchgängigkeit für kleinere Tierarten gewährleistet wird,

4. auf mindestens 10 Prozent der Fläche der Anlage werden standortangepasste

Typen von Biotopelementen angelegt,

5. die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem

a) auf der Fläche keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet werden und

b) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biologisch

abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reinigungsmittel

nicht möglich ist.

(2) 1Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments muss in

Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 beigefügt werden:

1. eine Erklärung des Bieters, dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der die Solaran-

lagen errichtet werden sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Eigentü-

mers dieser Fläche abgibt,

1a. bei Geboten für Anlagen, die auf einem entwässertenMoorboden errichtet werden

sollen, die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass durch die Errich-

tung der Anlage kein zusätzliches Hemmnis für eine zukünftigeWiedervernässung

des Moorbodens entsteht,

2. bei Geboten, denen die Kopie eines beschlossenen Bebauungsplans oder ein Nach-

weis für die Durchführung eines in Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f genannten

Verfahrens beigefügt wurde, die Eigenerklärung des Bieters, dass sich der einge-

reichte Bebauungsplan oderNachweis auf den in demGebot angegebenen Standort

der Solaranlagen bezieht,

2a. bei Geboten für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder i die Eigen-

erklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass die Fläche nicht in einem Natura
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2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes

liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt

ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 des Bundesnaturschutzgesetzes

darstellt und nicht als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutz-

gesetzes, als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24

des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphären-

reservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt

worden ist,

3. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a

oder b die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht um

naturschutzrelevante Ackerflächen handelt,

4. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c die

Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht um Grünland

in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer8 des Bundesna-

turschutzgesetzes oder um einen Lebensraumtyp, der in Anhang I der Richtlinie

92/43/EWG aufgeführt ist, handelt,

5. bei Geboten für Anlagen auf Flächen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder

Buchstabe i die Eigenerklärung des Bieters, dass zusätzliche Bedingungen, die die

jeweilige Landesregierung nach §37c Absatz 2 gestellt hat, eingehalten werden,

und

6. bei Geboten für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 eine Eigenerklä-

rung des Bieters, dass die Anlage die Voraussetzung des Absatz 1a erfüllen soll.

(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 darf die Gebotsmenge bei den

Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments pro Gebot eine zu installierende

Leistung von 50 Megawatt nicht überschreiten.9

(4) 1Abweichend von Absatz 1 dürfen keine Gebote für Freiflächenanlagen, die auf

landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen, abgegebenwerden, wenn

drei Monate vor dem jeweiligen Gebotstermin Freiflächenanlagen, die nach dem Ablauf

des 31. Dezember 2022 in Betrieb genommen wurden, mit einer installierten Leistung

von mehr als 80 Gigawatt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen betrieben werden

und im Marktstammdatenregister als in Betrieb genommen registriert wurden. 2Nach

9Die Regelung § 37 Absatz 3 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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dem Ablauf des 31. Dezember 2030 ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die

Leistungsschwelle 177,5 Gigawatt beträgt.

§37a Sicherheiten für Solaranlagen des ersten Segments

1Die Höhe der Sicherheit nach §31 bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten

Segments bestimmt sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt

zu installierender Leistung. 2Die Sicherheit verringert sich auf 25 Euro pro Kilowatt zu

installierender Leistung, wenn das Gebot einen Nachweis nach §37 Absatz 2 Nummer 2

enthält.

§37b Höchstwert für Solaranlagen des ersten Segments

(1) 1Der Höchstwert ergibt sich aus dem um 8Prozent erhöhten Durchschnitt der

Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotster-

mine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §29

bereits nach §35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, dabei beträgt er jedoch höchstens

5,9 Cent pro Kilowattstunde. 2Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf

zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 3Für die Berechnung des Höchstwertes für die

Ausschreibungen im Jahr 2023 nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 sind die Gebotswerte

der im Jahr 2022 durchgeführten Gebotstermine heranzuziehen.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1

Nummer 3 unter entsprechender Anwendung des § 37d Absatz 1 Satz 2 ein abwei-

chender Höchstwert anzuwenden. 2Dieser beträgt im Jahr 2024 9,5 Cent pro Kilowatt-

stunde. 3Der Höchstwert ergibt sich ab dem Jahr 2025 aus dem um 8 Prozent erhöhten

Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten im Untersegment für besondere

Solaranlagen nach §37d Absatz 1 Nummer 1 im Verfahren nach §37d Absatz 2

noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine, deren Zuschläge bei der

Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach §29 bereits nach §35 Absatz 1

bekanntgegeben waren, dabei beträgt er jedoch höchstens 9,5 Cent pro Kilowattstunde.
4Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf zwei Stellen nach dem Komma

gerundet.10

10Die Regelung § 37b Absatz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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§37c Nichtberücksichtigung von Geboten in benachteiligten Gebieten;

Verordnungsermächtigung für die Länder

(1) Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach §37 Absatz 1 Nummer 2 Buch-

stabe h und i werden im Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments

nicht berücksichtigt, wenn und soweit die Landesregierung für Gebote auf den entspre-

chenden Flächen in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt hat, dass Gebote

teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen sind, die Bundesnetzagentur den Erlass

der Rechtsverordnung vor der Bekanntmachung nach §29 bekannt gemacht hat und

die jeweilige Landesregierung die Überschreitung einer Auslöseschwelle drei Monate

vor dem jeweiligen Gebotstermin der Bundesnetzagentur mitgeteilt hat.

(2) Die Landesregierungenwerden ermächtigt, durchRechtsverordnung zubestimmen,

dass

1. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach §37 Absatz 1 Nummer 2 Buch-

stabe h oder Buchstabe i in ihremLandesgebiet teilweise oder ganz nicht zu berück-

sichtigen sind

a) vor dem 1. Januar 2031, wenn und solange auf mehr als 1 Prozent der land-

wirtschaftlich genutzten Flächen des jeweiligen Landes Freiflächenanlagen

betrieben werden, wobei die Länder in ihren Verordnungen auch höhere

Auslöseschwellen bestimmen können, und

b) nach dem Ablauf des 31. Dezember 2030, wenn und solange auf mehr als 1,5

Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen des jeweiligen Landes Freiflä-

chenanlagen betrieben werden, wobei die Länder in ihren Verordnungen auch

höhere Auslöseschwellen bestimmen können, und

2. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach §37 Absatz 1 Nummer 2 Buch-

stabe h oder Buchstabe i auf ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz nicht zu

berücksichtigen sind, die auf Flächen errichtet werden sollen, die zum Zeitpunkt

des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungsplans rechtsverbindlich als

Landschaftsschutzgebiet im Sinn des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als

Naturpark im Sinn des § 27 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden

sind, wobei die Länder in ihren Verordnungen auch zusätzliche Bedingungen

für die Nichtberücksichtigung bestimmen können, insbesondere in Form von

Auslöseschwellen entsprechend Nummer 1.

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

92

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...
http://bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__26.html
http://bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009
http://bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/__27.html
http://bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

§37d Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments

(Die gesamte Regelung §37d steht nach §101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen

Genehmigung.)

(1) 1Abweichend von §32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur für Solaranlagen des

ersten Segments folgendes zweistufiges Zuschlagsverfahren durch, wobei sie

1. zunächst nachMaßgabe von Absatz 2 Zuschläge erteilt für besondere Solaranlagen

nach §37Absatz 1Nummer 3bis zurHöhe eines jeweils gleichmäßig auf die verblei-

benden Gebotstermine eines Kalenderjahres zu verteilenden Volumens von

a) im Jahr 2024 300 Megawatt zu installierender Leistung,

b) im Jahr 2025 800 Megawatt zu installierender Leistung,

c) im Jahr 2026 1200 Megawatt zu installierender Leistung,

d) im Jahr 2027 1500 Megawatt zu installierender Leistung,

e) im Jahr 2028 2000 Megawatt zu installierender Leistung,

f) im Jahr 2029 2075 Megawatt zu installierender Leistung und

2. anschließendnachMaßgabe vonAbsatz 3 Zuschläge für die übrigenGebote inHöhe

des verbleibenden Ausschreibungsvolumens nach §28a dieses Gesetzes erteilt.

2Besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c berücksichtigt

die Bundesnetzagentur bei der Zuschlagserteilung nach Satz 1 Nummer 1 nur unter der

zusätzlichen Voraussetzung, dass diese Solaranlagen bei ausschließlich senkrecht ausge-

richteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 0,80 Metern

und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert

werden sollen.

(2) 1Die Bundesnetzagentur öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach

dem Gebotstermin und prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§33 und 34.
2Anschließend separiert die Bundesnetzagentur die Gebote nach §37 Absatz 1

Nummer 3 Buchstabe d. 3Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 2 separierten

Gebote nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. 4Den zulässigen Geboten für Anlagen

nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihen-

folge nach Satz 3 einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das Volumen nach Absatz 1
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Nummer 1 erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist.
5Wenn durch die Zuschläge nach Satz 4 das Volumen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

nicht erreicht wird, separiert die Bundesnetzagentur die übrigen zulässigen Gebote für

besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 unter entsprechender Anwen-

dung des Absatzes 1 Satz 2 und sortiert sie nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3.
6Sodann bezuschlagt die Bundesnetzagentur die Gebote nach Satz 5, bis das Volumen

nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht

oder überschritten ist.

(3) 1Anschließend sortiert die Bundesnetzagentur die zulässigen Gebote, die keinen

Zuschlag nach Absatz 2 erlangt haben und deren Gebotswert den Höchstwert nach §37b

Absatz 1 nicht überschreitet, nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. 2Diesen Geboten

erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihenfolge nach Satz 1 einen Zuschlag im

Umfang ihres Gebots, bis das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag zu

einem Gebot erreicht oder überschritten ist. 3Maßgeblich ist das nach §28a ermittelte

Ausschreibungsvolumen abzüglich des bereits nach Absatz 2 bezuschlagten Volumens.
4Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt.

§37e Erlöschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten Segments

Der Zuschlag erlischt bei Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten

Segments, soweit die Anlagen nicht innerhalb von 24 Monaten in Betrieb genommen

worden sind oder soweit die Zahlungsberechtigung nach §38 nicht spätestens 26Monate

nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags (materielle Ausschlussfrist) zulässig

und begründet beantragt worden ist.

§38 Zahlungsberechtigung für Solaranlagen des ersten Segments

(1) Die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag eines Bieters, demmindestens ein Zuschlag

bei einer Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments erteilt worden ist, eine

Zahlungsberechtigung für Solaranlagen aus.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die folgenden Angaben enthalten:

1. die Nummer, unter der die Solaranlagen an das Register gemeldet worden sind,

2. die Art der Fläche, insbesondere ob die Anforderungen nach §38a Absatz 1

Nummer 3 erfüllt sind,
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3. (weggefallen)

4. den Umfang der Gebotsmenge pro bezuschlagtem Gebot, der den Solaranlagen

zugeteilt werden soll, einschließlich der jeweils für die Gebote registrierten

Zuschlagsnummern,

5. die Angabe des Bieters, dass er zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme Betreiber der

Solaranlage war,

6. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach §37

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, die bei ausschließlich senkrecht ausgerich-

teten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 0,80 Metern

und sonst insgesamtmit einer lichten Höhe vonmindestens 2,10Metern aufgestän-

dert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass diese Anforde-

rung erfüllt ist, und

7. sofern der Antrag für Gebote für Anlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 1 oder

Nummer 2 gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass die Anforderung

nach §37 Absatz 1a erfüllt wird.

§38a Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für Solaranlagen des ersten

Segements

(1) Die Zahlungsberechtigung für Solaranlagen nach § 38 darf nur ausgestellt werden,

1. wenn die Solaranlagen vor der Antragstellung, aber nach der Erteilung des

Zuschlags in Betrieb genommen worden sind,

2. wenn für die Solaranlagen alle erforderlichen Angaben an das Register gemeldet

worden sind,

3. soweit für den Bieter eine entsprechende Gebotsmenge bezuschlagter Gebote

besteht, die nicht bereits einer anderen Zahlungsberechtigung zugeordnet worden

ist, hierbei dürfen nur die folgenden Gebotsmengen zugeteilt werden:

a) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort für die Solar-

anlagen eine Fläche nach §37 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 angegeben

worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich auf einem dieser

Standorte befinden,
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b) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort für die Solar-

anlagen eine Fläche nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, e oder Buch-

stabe f angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich

auf einem dieser Standorte befinden, und

c) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort für die

Solaranlagen eine Fläche nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d angegeben

worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich auf einem Standort

nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d befinden,

4. soweit die für die Solaranlagen zuzuteilende Gebotsmenge die installierte Leistung

der Solaranlagen nicht überschreitet,

5. soweit bei Freiflächenanlagen

a) die installierte Leistung von 50 Megawatt nicht überschritten wird und

b) sich die Anlagen nicht auf einer Fläche befinden, die zum Zeitpunkt des

Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans rechtsver-

bindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes

oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festge-

setzt worden ist,11

6. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach §37

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, die bei ausschließlich senkrecht ausgerich-

teten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 0,80 Metern

und sonst insgesamtmit einer lichten Höhe vonmindestens 2,10Metern aufgestän-

dert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass diese Anforde-

rung erfüllt ist, und

7. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für Anlagen nach §37 Absatz 1

Nummer 1 oder Nummer 2 gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass die

Anforderung nach §37 Absatz 1a erfüllt ist.

(2) 1Die Bundesnetzagentur teilt dem Netzbetreiber, in dessen Netz der in den Solaran-

lagen erzeugte Strom eingespeist werden soll, die Ausstellung der Zahlungsberechtigung

einschließlich der Nummern, unter denen die Anlage in dem Register eingetragen ist,

unverzüglich nach der Ausstellung der Zahlungsberechtigung mit. 2Der Anspruch

nach §19 Absatz 1 besteht rückwirkend bis zum Tag der Inbetriebnahme, wenn die

11Die Regelung § 38a Absatz 1 Nummer 5 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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Zahlungsberechtigung aufgrund eines Antrags ausgestellt wird, der spätestens drei

Wochen nach der Inbetriebnahme der Anlage gestellt wurde.

(3) 1DerNetzbetreibermuss die Erfüllung derAnforderungennachAbsatz 1Nummer 1

und 4 bis 7 sowie § 38 Absatz 2 Nummer 2 und 5 prüfen. 2Er kann hierfür die Vorlage

entsprechender Nachweise verlangen. 3Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung

nach §85 getroffen hat, muss der Netzbetreiber entsprechende Nachweise verlangen

und diese der Bundesnetzagentur auf Anforderung vorlegen. 4Der Netzbetreiber muss

der Bundesnetzagentur das Ergebnis der Prüfung und die installierte Leistung der Solar-

anlagen innerhalb eines Monats nach der Mitteilung nach Absatz 2 mitteilen. 5Wählt

der Anlagenbetreiber die Kriterien aus § 37 Absatz 1a Nummer 2 oder Nummer 5, muss

er gegenüber dem Netzbetreiber die Einhaltung dieser Kriterien auch zum Ablauf jedes

fünften Jahres nach der Ausstellung der Zahlungsberechtigung nachweisen.

(4) 1Ausgestellte Zahlungsberechtigungen stehen unter der auflösenden Bedingung

der Prüfung nach Absatz 3 und der Prüfung nach §13 Absatz 1 Satz 2 der Markt-

stammdatenregisterverordnung. 2Sie sind den Solaranlagen verbindlich und dauerhaft

zugeordnet. 3Sie dürfen nicht auf andere Anlagen übertragen werden.

§38b Anzulegender Wert für Solaranlagen des ersten Segments

(1) Die Höhe des anzulegenden Werts bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des

ersten Segments entspricht demZuschlagswert des bezuschlagtenGebots, dessenGebots-

menge der Solaranlage zugeteilt worden ist.

(2) 1Solaranlagen, die Solaranlagen an demselben Standort ersetzen, sind abweichend

von §3 Nummer 30 bis zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben Standort instal-

lierten Leistung von Solaranlagen als zu demZeitpunkt in Betrieb genommenanzusehen,

zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden sind. 2Die Zahlungsberech-

tigung verliert im Zeitpunkt der Ersetzung ihreWirksamkeit für die ersetzte Anlage und

erfasst stattdessen die ersetzende Anlage. 3Bei einer Erhöhung der Leistung durch die

Ersetzung nach Satz 1 wird der Teil des eingespeisten Stroms nach §19 vergütet, dessen

Anteil am eingespeisten Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leistung der

ersetzenden Solaranlagen entspricht; für den darüber hinausgehenden Anteil besteht

kein Zahlungsanspruch nach §19.
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Unterabschnitt 4 Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten
Segments

§38c Gebote für Solaranlagen des zweiten Segments

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments dürfen

nur für Anlagen abgegeben werden, die auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärm-

schutzwand errichtet werden sollen.

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments muss in

Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 eine Eigenerklärung des Bieters beigefügt

werden, dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der die Solaranlagen errichtet werden

sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Eigentümers dieser Fläche abgibt.

(3) Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 darf die Gebotsmenge bei den

Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments pro Gebot eine zu installie-

rende Leistung von 20 Megawatt nicht überschreiten.

§38d Projektsicherungsbeitrag

(1) Bietermüssen für ihre Gebote einen Projektsicherungsbeitrag leisten. Die Höhe des

Projektsicherungsbeitrags bestimmt sich aus der Gebotsmengemultipliziert mit 35 Euro

je Kilowatt zu installierender Leistung.

(2) Der Projektsicherungsbeitrag ist als Geldbetrag auf ein nach §31 Absatz 5 eingerich-

tetes Verwahrkonto der Bundesnetzagentur bei Gebotsabgabe zu entrichten.

(3) Bieter müssen bei der Zahlung des Projektsicherungsbeitrags das Gebot, auf das

sich der Projektsicherungsbeitrag bezieht, eindeutig bezeichnen.

(4) Die Bundesnetzagentur gibt demBieter unverzüglich den Projektsicherungsbeitrag

zurück, wenn der Bieter für dieses Gebot keinen Zuschlag nach §32 erhalten oder das

Gebot nach §30a Absatz 2 zurückgenommen hat.
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(5) Die Bundesnetzagentur überweist nach Zuschlagserteilung die Projektsicherungs-

beiträge der bezuschlagten Gebote auf ein Geldkonto des jeweils regelverantwortlichen

Übertragungsnetzbetreibers.

(6) Der Netzbetreiber erstattet innerhalb von drei Monaten nach der Inbetriebnahme

einer Anlage den von dem Anlagenbetreiber geleisteten Projektsicherungsbeitrag in

Höhe von 35 Euro je Kilowatt installierter und bezuschlagter Gebotsmenge.

§38e Höchstwert für Solaranlagen des zweiten Segments

(1) Der Höchstwert bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments

beträgt 9 Cent pro Kilowattstunde.

(2) 1Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 Prozent pro Kalender-

jahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert

und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe

des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete

Wert zugrunde zu legen.

§38f Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments

1Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments sind dem Standort, auf den sich das

Gebot bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. 2Sie dürfen nicht ganz oder teil-

weise auf andere Standorte übertragen werden.

§38g Dauer des Zahlungsanspruchs für Solaranlagen des zweiten Segments

Abweichend von §25 Absatz 1 Satz 1 endet der Zeitraum mit dem Ablauf des 252. auf

die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgenden Kalendermonats.

§38h Anzulegender Wert für Solaranlagen des zweiten Segments

1§38b ist bei denAusschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments entsprechend

anzuwenden. 2Abweichend von §38b Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt bei einer Erhöhung der

Leistung durch die Ersetzung, dass
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1. die Zahlungsberechtigung im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirksamkeit für

die ersetzte Anlage verliert und stattdessen die ersetzende Anlage für den Teil

des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am eingespeisten Strom dem Anteil der

ersetzten Anlage zur Leistung der ersetzenden Anlage entspricht, erfasst und

2. für den über die Leistung der ersetzten Anlage hinausgehenden Anteil des einge-

speisten Stroms der Zahlungsanspruch nach §19 nicht ausgeschlossen ist, dabei

richtet sich dieser Anspruch nach den Vorschriften dieses Gesetzes.12

Unterabschnitt 5 Ausschreibungen für Biomasseanlagen

§39 Gebote für Biomasseanlagen

(1) In Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 müssen Biomasseanlagen, für die

Gebote abgegeben werden, folgende Anforderungen erfüllen:

1. die Anlage darf im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung noch nicht in Betrieb

genommen worden sein,

2. die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder nach einer

anderen Bestimmung des Bundesrechts oder die Baugenehmigung muss für die

Anlage, für die ein Gebot abgegeben wird, vier Wochen vor dem Gebotstermin

erteilt worden sein, und

3. die Anlage muss mit den erforderlichen Daten vier Wochen vor dem Gebotstermin

als genehmigt an das Register gemeldet worden sein; dieMeldefristen des Registers

bleiben hiervon unberührt.

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach §30

folgende Angaben beifügen:

1. die Nummer, unter der die von der Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2

umfasste Anlage an das Register gemeldet worden ist, und

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach nach Absatz 1 Nummer 2, unter dem die

Genehmigung der Anlage erteilt worden ist, sowie die Genehmigungsbehörde und

deren Anschrift.
12Die Regelung § 38h Satz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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(3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach §30

folgende Nachweise beifügen:

1. die Eigenerklärung, dass die Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 auf ihn

ausgestellt worden ist, oder die Erklärung des Inhabers der entsprechenden

Genehmigung, dass der Bieter das Gebot mit Zustimmung des Genehmigungsinha-

bers abgibt,

2. eine Eigenerklärung des Inhabers der Genehmigung nachAbsatz 1 Nummer 2, dass

kein wirksamer Zuschlag aus einer früheren Ausschreibung für die Anlage besteht,

für die das Gebot abgegeben worden ist,

3. eine Eigenerklärung, dass für die Anlage keine kosteneffiziente Möglichkeit zur

Nutzung als hocheffiziente KWK-Anlage besteht, wenn es sich nicht um eine KWK-

Anlage handelt,

4. bei Anlagenmit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 50 Megawatt eine

Eigenerklärung, dass es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt oder die

Anlage einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 36 Prozent hat oder

eine Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 100 Megawatt hat und die im

Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Juli 2017 über

Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richt-

linie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für Großfeuerungs-

anlagen (ABl. L 212 vom 17.8.2017, S. 1) definierten verbundenen Energieeffizien-

zwerte erreicht, und

5. bei Biogasanlagen, die auch KWK-Anlagen sind, eine Eigenerklärung, dass es sich

um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt.

(4) 1In Ergänzung zu den Anforderungen nach §30 dürfen Anlagen, für die ein Gebot

abgegeben wird, eine zu installierende Leistung von 20 Megawatt nicht überschreiten.
2§24 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

§39a Sicherheiten für Biomasseanlagen

Die Höhe der Sicherheit nach §31 für Biomasseanlagen bestimmt sich aus der Gebots-

menge multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt zu installierender Leistung.
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§39b Höchstwert für Biomasseanlagen

(1) Der Höchstwert für Strom aus Biomasseanlagen beträgt im Jahr 2023 16,07 Cent

pro Kilowattstunde.

(2) 1DerHöchstwert verringert sich abdem1. Januar 2024um1Prozent pro Jahr gegen-

über dem im jeweils vorangegangenenKalenderjahr geltendenHöchstwert undwird auf

zwei Stellen nach demKommagerundet. 2Für die Berechnung derHöhe desHöchstwerts

aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde

zu legen.

§39c Ausschluss von Geboten für Biomasseanlagen

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Biomasseanlagen von dem Zuschlagsver-

fahren aus, wenn sie für eine in dem Gebot angegebene Biomasseanlage bereits einen

Zuschlag nach diesem Gesetz oder der KWKG-Ausschreibungsverordnung erteilt hat,

der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist.

§39d Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen

(1) 1Abweichend von §32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur folgendes Zuschlags-

verfahren für Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Gebotsmenge

der zugelassenen Gebote unter der ausgeschriebenen Menge des Gebotstermins

liegt. 2Sie separiert die Gebote, die für Neuanlagen abgegeben wurden, von denen,

die für bestehende Biomasseanlagen im Sinn des §39g abgegeben wurden. 3Die

Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit aller Gebote nach den §§33 und 34. 4Die

Bundesnetzagentur sortiert die Gebote für Neuanlagen und für bestehende Biomas-

seanlagen jeweils nach §32 Absatz 1 Satz 3. 5Sie erteilt der Reihenfolge nach jeweils

allen zulässigen Geboten für Neuanlagen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis

80 Prozent der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für Neuanlagen

erreicht oder erstmalig durch ein Gebot überschritten sind, und allen zulässigen

Geboten für bestehende Biomasseanlagen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis

80 Prozent der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für bestehende

Biomasseanlagen erreicht oder erstmalig durch ein Gebot überschritten sind (Zuschlags-

begrenzung). 6Geboten oberhalb der Zuschlagsbegrenzung wird kein Zuschlag erteilt;

das Gebot, durch das die Zuschlagsbegrenzung erreicht oder überschritten wird, erhält

den Zuschlag in dem Umfang, für den das Gebot abgegeben worden ist.
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(2) 1Abweichend von Absatz 1 und §32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur ab

dem 25. Februar 2025 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 folgendes Zuschlagsver-

fahren für Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Gebotsmenge

der zugelassenen Gebote mindestens der ausgeschriebenen Menge des Gebotstermins

entspricht. 2Sie öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin.
3Sie prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§33 und 34. 4Sie separiert die Gebote

für bestehende Biomasseanlagen, die bereits am 1. Januar 2024 an eine Wärmever-

sorgungseinrichtung angeschlossen waren und zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe noch

immer an diese angeschlossen sind (bestehende Biomasseanlagen mit Anschluss an

eine Wärmeversorgungseinrichtung) und deren bisherige Förderung nach der für die

Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor dem 1. Januar

2029 endet. 5Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 4 separierten Gebote entspre-

chend §32 Absatz 1 Satz 3. 6Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 5

sortierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge

von 50 Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Ausschreibungsvolumens

durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist (Zuschlagsgrenze).
7Die Bundesnetzagentur separiert die Gebote für bestehende Biomasseanlagen mit

Anschluss an eine Wärmeversorgungseinrichtung, deren bisherige Förderung nach der

für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor dem 1.

Januar 2031 endet. 8Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 7 separierten Gebote

nach §32 Absatz 1 Satz 3. 9Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 8

sortierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge

von insgesamt 70 Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Ausschreibungs-

volumens, einschließlich des nach Satz 6 bezuschlagten Ausschreibungsvolumens,

erreicht oder erstmalig überschritten ist (Zuschlagsgrenze). 10Schließlich sortiert die

Bundesnetzagentur sämtliche zugelassenen Gebote, die nicht bereits nach Satz 6 oder

Satz 9 einen Zuschlag erhalten haben, entsprechend §32 Absatz 1 Satz 3 und erteilt

allen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das gesamte Ausschreibungs-

volumen, einschließlich der nach den Sätzen 6 und 9 bezuschlagten Gebotsmenge,

durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder erstmalig überschritten ist (Zuschlags-

grenze). 11Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt; das Gebot,

durch das die jeweilige Zuschlagsgrenze erreicht oder überschritten wird, erhält den

Zuschlag in dem Umfang, für den das Gebot abgegeben worden ist.

(3) 1Abweichend von Absatz 1 und §32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur ab dem

25. Februar 2025 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 folgendes Zuschlagsverfahren

für Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Gebotsmenge der zugelas-
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senen Gebote unter der ausgeschriebenenMenge des Gebotstermins liegt. 2Sie öffnet die

fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. 3Sie prüft die Zulässigkeit

der Gebote nach den §§33 und 34. 4Sie separiert die Gebote für bestehende Biomas-

seanlagen mit Anschluss an eine Wärmeversorgungseinrichtung, deren bisherige

Förderung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes vor dem 1. Januar 2029 endet. 5Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 4

separierten Gebote entsprechend §32 Absatz 1 Satz 3. 6Sodann erteilt die Bundesnetz-

agentur allen nach Satz 5 sortierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots,

bis eine Zuschlagsmenge von 40 Prozent der an diesem Gebotstermin eingereichten

Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig

überschritten ist (Zuschlagsbegrenzung). 7Die Bundesnetzagentur separiert die Gebote

für bestehende Biomasseanlagen mit Anschluss an eine Wärmeversorgungseinrich-

tung, deren bisherige Förderung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor dem 1. Januar 2031 endet. 8Die Bundesnetzagentur

sortiert die nach Satz 7 separierten Gebote entsprechend §32 Absatz 1 Satz 3. 9Sodann

erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 8 sortierten Geboten einen Zuschlag im

Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von insgesamt 60 Prozent, einschließlich

der nach Satz 6 bezuschlagten Gebotsmenge, der an diesem Gebotstermin eingereichten

Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig

überschritten ist (Zuschlagsbegrenzung). 10Schließlich sortiert die Bundesnetzagentur

sämtliche zugelassenen Gebote, die nicht bereits nach Satz 6 oder Satz 9 einen Zuschlag

erhalten haben, entsprechend §32 Absatz 1 Satz 3 und erteilt allen Geboten einen

Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von insgesamt 80 Prozent,

einschließlich der nach den Sätzen 6 und 9 bezuschlagten Gebotsmenge, der an

diesem Gebotstermin eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen

Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist (Zuschlagsbegrenzung). 11Geboten

oberhalb der Zuschlagsbegrenzung wird kein Zuschlag erteilt; das Gebot, durch das die

jeweilige Zuschlagsbegrenzung erreicht oder überschritten wird, erhält den Zuschlag in

dem Umfang, für den das Gebot abgegeben worden ist.

§39e Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanlagen

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten für Biomasseanlagen 36 Monate nach der öffent-

lichen Bekanntgabe des Zuschlags, soweit die Anlage nicht bis zu diesem Zeitpunkt in

Betrieb genommen worden ist.
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(2) 1Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, verlän-

gert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn

1. gegen die im bezuschlagten Gebot angegebene Genehmigung nach §39 Absatz 1

Nummer 2 nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter eingelegt worden

ist und

2. die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung in diesem Zusammenhang durch

die zuständige Behörde oder gerichtlich angeordnet worden ist.

2Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausge-

sprochen werden, wobei der Verlängerungszeitraum 48 Monate nicht überschreiten

darf.

§39f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Biomasseanlagen

(1) 1Zuschläge sind den Biomasseanlagen, auf die sich die in dem Gebot angegebene

Genehmigung bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. 2Sie dürfen nicht auf

andere Anlagen oder andere Genehmigungen übertragen werden.

(2) 1Wird die Genehmigung nach Erteilung des Zuschlags geändert, bleibt der Zuschlag

auf die geänderte Genehmigung bezogen. 2Der Umfang des Zuschlags verändert sich

dadurch nicht.

§39g Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen

(1) 1Abweichend von §39 Absatz 1 Nummer 1 können für Biomasseanlagen, die

erstmals vor dem 1. Januar 2017 ausschließlich mit Biomasse im Sinn der Biomassever-

ordnung in der für die Inbetriebnahme maßgeblichen Fassung in Betrieb genommen

worden sind (bestehende Biomasseanlagen), Gebote abgegebenwerden, wenn der bishe-

rige Zahlungsanspruch für Strom aus dieser Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung zum Zeitpunkt der Ausschreibung

nur noch für höchstens fünf Jahre besteht. 2Abweichend von §22 Absatz 4 Satz 2 können

auch bestehende Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung von 150 Kilowatt

oder weniger Gebote abgeben. 3Der Zuschlagswert ist für alle bezuschlagten Gebote von

Anlagen nach Satz 2 abweichend von §3 Nummer 51 der Gebotswert des höchsten noch

bezuschlagten Gebots desselben Gebotstermins.
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(2) 1Erteilt die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 einer bestehenden Biomasseanlage

einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach §19 Absatz 1 ab dem ersten Tag eines durch

den Anlagenbetreiber zu bestimmenden Kalendermonats für die Zukunft an die Stelle

aller bisherigenAnsprüchenachdemErneuerbare-Energien-Gesetz in der für dieAnlage

maßgeblichen Fassung. 2Der Anlagenbetreiber muss demNetzbetreiber einen Kalender-

monat mitteilen, der nicht vor dem dritten und nicht nach dem 42. Kalendermonat liegt,

der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt. 3Die Mitteilung hat vor Beginn

des Kalendermonats zu erfolgen, der dem nach Satz 2 mitzuteilenden Kalendermonat

vorangeht. 4Wenn der Anlagenbetreiber keine Mitteilung nach Satz 2 macht, tritt der

neue Anspruch am ersten Tag des 43. Kalendermonats, der auf die öffentliche Bekannt-

gabe des Zuschlags folgt, an die Stelle der bisherigen Ansprüche. 5Der Netzbetreiber

muss der Bundesnetzagentur den Tag nach Satz 1 mitteilen, sobald dieser ihm bekannt

ist.

(3) 1Die Anlage gilt als an demTag nachAbsatz 2 neu in Betrieb genommen. 2Abdiesem

Tag sind für diese Anlagen alle Rechte und Pflichten verbindlich, die zum Zeitpunkt des

Gebotstermins gelten, in dem das Angebot für die Anlage abgegeben wurde, und es ist

die Biomasseverordnung in der zumZeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung

geltenden Fassung verbindlich.

(4) 1Der neue Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 besteht

nur, wenn ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitäts-

erzeugung aus erneuerbaren Energien bescheinigt hat, dass die Anlage für einen

bedarfsorientierten Betrieb technisch geeignet ist und der Anlagenbetreiber diese

Bescheinigung dem Netzbetreiber vorgelegt hat. 2Maßgeblich für einen bedarfsorien-

tierten Betrieb sind

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, die Anforderungen nach §39i Absatz 2a und

2. für Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, die Anforderungen nach §39i Absatz 2.

3Sofern der Zuschlag aufgrund von §39d Absatz 2 Satz 6 oder Satz 9 oder § 39d Absatz 3

Satz 6 oder Satz 9 erteilt wurde, besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung

mit Absatz 2 nur, wenn ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich

Wärmeversorgung bescheinigt hat, dass die Anlage bereits am 1. Januar 2024 an eine

Wärmeversorgungseinrichtung angeschlossen und zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe

noch immer an diese angeschlossenwar, und der Anlagenbetreiber diese Bescheinigung

dem Netzbetreiber vorgelegt hat.

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

106

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/biomassev2012


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

(5) 1Die §§39 bis 39f sind mit den Maßgaben anzuwenden, dass

1. die Genehmigung nach §39 Absatz 1 Nummer 2 für einen Zeitraum bis mindes-

tens zum letzten Tag des 13. Kalenderjahres, das auf den Gebotstermin folgt, erteilt

worden sein muss,

1a. die Anlage dem Register gemeldet worden sein muss,

2. der Bieter in Ergänzung zu §39 Absatz 3 Eigenerklärungen beifügen muss, nach

denen

a) er Betreiber der Biomasseanlage ist,

b) falls zutreffend, die Biomasseanlage eine bestehende Biomasseanlage ist, die

bereits am1. Januar 2024 an eineWärmeversorgungseinrichtung angeschlossen

war und zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe noch immer angeschlossen ist, und

c) die Genehmigung nach §39 Absatz 1 Nummer 2 die Anforderung nach

Nummer 1 erfüllt,

3. der Höchstwert nach §39b Absatz 1 im Jahr 2023 18,03 Cent pro Kilowattstunde

beträgt; dieser Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 0,5 Prozent

pro Jahr gegenüber dem in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden

Höchstwert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet; für die Berech-

nung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach dem

ersten Halbsatz ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen,

3a. der Zuschlag sich auf die imGebot angegebene bestehende Biomasseanlage bezieht

und

4. der Zuschlag in Ergänzung zu §39e Absatz 1 sechs Monate nach dem Tag nach

Absatz 2 erlischt, wenn der Anlagenbetreiber nicht bis zu diesem Zeitpunkt dem

Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach Absatz 4 vorgelegt

hat; der Netzbetreiber muss der Bundesnetzagentur den Zeitpunkt der Vorlage der

Bescheinigung mitteilen, sobald dieser ihm bekannt ist.

(6) 1Wenn eine bestehende Biomasseanlage einen Zuschlag erhält, ist ihr anzulegender

Wert unabhängig von ihremZuschlagswert derHöhenach begrenzt auf die durchschnitt-

liche Höhe des anzulegendenWerts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten Strom in

Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der für die Anlage

bishermaßgeblichen Fassung,wobei derDurchschnitt der drei demGebotstermin voran-

gegangenen Kalenderjahre maßgeblich ist 2Für die Ermittlung des Durchschnitts sind
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für jedes der drei Jahre der Quotient aus allen für die Anlage geleisteten Zahlungen, die

aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnung geleistet wurden, und der im jeweiligen Jahr insgesamt vergü-

teten Strommenge zugrunde zu legen, sodann ist die Summeder nach demvorstehenden

Halbsatz ermittelten anzulegenden Werte durch drei zu teilen.

§39h Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasseanlagen

(1) Abweichend von §25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach §25 Satz 1 für

bestehende Biomasseanlagen nach §39g Absatz 1 mit dem Tag nach §39g Absatz 2 und

für sonstige Biomasseanlagen spätestens 36 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe

des Zuschlags.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn

1. die Inbetriebnahme der Biomasseanlage aufgrund einer Fristverlängerung

nach §39e Absatz 2 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt,

2. für bestehende Biomasseanlagen die Bescheinigung nach §39g Absatz 4 erst nach

dem Tag nach §39g Absatz 2 vorgelegt wird.

(3) 1Abweichend von §25 Absatz 1 Satz 1 beträgt der Zahlungszeitraum für bestehende

Biomasseanlagen zwölf Jahre. 2Dieser Zeitraum kann nicht erneut nach §39g verlängert

werden.

§39i Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomasseanlagen

(1) 1Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus

Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeugung des Biogases eingesetzte Anteil von Getrei-

dekorn und Mais bei Anlagen, die

1. im Jahr 2023 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem Kalenderjahr insgesamt

höchstens 40Masseprozent beträgt,

2. einen Zuschlag in einem Gebotstermin nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023

und vor dem 25. Februar 2025 erhalten haben, in jedem Kalenderjahr insgesamt

höchstens 35 Masseprozent beträgt,
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3. einen Zuschlag in einem Gebotstermin nach dem 25. Februar 2025 und vor

dem 1. Januar 2026 erhalten haben, in jedem Kalenderjahr insgesamt höchstens

30Masseprozent beträgt,

4. im Jahr 2026, 2027 oder 2028 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem Kalender-

jahr höchstens 25Masseprozent beträgt.

2AlsMais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen,Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais

und Lieschkolbenschrot anzusehen.

(1a) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus

Biogas besteht nur, wenn in der Anlage kein Biomethan eingesetzt wird.

(2) 1Für Strom aus Biomasseanlagen, die feste Biomasse einsetzen, verringert sich der

Anspruch nach §19 Absatz 1 für jede Kilowattstunde, um die in einem Kalenderjahr die

Höchstbemessungsleistung der Anlage überschrittenwird, in der Veräußerungsformder

Marktprämie auf null und in den Veräußerungsformen einer Einspeisevergütung auf

den Marktwert. 2Höchstbemessungsleistung im Sinn des Satzes 1 ist der um 25Prozent

verringerte Wert der bezuschlagten Gebotsmenge. 3Wird der Zuschlag nach §35a teil-

weise entwertet, ist bei der Bestimmung der Höchstbemessungsleistung nach Satz 2 die

bezuschlagte Gebotsmenge entsprechend zu verringern.

(2a) 1Für Strom aus Biogasanlagen, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsver-

fahren ermittelt worden ist, besteht der Anspruch nach §19 Absatz 1 nur für die Kilo-

wattstunden, die in den 11680 Betriebsviertelstunden eines Kalenderjahres eingespeist

werden, in denen die Anlage die höchsten Strommengen je Betriebsviertelstunde einge-

speist hat (förderfähige Betriebsviertelstunden). 2Im ersten Jahr der Geltendmachung

des Anspruchs nach Satz 1 reduziert sich die Anzahl der förderfähigen Betriebsviertel-

stunden nach Satz 1 anteilig im Verhältnis der vollen Kalendermonate, in denen der

Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird, zu zwölf Kalendermonaten. 3Die Zahl der

förderfähigen Betriebsviertelstunden nach Satz 1 oder Satz 5 reduziert sich jeweils um

500Betriebsviertelstunden

1. für Biogasanlagen, die einen Zuschlag in einem Gebotstermin am 1. April erhalten

haben, ab dem 1. Januar des fünften, des siebten, des neunten und des elften Jahres

nach Zuschlagserteilung und
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2. für Biogasanlagen, die einen Zuschlag in einem Gebotstermin am 1. Oktober

erhalten haben, ab dem 1. Januar des sechsten, des achten, des neunten und des

elften Jahres nach Zuschlagserteilung.

4Im letzten Jahr der Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 reduziert sich

die Anzahl der Betriebsviertelstunden nach Satz 3 anteilig im Verhältnis der vollen

Kalendermonate, in denen der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird, zu zwölf

Kalendermonaten. 5Abweichend von Satz 1 beträgt die Anzahl der förderfähigen

Betriebsviertelstunden für Biogasanlagenmit einer installierten Leistung bis einschließ-

lich 350Kilowatt, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren ermittelt

worden ist, 16 000 Betriebsviertelstunden.

(3) 1Soweit in Biomasseanlagen Biogas eingesetzt wird, das in dem jeweiligen Kalen-

derjahr durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit

einem Anteil von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 20

02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bioabfallver-

ordnung gewonnen worden ist, ist der anzulegendeWert für den aus diesen Bioabfällen

erzeugten Strom unabhängig von ihrem Zuschlagswert der Höhe nach begrenzt

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt auf 14,16 Cent pro

Kilowattstunde und

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt auf 12,41 Cent pro

Kilowattstunde.

2Die anzulegenden Werte nach Satz 1 verringern sich erstmals ab dem 1. Juli 2024 und

sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Kalenderjahres für die nach diesem Zeitpunkt in

Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem jeweils vorange-

gangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen nach

demKommagerundet. 3Für die BerechnungderHöheder anzulegendenWerte aufgrund

einer erneuten Anpassung nach Satz 2 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen.

(4) ImÜbrigen sind die §§ 44bund 44c entsprechend anzuwenden,wobei die Erfüllung

der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 3 in entsprechender Anwendung des § 44c

Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vorlage einer Kopie eines Einsatzstoff-

Tagebuchs nachzuweisen ist.
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(5) Der anzulegende Wert ist für alle bezuschlagten Gebote in den Ausschreibungen

in den Kalenderjahren 2024 bis 2025 für Biomasseanlagen mit einer installierten Leis-

tung bis einschließlich 500 Kilowatt der jeweilige Zuschlagswert zuzüglich 0,5 Cent pro

Kilowattstunde.

Unterabschnitt 6 Ausschreibungen für Biomethananlagen

§39j Anwendbarkeit des Unterabschnitts 5

(1) Für die Ausschreibungen für Biomethananlagen sind die Bestimmungen des Unter-

abschnitts 5 mit Ausnahme des § 39 Absatz 3 Nummer 5, Absatz 4, der §§ 39b, 39d, 39g

und 39i Absatz 1a bis 5 anzuwenden, sofern in diesemUnterabschnitt nicht etwas Abwei-

chendes geregelt ist.

(2) §39e Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zuschlag bei Geboten für

Biomethananlagen 42Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags erlischt,

soweit die Anlage nicht bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen worden ist.

(3) §39h Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass abweichend von §25

Absatz 1 Satz 3 der Zeitraum nach §25 Absatz 1 Satz 1 für Biomethananlagen spätestens

42 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags beginnt.

§39k Gebote für Biomethananlagen

(1) An den Ausschreibungen dürfen nur Anlagen teilnehmen, die nach Zuschlagsertei-

lung erstmals in Betrieb gesetzt werden.

(2) In Ergänzung zu den Anforderungen nach den §§30 und 39 müssen Bieter ihren

Geboten für Biomethananlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 Mega-

watt, die nach dem 30. Juni 2023 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt

worden sind, den Nachweis beifügen, dass die Anlagen ab dem 1. Januar 2028mit höchs-

tens 10Prozent der Kosten, die einemögliche Neuerrichtung einer Biomethananlagemit

gleicher Leistung nach dem aktuellen Stand der Technik betragen würde, so umgestellt

werden können, dass sie ihren Strom ausschließlich auf Basis vonWasserstoff gewinnen

können.

(3) (weggefallen)
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(4) 1In den Fällen des § 28d Absatz 6 korrigiert die Bundesnetzagentur das nach §29

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntgemachte Ausschreibungsvolumen bis spätestens

zwei Wochen vor dem Gebotstermin. 2§29 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§39l Höchstwert für Biomethananlagen

(1) Der Höchstwert für Biomethananlagen beträgt 19,31 Cent pro Kilowattstunde.

(2) 1Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 Prozent pro Kalender-

jahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert

und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe

des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete

Wert zugrunde zu legen.

§39m Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomethananlagen

(1) In denBiomethananlagen darf ausschließlich Biomethan zur Erzeugung des Stroms

eingesetzt werden.

(2) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht für Strom, der in

Anlagenmit einer installierten Leistung vonmehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für

den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemessungsleis-

tung derAnlage von10Prozent desWertes der installierten Leistung entspricht. 2Für den

darüberhinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-

gert sich der anzulegende Wert auf null.

(3) §44b Absatz 4 und 5 sowie § 44c Absatz 1 bis 4 und 6 bis 9 sind entsprechend für

das Biomethan anzuwenden, das in den Biomethananlagen eingesetzt wird. Die Erfül-

lung der Anforderungen nach §39i Absatz 1 ist in entsprechender Anwendung des § 44c

Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vorlage einer Kopie eines Einsatzstoff-

Tagebuchs nachzuweisen.
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Unterabschnitt 7 Ausschreibungen für innovative Konzepte

§39n Innovationsausschreibungen

(1) 1Die Bundesnetzagentur führt Innovationsausschreibungen für erneuerbare

Energien durch. 2Die Teilnahme an diesen Ausschreibungen ist nicht auf einzelne

erneuerbare Energien beschränkt. 3Auch können Gebote für Kombinationen oder

Zusammenschlüsse verschiedener erneuerbarer Energien abgegeben werden.

(2) (weggefallen)

(3) 1Die Einzelheiten der Innovationsausschreibungen werden in einer Rechtsverord-

nung nach §88d näher bestimmt. 2Dabei soll sichergestellt werden, dass besonders netz-

oder systemdienliche technische Lösungen gefördert werden, die sich im technologie-

neutralen wettbewerblichen Verfahren als effizient erweisen.

§39o Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter

Stromspeicherung

(1) 1Die Bundesnetzagentur führt nach Maßgabe von Absatz 2 Ausschreibungen

für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung durch, um Anla-

genkombinationen aus Windenergieanlagen an Land oder Solaranlagen mit einem

chemischen Stromspeicher mit Wasserstoff als Speichergas zu fördern. 2Dabei können

nachMaßgabe der Verordnung nach §88e auchGebote für Anlagenkombinationen abge-

geben werden, die mehrere Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien umfassen.

(2) 1Die Einzelheiten der Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoff-

basierter Stromspeicherung werden in einer Rechtsverordnung nach §88e näher

bestimmt. 2Dabei soll sichergestellt werden, dass eine Anlagenkombination aus Wind-

energieanlagen an Land oder Solaranlagen und einem chemischen Stromspeicher

mit Wasserstoff als Speichergas besteht und diese Anlagenkombination über einen

gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt Strom einspeist, wobei

1. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich durch Elektrolyse aus dem Strom der

anderen Anlagen der Anlagenkombination erzeugt worden ist,

2. der gespeicherte Wasserstoff nicht zuvor in das Netz eingespeist worden ist,
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3. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich für die Erzeugung von Strom

verwendet wird und

4. nur der in dem chemischen Speicher erzeugte und gespeicherteWasserstoff für die

Erzeugung von Strom verwendet wird.

3In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sollen die Standorte der

bezuschlagten Anlagenkombinationen erschlossen werden, soweit die Erschließung

des Standorts beiträgt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund-

lichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der

Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren

Energien beruht.

§39p Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem

Wasserstoff

(1) Die Bundesnetzagentur führt nach Maßgabe von Absatz 2 Ausschreibungen für

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus GrünemWasserstoff durch.

(2) Die Einzelheiten der Ausschreibungen werden in einer Rechtsverordnung

nach §88f näher bestimmt.

(3) In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sollen die Standorte

der bezuschlagten Anlagen erschlossen werden, soweit die Erschließung des Standorts

beiträgt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizi-

enten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit

Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

§39q Besondere Zahlungsbestimmungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom

aus GrünemWasserstoff

1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Grünem Wasserstoff besteht nur für

den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemessungs-

leistung der Anlage von höchstens zehn Prozent des Wertes der installierten Leistung

entspricht. 2Für den darüberhinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten

Strommenge verringert sich der anzulegende Wert auf null.
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Abschnitt 4 Gesetzliche Bestimmung der Zahlung

Unterabschnitt 1 Anzulegende Werte

§40 Wasserkraft

(1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt der anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 12,03 Cent pro Kilo-

wattstunde,

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 2Megawatt 7,93 Cent proKilowatt-

stunde,

3. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5Megawatt 6,07 Cent proKilowatt-

stunde,

4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 10 Megawatt 5,32 Cent pro Kilo-

wattstunde,

5. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt 5,13 Cent pro Kilo-

wattstunde,

6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 50 Megawatt 4,12 Cent pro Kilo-

wattstunde,

7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Megawatt 3,37 Cent pro Kilowatt-

stunde.

(2) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 besteht auch für Strom aus Anlagen, die vor

dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen worden sind, wenn nach dem 31. Dezember

2016 durch eine wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaßnahme das Leis-

tungsvermögen der Anlage erhöht wurde. 2Satz 1 ist auf nicht zulassungspflichtige

Ertüchtigungsmaßnahmen anzuwenden, wenn das Leistungsvermögen um mindestens

10 Prozent erhöht wurde. 3Anlagen nach den Sätzen 1 oder 2 gelten mit dem Abschluss

der Ertüchtigungsmaßnahme als neu in Betrieb genommen.

(3) 1Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen nach Absatz 2 mit einer installierten

Leistung vonmehr als 5Megawatt erzeugt wird, besteht ein Anspruch nach §19 Absatz 1

nur für den Strom, der der Leistungserhöhung nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 zuzu-

rechnen ist. 2Wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2017 eine installierte Leistung bis
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einschließlich 5 Megawatt aufwies, besteht für den Strom, der diesem Leistungsanteil

entspricht, der Anspruch nach der bislang für die Anlage maßgeblichen Bestimmung.

(4) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindungmit Absatz 1 besteht nur, wenn die

Anlage errichtet worden ist

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise bereits bestehenden

oder einer vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von StromausWasser-

kraft neu zu errichtenden Stauanlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung.

(5) 1Die anzulegendenWerte nach Absatz 1 verringern sich ab dem1. Januar 2024 jähr-

lich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen oder ertüchtigten

Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma

gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer

erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen.

§41 Deponie-, Klär- und Grubengas

(1) Für Strom aus Deponiegas beträgt der anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 7,46 Cent pro Kilo-

wattstunde und

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5Megawatt 5,17 Cent proKilowatt-

stunde.

(2) Für Strom aus Klärgas beträgt der anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 5,93 Cent pro Kilo-

wattstunde und

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5Megawatt 5,17 Cent proKilowatt-

stunde.
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(3) 1Für Strom aus Grubengas beträgt der anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 1Megawatt 5,98 Cent proKilowatt-

stunde,

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5Megawatt 3,81 Cent proKilowatt-

stunde und

3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Megawatt 3,37 Cent pro Kilowatt-

stunde.

2Der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 besteht nur, wenn das

Grubengas aus Bergwerken des aktiven oder stillgelegten Bergbaus stammt.

(4) 1Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 bis 3 verringern sich ab dem

1. Januar 2024 jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen

Anlagen um 1,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr

geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma

gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer

erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen.

§42 Biomasse

1Für Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung, für den der anzulegende

Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt dieser bis einschließlich einer Bemessungsleis-

tung von 150 Kilowatt 12,67 Cent pro Kilowattstunde. 2Satz 1 ist nicht für Strom aus

Biomethan anzuwenden.

§43 Vergärung von Bioabfällen

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe Vergä-

rung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem Anteil von getrennt

erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03

02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung in dem jeweiligen

Kalenderjahr von durchschnittlich mindestens 90 Masseprozent gewonnen worden ist,

beträgt der anzulegende Wert, wenn er gesetzlich bestimmt wird,

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 14,16 Cent pro Kilo-

wattstunde und
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2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt 12,41 Cent pro Kilo-

wattstunde.

(2) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 besteht nur, wenn die Einrichtungen zur anae-

roben Vergärung der Bioabfälle unmittelbar mit einer Einrichtung zur Nachrotte der

festen Gärrückstände verbunden sind und die nachgerotteten Gärrückstände stofflich

verwertet werden.

§44 Vergärung von Gülle

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe Vergä-

rung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist, beträgt der

anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 75 Kilowatt 22 Cent pro Kilowatt-

stunde und

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 150 Kilowatt 19 Cent pro Kilowatt-

stunde.

(2) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht nur, wenn

1. der Strom am Standort der Biogaserzeugungsanlage erzeugt wird,

2. die installierte Leistung am Standort der Biogaserzeugungsanlage insgesamt höchs-

tens 150 Kilowatt beträgt und

3. zur Erzeugung des Biogases in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ein

Anteil von Gülle mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot von

mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird; auf diesen Anteil kann überjähriges

Kleegras bis zu einem Anteil von bis zu 10 Masseprozent angerechnet werden.

(3) 1Wurde ein Anlagenbetreiber aufgrund einer Sperre im Sinn von §6 Absatz 1

Nummer18 des Tiergesundheitsgesetzes im Einsatz von Gülle beeinträchtigt und

konnte er deshalb den vorgesehenen Güllemindestanteil nach Absatz 2 Nummer 3 nicht

einhalten, ist der Zeitraum der Sperre zuzüglich 30 Kalendertagen bei der Berechnung

des durchschnittlichen Gülleanteils nach Absatz 2 Nummer 3 nicht zu berücksich-

tigen. 2In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch für den nicht berücksichtigten

Zeitraum.
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§44a Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus Biomasse

1Die anzulegenden Werte nach den §§42 bis 44 verringern sich erstmals ab dem 1. Juli

2024 und sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Kalenderjahres für die nach diesem Zeit-

punkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem jeweils

vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei

Stellen nach dem Komma gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden

Werte aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte

zugrunde zu legen.

§44b Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Gasen

(1) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht für Strom, der in

Anlagenmit einer installierten Leistung vonmehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für

den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemessungsleis-

tung derAnlage von45Prozent desWertes der installierten Leistung entspricht. 2Für den

darüber hinausgehenden Anteil der in demKalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-

gert sich derAnspruchnach §19Absatz 1 in der VeräußerungsformderMarktprämie auf

null und in den Veräußerungsformen einer Einspeisevergütung auf denMarktwert. 3Die

Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden für Strom

1. aus Anlagen im Sinn des §44, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe

Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist,

und

2. aus Biogasanlagen, die einen Zuschlag nach §39 erhalten haben.

(2) DerAnspruchnach §19Absatz 1 für Stromaus Biomasse nach §42 oder § 43 besteht

ferner nur, soweit bei Anlagen, in denen Biomethan eingesetzt wird, der Strom in einer

hocheffizienten KWK-Anlage erzeugt wird.

(3) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse nach §43 oder § 44 kann

nicht mit dem Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39 oder § 42 kombiniert

werden.

(4) Aus einem Erdgasnetz entnommenes Gas ist jeweils als Deponiegas, Klärgas,

Grubengas, Biomethan oder Speichergas anzusehen,
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1. soweit die Menge des entnommenen Gases im Wärmeäquivalent am Ende eines

Kalenderjahres der Menge von Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomethan oder

Speichergas entspricht, die an anderer Stelle im Bundesgebiet in das Erdgasnetz

eingespeist worden ist, und

2. wenn für den gesamten Transport und Vertrieb des Gases von seiner Herstellung

oder Gewinnung, seiner Einspeisung in das Erdgasnetz und seinem Transport im

Erdgasnetz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz Massenbilanzsysteme

verwendet worden sind.

(5) 1Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomethan nach §42 oder §43

besteht auch, wenn das Biomethan vor seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz anhand

der Energieerträge der zur Biomethanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe bilanziell in

einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt wird. 2Die bilanzielle Teilung in einsatzstoffbe-

zogene Teilmengen einschließlich der Zuordnung der eingesetzten Einsatzstoffe zu der

jeweiligen Teilmenge ist im Rahmen der Massenbilanzierung nach Absatz 4 Nummer 2

zu dokumentieren.

§44c Sonstige gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Biomasse

(1) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht unbeschadet des

§ 44b nur,

1. wenn der Anlagenbetreiber durch eine Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs mit

Angaben und Belegen über Art, Menge und Einheit sowie Herkunft der einge-

setzten Stoffe nachweist, welche Biomasse und in welchem Umfang Speichergas

oder Grubengas eingesetzt werden,

2. wenn in Anlagen flüssige Biomasse eingesetzt wird, für den Stromanteil aus flüs-

siger Biomasse, die zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist; flüssige

Biomasse ist Biomasse, die zum Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- oder Feuer-

raum flüssig ist; Pflanzenölmethylester ist in dem Umfang als Biomasse anzusehen,

der zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist.

(2) Für den Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse nach §42, § 43 oder

§ 44 ist ab dem ersten Kalenderjahr, das auf seine erstmalige Inanspruchnahme folgt,

der Stromanteil aus flüssiger Biomasse nach Absatz 1 Nummer 2 durch Vorlage einer
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Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs jährlich bis zum 28. Februar eines Jahres jeweils für

das vorangegangene Kalenderjahr nachzuweisen.

(3) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht für Biomassean-

lagen, die nicht gleichzeitig KWK-Anlagen sind, nur, wenn der Anlagenbetreiber vor der

Inbetriebnahme dem Netzbetreiber nachweist, dass für die Anlage keine kosteneffizi-

ente Möglichkeit zur Nutzung als hocheffiziente KWK-Anlage besteht.

(4) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht bei Anlagen mit

einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 50 Megawatt nur, wenn die Anlage

1. eine hocheffiziente KWK-Anlage ist,

2. einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 36 Prozent erreicht oder

3. eine Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 100 Megawatt hat und die im

Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Juli 2017 über

Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richt-

linie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für Großfeuerungs-

anlagen (ABl. L 212 vom 17.8.2017, S. 1) definierten verbundenen Energieeffizien-

zwerte erreicht.

(5) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biogas, der in einer KWK-Anlage

erzeugt wird, besteht nur, wenn es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt.

(6) 1Für den Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse ist ab dem ersten

Kalenderjahr, das auf seine erstmalige Inanspruchnahme folgt, jährlich bis zum

28. Februar eines Jahres jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr die Erfüllung

der Voraussetzung nach §44b Absatz 2, § 44c Absatz 4 oder Absatz 5 durch ein nach

den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstelltes Gutachten eines Umweltgut-

achters mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren

Energien oder für den Bereich Wärmeversorgung nachzuweisen. 2Bei der erstmaligen

Geltendmachung des Anspruchs ist ferner die Eignung der Anlage zur Erfüllung der

Voraussetzungen nach Satz 1 durch ein Gutachten eines Umweltgutachters mit einer

Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien oder für

den Bereich Wärmeversorgung nachzuweisen.
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(7) 1Die Einhaltung der allgemein anerkanntenRegeln der Technik nachAbsatz 6 Satz 1

wird vermutet, wenn das Sachverständigengutachten

1. die Anforderungen des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen

– Ermittlung des KWK-Stromes“ des Energieeffizienzverbandes für Wärme, Kälte

und KWK e. V. AGFW (Bundesanzeiger vom 19. Oktober 2015, nichtamtlicher Teil,

Institutionelle Veröffentlichungen) erfüllt und

2. die Anhänge I und II der Richtlinie 2012/27/EU sowie die dazu erlassenen Leitlinien

in der jeweils geltenden Fassung beachtet.

2Anstelle des Gutachtens nach Absatz 6 können für serienmäßig hergestellte KWK-

Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 2 Megawatt geeignete Unterlagen

des Herstellers vorgelegt werden, aus denen die thermische und elektrische Leistung

sowie die Stromkennzahl hervorgehen.

(8) Der Anspruch nach §19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse verringert sich in dem

jeweiligenKalenderjahr insgesamt auf denMarktwert, wenndieNachweisführungnicht

in der nach den Absätzen 2 und 6 vorgeschriebenen Weise erfolgt ist.

(9) Soweit nach den Absätzen 1 oder 2 der Nachweis durch eine Kopie eines

Einsatzstoff-Tagebuchs zu führen ist, sind die für den Nachweis nicht erforderlichen

personenbezogenen Angaben im Einsatzstoff-Tagebuch von dem Anlagenbetreiber zu

schwärzen.

§45 Geothermie

(1) Für Strom aus Geothermie beträgt der anzulegende Wert 25,20 Cent pro Kilowatt-

stunde.

(2) 1Der anzulegende Wert nach Absatz 1 verringert sich ab dem 1. Januar 2024

jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5

Prozent gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden anzule-

genden Wert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 2Wenn die Summe

der installierten Leistung aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Geothermie, die

an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis zum 15. Dezember

eines Jahres erstmals 120 Megawatt überschritten hat, erhöht sich die Verringerung des

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

122

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

anzulegendenWerts nach Satz 1 ab dem 1. Januar des Folgejahres auf 2 Prozent jährlich.
3Für die Berechnung der Höhe des anzulegenden Werts aufgrund einer erneuten

Anpassung nach Satz 1 oder 2 ist der ungerundete Wert zugrunde zu legen.

(3) DieBundesnetzagentur veröffentlicht jährlichunverzüglichnachdem15.Dezember

die Summe der installierten Leistung aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

Geothermie, die an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.

§46 Windenergie an Land

(1) 1Für Strom aus Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert gesetz-

lich bestimmt wird, berechnet der Netzbetreiber den anzulegenden Wert nach §36h

Absatz 1; dabei ist der Zuschlagswert durch den Durchschnitt aus den Gebotswerten

des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine für Windenergie-

anlagen an Land im Vorvorjahr zu ersetzen. 2§36h Absatz 2 bis 4 ist entsprechend

anzuwenden.

(2) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus den Gebotswerten für

das jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot aller Ausschreibungsrunden eines Kalen-

derjahres jeweils bis zum 31. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres.

(3) 1Für Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt und

für Flugwindenergieanlagen an Land wird für die Berechnung des anzulegendenWerts

angenommen, dass ihr Ertrag 50 Prozent des Referenzertrags beträgt; dieser Gütefaktor

ist auch außerhalb der Südregion anzuwenden. 2Für Flugwindenergieanlagen an Land

ist Satz 1 erst anzuwenden, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage an Land

der Bundesnetzagentur nach der Inbetriebnahme der Anlage unter Angabe der Regis-

ternummer mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an Land ist.13

§47 (weggefallen)

§ 48 Solare Strahlungsenergie

(1) 1Für Strom aus Solaranlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird,

beträgt dieser vorbehaltlich der nachfolgendenAbsätze 7Cent proKilowattstunde,wenn

die Anlage

13Die Regelung § 46 Absatz 3 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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1. auf, an oder in einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage angebracht

ist und das Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage vorrangig zu anderen

Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet

worden ist,

1a. auf einem Grundstück innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im

Sinn des § 34 des Baugesetzbuchs errichtet worden ist, auf diesem Grundstück

zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ein Wohngebäude besteht, das

nach Maßgabe der Verordnung nach §95 Nummer 3 nicht dazu geeignet ist, dass

auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden kann, die Grundfläche der

Anlage die Grundfläche dieses Wohngebäudes nicht überschreitet und die Anlage

eine installierte Leistung von nicht mehr als 20Kilowatt hat,

2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Planfeststellungsverfahren,

ein sonstiges Verfahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststellung für

Vorhaben von überörtlicher Bedeutung oder ein Verfahren auf Grund des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und den Betrieb öffentlich zugäng-

licher Abfallbeseitigungsanlagen durchgeführt worden ist und die Gemeinde

beteiligt wurde und die Fläche kein entwässerter Moorboden ist,

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinn des § 30 des Baugesetz-

buchs errichtet worden ist, die Fläche kein entwässerter Moorboden ist und

a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht mit

dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten,

b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die Fläche, auf der die Anlage

errichtet worden ist, ein Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinne der §§8 und 9

der Baunutzungsverordnung ausgewiesen hat, auch wenn die Festsetzung nach

dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert wurde, eine Solar-

anlage zu errichten, oder

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem

Zweck der Errichtung einer Solaranlage aufgestellt oder geändert worden ist

und sich die Anlage

aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen,

und die Anlage in einer Entfernung von bis zu 500 Metern, gemessen vom

äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet worden ist soweit kein Fall der

Nummer 6 gegeben ist,
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bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-

lung oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren,

cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbau-

licher odermilitärischer Nutzung befindet und diese Flächen zumZeitpunkt

des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans

nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundes-

naturschutzgesetzes oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesna-

turschutzgesetzes festgesetzt worden sind oder

dd) auf Flächen befindet, deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses

über die Aufstellung des Bebauungsplans als Ackerland oder Grünland

genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen, auf

dem nicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach §37c Absatz 2 Gebote

für Freiflächenanlagen nicht zu berücksichtigen sind, und wenn diese

Flächen zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Ände-

rung des Bebauungsplans nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn

des § 7 Absatz 1 Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegen, kein

Lebensraumtyp sind, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt

ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach §30 des Bundesnaturschutz-

gesetzes darstellen und nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im

Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark oder

als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-

setzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn

des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind,

4. (weggefallen)

5. eine besondere Solaranlage ist, die im Fall der Buchstaben a bis e den Anforde-

rungen entspricht, die in einer Festlegung der Bundesnetzagentur nach §85c an

sie gestellt werden, und errichtet worden ist

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als

Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als

Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt

worden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche,

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als Natur-

schutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Natio-

nalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden
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sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in Form eines Anbaus von

Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf derselben Fläche,

c) auf Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauer-

grünland, wenn die Fläche kein Moorboden ist, nicht rechtsverbindlich als

Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder

als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festge-

setzt worden ist, nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1

Nummer8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt und kein Lebensraumtyp ist,

der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist,

d) auf Parkplatzflächen,

e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind,

wenn die Flächenmit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt

werden, oder

f) auf einer Fläche, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer4

des Wasserhaushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn

des § 3 Nummer5 des Wasserhaushaltsgesetzes ist, oder

6. auf einer Fläche nach §35 Absatz 1 Nummer8 Buchstabeb des Baugesetzbuchs, die

kein entwässerter Moorboden ist, errichtet worden ist.

2Wenn Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans unter Einhaltung der

übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und der Voraussetzungen des § 33

des Baugesetzbuchs errichtet worden sind, besteht ein Anspruch nach §19 bei Einhal-

tung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von §25 Absatz 1 Satz 3 erst, nachdem

der Bebauungsplan beschlossen worden ist. 3In den Fällen des Satzes 2 verringert sich

die Dauer des Anspruchs auf Zahlung einer Marktprämie oder Einspeisevergütung

nach §25 Absatz 1 Satz 1 und 2 um die Tage, die zwischen der Inbetriebnahme der

Anlage und dem Beschluss des Bebauungsplans liegen.

(1a) 1Für Strom aus Solaranlagen mit einer installierten Leistung von mehr als

1Megawatt, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt dieser den

Durchschnitt aus den Gebotswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots

der Gebotstermine für Solaranlagen des ersten Segments in dem der Inbetriebnahme

vorangegangenen Kalenderjahr. 2Für Strom aus Solaranlagen mit einer installierten

Leistung von mehr als 1Megawatt, die auf, an oder in einem Gebäude oder einer

Lärmschutzwand errichtet werden und deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt
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wird, beträgt dieser abweichend von Satz 1 den Durchschnitt aus den Gebotswerten

des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine für Solaranlagen

des zweiten Segments in dem der Inbetriebnahme vorangegangenen Kalenderjahr.
3Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus den Gebotswerten für das

jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot aller Ausschreibungsrunden eines Kalender-

jahres jeweils bis zum 31. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres.

(1b) 1Der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 1a erhöht sich für besondere

Solaranlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, die bei ausschließ-

lich senkrecht ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von

mindestens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens

2,10 Metern aufgeständert sind, und für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Satz 1

Nummer 5 Buchstabe d bis f um die Differenz zwischen dem jeweils im vorangegan-

genen Kalenderjahr im Untersegment für besondere Solaranlagen nach §37b Absatz 2

geltenden Höchstwert und dem anzulegenden Wert nach Absatz 1. 2Im Kalenderjahr

2024 erhöht sich der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 1a abweichend von

Satz 1 um 2,5 Cent pro Kilowattstunde.14

(2) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder

einer Lärmschutzwand angebracht sind, beträgt der anzulegende Wert

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt 8,51 Cent pro Kilo-

wattstunde,

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt 7,43 Cent pro Kilo-

wattstunde und

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt 7,64 Cent pro Kilo-

wattstunde.15

(2a) 1 Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalenderjahr in der Anlage

erzeugten Strommit Ausnahme des Stroms, der in der Solaranlage oder in deren Neben-

und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht wird, in das

Netz eingespeist und dies demNetzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme der Anlage vor

der Inbetriebnahme und im Übrigen vor dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalen-

derjahres in Textform mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende Wert nach Absatz 2

14Die Regelung § 48 Absatz 1b steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
15Die Regelung § 48 Absatz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10Kilowatt um 4,8Cent pro Kilo-

wattstunde,

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40Kilowatt um 3,8Cent pro Kilo-

wattstunde,

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 100Kilowatt um5,1Cent pro Kilo-

wattstunde,

4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 400Kilowatt um3,2Cent pro Kilo-

wattstunde und

5. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1Megawatt um 1,9Cent pro Kilo-

wattstunde.

2 §24 Absatz 1 Satz 1 ist zum Zweck der Ermittlung der Höhe des Anspruchs nach Satz 1

Nummer 1 bis 5 für den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Generator entsprechend

anzuwendenmit derMaßgabe, dass ein Anlagenbetreiber abweichend von §24 Absatz 1

Satz 1 Nummer 4 bestimmen kann, dass Solaranlagen, die innerhalb von weniger als

zwölf aufeinander folgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen werden, nicht als

eine Anlage, sondern als zwei Anlagen anzusehen sind, wenn

1. der Strom aus beiden Anlagen über jeweils eine eigene Messeinrichtung abge-

rechnet wird und

2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme der zweiten

Anlage vor deren Inbetriebnahme mitgeteilt hat, für welche der beiden Anlagen

er den erhöhten anzulegenden Wert nach Satz 1 in Anspruch nehmen möchte; für

Strom aus der anderen Anlage ist die Erhöhung des anzulegenden Wertes nach

Satz 1 ausgeschlossen.

3Der Anlagenbetreiber kann die Entscheidung nach Satz 2 Nummer 2, für welche der

beiden Anlagen er den erhöhten anzulegenden Wert in Anspruch nehmen möchte, mit

Wirkung zum 1. Januar des Folgejahres ändern, indem er dies dem Netzbetreiber vor

dem 1. Dezember eines Jahres mitteilt.

(3) 1Für Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude angebracht

sind, das keinWohngebäude ist und das im Außenbereich nach §35 des Baugesetzbuchs

errichtet worden ist, ist Absatz 2 nur anzuwenden, wenn
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1. nachweislich vor dem 1. März 2023

a) für das Gebäude der Bauantrag oder der Antrag auf Zustimmung gestellt oder

die Bauanzeige erstattet worden ist,

b) im Fall einer nicht genehmigungsbedürftigen Errichtung, die nachMaßgabe des

Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen ist, für

das Gebäude die erforderliche Kenntnisgabe an die Behörde erfolgt ist oder

c) im Fall einer sonstigen nicht genehmigungsbedürftigen, insbesondere

genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreien Errichtung mit der Bauaus-

führung des Gebäudes begonnen worden ist,

2. das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach dem

31.März 2012 errichtetenHofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes

steht oder

3. das Gebäude der dauerhaften Stallhaltung von Tieren dient und von der zustän-

digen Baubehörde genehmigt worden ist.

2Im Übrigen ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 anzuwenden.

(4) 1Für Solaranlagen nach Absatz 1 ist § 38b Absatz 2 Satz 1 und 3 entsprechend anzu-

wenden. 2Für Solaranlagen nach Absatz 2 sind §38b Absatz 2 Satz 1 und §38h Satz 2

Nummer 2 entsprechend anzuwenden.16 3Der Anspruch nach §19 Absatz 1 entfällt in

den Fällen der Sätze 1 und 2 für die ersetzten Anlagen endgültig.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 1b beträgt der anzulegende Wert für Freiflä-

chenanlagen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden, null, wenn

die Bundesnetzagentur in der letzten mindestens einen Monat vor der Inbetriebnahme

liegenden Bekanntmachung nach §29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4a angegeben hat, dass

nach §37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen abgegeben werden dürfen, die

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen.

(6) 1Betreiber von Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Nummer 6müssen

sicherstellen, dass die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen:

1. die von den Modulen maximal in Anspruch genommene Grundfläche beträgt

höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens,
16Die Regelung § 48 Absatz 4 Satz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

129

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

2. auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept

angewandt, indem

a) die Mahd zur Förderung der Biodiversität maximal zweischürig erfolgt und das

Mahdgut abgeräumt wird oder

b) die Fläche als Portionsweide mit biodiversitätsfördernd an den Flächenertrag

angepasster Besatzdichte beweidet wird,

3. die Durchgängigkeit für Tierarten wird gewährleistet, indem

a) bei Anlagen, die an mindestens einer Seite eine Seitenlänge von mehr als 500

Metern aufweisen, Wanderkorridore für Großsäuger angelegt werden, deren

Breite und Bepflanzung die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen, und

b) die Durchgängigkeit für kleinere Tierarten gewährleistet wird,

4. auf mindestens 10 Prozent der Fläche der Anlage werden standortangepasste

Typen von Biotopelementen angelegt,

5. die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem

a) auf der Fläche keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet werden und

b) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biologisch

abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Reinigungsmittel

nicht möglich ist.

2Anlagenbetreiber können die Erfüllung der Anforderung nach Satz 1 gegenüber

demNetzbetreiber durchEigenerklärungennachweisen,wobei dieAnforderungen

nach Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 einmalig zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und

die Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 und 5 zum Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme und danach zum Ablauf jedes fünften Jahres gegenüber dem Netzbetreiber

nachzuweisen sind. 3Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber auf Verlangen

geeignete Nachweise zur Überprüfung der abgegebenen Eigenerklärungen

vorlegen.

§48a Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie

Der anzulegende Wert für den Mieterstromzuschlag nach §21 Absatz 3 ist jeweils

der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, den die Bundesnetzagentur nach §19 Absatz 1

Nummer2BuchstabebderMarktstammdatenregisterverordnung inder am31.Dezember
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2022 geltenden Fassung für Inbetriebnahmen ab dem 1. Januar 2023 auf ihrer Inter-

netseite veröffentlicht hat für Solaranlagen

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt nach § 48a

Nummer 1 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes in

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung,

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40Kilowatt nach § 48aNummer 2

in Verbindungmit § 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am31. Dezember

2022 geltenden Fassung und

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt nach § 48a

Nummer 3 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der

am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung.

§49 Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus solarer

Strahlungsenergie

1Die anzulegenden Werte nach §48 Absatz 1, 2 und 2a und §48a verringern sich ab

dem 1. Februar 2024 und sodann alle sechs Monate für die nach diesem Zeitpunkt in

Betrieb genommenen Anlagen um 1Prozent gegenüber den in dem jeweils vorangegan-

genen Zeitraum geltenden anzulegendenWerten undwerden auf zwei Stellen nach dem

Komma gerundet. 2Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund

einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundete Werte zugrunde zu legen.

Unterabschnitt 2 Zahlungen für Flexibilität

§50 Zahlungsanspruch für Flexibilität

(1) Anlagenbetreiber haben gegen den Netzbetreiber einen Zahlungsanspruch nach

Maßgabe des § 50a oder § 50b für die Bereitstellung installierter Leistung, wenn für den

in der Anlage erzeugten Strom dem Grunde nach auch ein Anspruch auf Zahlung nach

der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes besteht;

dieser Anspruch bleibt unberührt.

(2) §24 Absatz 1, § 26 und §27 sind entsprechend anzuwenden.

(3) 1Der Zahlungsanspruch nach Absatz 1 besteht unbeschadet der übrigen Vorausset-

zungen nur, wenn in der Anlage in dem jeweiligen Kalenderjahr
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1. inmindestens 4000 Viertelstunden eine Strommenge erzeugt wird, diemindestens

85 Prozent der installierten Leistung der Anlage entspricht, oder

2. im Fall von Anlagen, die unter Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 fallen, in

mindestens 2000 Viertelstunden eine Strommenge erzeugt wird, die mindestens

85 Prozent der installierten Leistung der Anlage entspricht.

2Im ersten und im letzten Jahr der Inanspruchnahme des Flexibilitätszuschlags nach

§50a oder der Flexibilitätsprämie nach §50b reduziert sich die Anzahl der nach Satz 1

erforderlichen Viertelstunden anteilig im Verhältnis der vollen Kalendermonate, in

denen der Flexibilitätszuschlag nach §50a oder die Flexibilitätsprämie nach §50b

geltend gemacht wird, zu zwölf Kalendermonaten. 3Die Anzahl der nach Satz 1 in einem

Kalenderjahr erforderlichen Viertelstunden reduziert sich ferner auch dann, wenn

die Anlage aufgrund von technischen Defekten oder Instandsetzungsarbeiten in dem

jeweiligen Kalenderjahr

1. im Fall des Satzes 1 Nummer 1 in mehr als 672 zusammenhängenden Viertel-

stunden keinen Strom erzeugt oder

2. im Fall des Satzes 1 Nummer 2 in mehr als 336 zusammenhängenden Viertel-

stunden keinen Strom erzeugt.

4In den Fällen des Satzes 2 wird die Anzahl der nach Satz 1 erforderlichen Viertel-

stunden sowie der Flexibilitätszuschlag nach §50a oder die Flexibilitätsprämie nach

§50b anteilig um das Verhältnis der Viertelstunden, in denen die Anlage keinen Strom

erzeugt, zu sämtlichen Viertelstunden des jeweiligen Kalenderjahres gekürzt.

§50a Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen

(1) 1Der Anspruch nach §50 beträgt für die Bereitstellung flexibler installierter Leis-

tung 100 Euro pro Kilowatt installierter Leistung und Jahr (Flexibilitätszuschlag) in

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas mit einer installierten Leistung von

mehr als 100 Kilowatt, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, und

2. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, deren anzulegender Wert durch

Ausschreibungen ermittelt worden ist.
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2Der Anspruch nach Satz 1 verringert sich für die Anlagenbetreiber, die für ihre Anlage

die Flexibilitätsprämie nach §50b dieses Gesetzes oder nach der für sie maßgeblichen

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Anspruch genommen haben, für denje-

nigen Leistungsteil, der sich als Quotient aus der Gesamtsumme der für diese Anlage in

Anspruch genommenen Flexibilitätsprämie in Euro und 1300 Euro je Kilowatt ergibt,

auf 50 Euro je Kilowatt installierter Leistung und Jahr.

(2) Der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag besteht nur, wenn der Anlagenbe-

treiber für den in §44bAbsatz 1 bestimmtenAnteil der in einemKalenderjahr erzeugten

Strommenge oder für die in dennach §39i Absatz 2a festgelegten Betriebsviertelstunden

erzeugten Strommenge einen Anspruch nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39, § 42

oder § 43 in Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht nach §52 verringert ist.

(3) Der Flexibilitätszuschlag kann für die gesamte Dauer des Anspruchs nach §19

Absatz 1 verlangt werden.

§50b Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen

1Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, die nach dem am 31. Juli

2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen

worden sind, können ergänzend zu einer Veräußerung des Stroms in den Veräußerungs-

formen einer Direktvermarktung von dem Netzbetreiber eine Prämie für die Bereitstel-

lung zusätzlich installierter Leistung für eine bedarfsorientierte Stromerzeugung (Flexi-

bilitätsprämie) verlangen. 2Der Anspruch nach Satz 1 beträgt 130 Euro pro Kilowatt

flexibel bereitgestellter zusätzlich installierter Leistung und Jahr, wenn die Vorausset-

zungennachAnlage 3Nummer I erfüllt sind. 3DieHöhe der Flexibilitätsprämie bestimmt

sich nach Anlage 3 Nummer II.

Abschnitt 5 Rechtsfolgen und Strafen

§51 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei negativen Preisen

(1) Für Zeiträume, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, verringert sich der anzule-

gende Wert auf null.

(2) 1Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
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1. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100Kilowatt für

Zeiträume vor dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Anlage mit einem

intelligenten Messsystem ausgestattet wird, und

2. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 2Kilowatt für Zeiträume

vor dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Bundesnetzagentur die Festlegung

nach §85 Absatz 2 Nummer 12 getroffen hat.

2Zur Ermittlung der Anlagengröße nach Satz 1 ist § 24 entsprechend anzuwenden.

(3) Wenn der Strom in einem Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nach

Absatz 1 mindestens einmal erfüllt sind, in der Ausfallvergütung veräußert wird, muss

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber bei der Datenübermittlung nach §71 Absatz 1

Nummer 1 die Strommenge mitteilen, die er in dem Zeitraum eingespeist hat, in dem

der Spotmarktpreis ohne Unterbrechung negativ gewesen ist; anderenfalls verringert

sich der Anspruch in diesem Kalendermonat um 5 Prozent pro Kalendertag, in dem

dieser Zeitraum ganz oder teilweise liegt.

§51a Verlängerung des Vergütungszeitraums bei negativen Preisen

(1) 1Für Strom aus Anlagen, für den sich der anzulegendeWert nachMaßgabe des § 51

verringert, verlängert sich der Vergütungszeitraumumdie Anzahl der Viertelstunden, in

denen sich der anzulegendeWert nachMaßgabe des § 51 Absatz 1 im Jahr der Inbetrieb-

nahme und in den darauffolgenden 19Kalenderjahren auf null verringert hat. 2Die nach

Satz 1 ermittelte Anzahl an Viertelstunden wird aufgerundet auf den nächsten vollen

Kalendertag.

(2) 1Für Strom aus Solaranlagen, für den sich der anzulegende Wert nach Maßgabe

des § 51 verringert, wird die Anzahl der Viertelstunden, um die sich der Vergütungszeit-

raum nach Absatz 1 Satz 1 verlängern würde, mit dem Faktor 0,5 multipliziert und das

Ergebnis wird auf die nächste volle Viertelstunde aufgerundet (Volllastviertelstunden).
2Die Anzahl der Volllastviertelstunden entspricht einem Zeitkontingent, um das der

Vergütungszeitraum verlängert wird. 3Dabei entsprechen die Monate des Jahres jeweils

der folgenden Anzahl an Volllastviertelstunden:

1. 87 für den Monat Januar,

2. 189 für den Monat Februar,
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3. 340 für den Monat März,

4. 442 für den Monat April,

5. 490 für den Monat Mai,

6. 508 für den Monat Juni,

7. 498 für den Monat Juli,

8. 453 für den Monat August,

9. 371 für den Monat September,

10. 231 für den Monat Oktober,

11. 118 für den Monat November und

12. 73 für den Monat Dezember.

4Endet der ursprüngliche Vergütungszeitraum der Solaranlage untermonatlich, entspre-

chen die für die verbleibenden Tage dieses Monats anzulegenden Volllastviertelstunden

dem Quotienten aus den nach Ende des Vergütungszeitraums verbleibenden Tagen

des Monats und der Gesamtanzahl der Tage dieses Monats, multipliziert mit den Voll-

lastviertelstunden dieses Monats nach Satz 3. 5Der Vergütungszeitraum verlängert

sich um einen Zeitraum, der sich gegebenenfalls über mehrere aufeinanderfolgende

Monate erstreckt, bis das nach Satz 1 errechnete Zeitkontingent an auszugleichenden

Volllastviertelstunden aufgebraucht ist. 6Der Vergütungszeitraum verlängert sich bis

zum Ende des Monats, auf den die letzte auszugleichende Volllastviertelstunde entfällt.

(3) Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern jeweils bis zum

15. Januar eines Kalenderjahres die Anzahl der Viertelstunden und Stunden, in denen

sich der anzulegende Wert jeweils im Vorjahr auf null verringert hat,

1. in Viertelstunden nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 mitteilen,

2. in Stunden nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in

der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung mitteilen und

3. in Stunden nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung mitteilen.
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(4) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jeweils bis zum 31. Januar eines Kalender-

jahres auf einer gemeinsamen Internetseite folgende Informationen veröffentlichen:

1. die Anzahl der

a) Viertelstunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51

Absatz 1 im Vorjahr auf null verringert hat,

b) Stunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 24. Februar 2025 geltenden

Fassung im Vorjahr auf null verringert hat, und

c) Stunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden

Fassung im Vorjahr auf null verringert hat, und

2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der

a) Viertelstunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51

Absatz 1 in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert hat, und die auf

den nächsten vollen Kalendertag aufgerundete Anzahl dieser Viertelstunden,

b) Stunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 24. Februar 2025 geltenden

Fassung in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert hat, und die auf

den nächsten vollen Kalendertag aufgerundete Anzahl dieser Stunden, und

c) Stunden, in denen sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden

Fassung in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert hat, und die auf

den nächsten vollen Kalendertag aufgerundete Anzahl dieser Viertelstunden

und Stunden.

§51b Verringerung des Zahlungsanspruchs für Biogasanlagen in

Ausschreibungen bei schwach positiven und negativen Preisen

1Für Anlagen, die Biogas mit Ausnahme von Biomethan einsetzen und deren anzule-

gender Wert in einem Zuschlagsverfahren ermittelt worden ist, verringert sich der

anzulegende Wert auf null für Zeiträume, in denen der Spotmarktpreis 2 Cent pro

Kilowattstunde oder weniger beträgt. 2Die §§51 und 51a sind auf diese Anlagen nicht

anzuwenden.
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§52 Zahlungen bei Pflichtverstößen

(1) Anlagenbetreiber müssen an den Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage ange-

schlossen ist, eine Zahlung leisten, wenn sie

1. gegen §9 Absatz 1 oder Absatz 2 verstoßen,

2. gegen §9 Absatz 5 verstoßen,

3. gegen §9 Absatz 8 verstoßen,

4. gegen §10b verstoßen,

5. die Ausfallvergütung in Anspruch nehmen und dabei eine der Höchstdauern

nach §21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erster Halbsatz überschreiten,

6. eine Einspeisevergütung in Anspruch nehmen und dabei gegen §21 Absatz 2

verstoßen,

7. gegen §21b Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz verstoßen,

8. entgegen §21b Absatz 3 nicht die gesamte Ist-Einspeisung in viertelstündlicher

Auflösung messen und bilanzieren,

9. dem Netzbetreiber die Zuordnung zu oder den Wechsel zwischen den verschie-

denen Veräußerungsformen nach §21b Absatz 1 nicht nach Maßgabe des § 21c

übermittelt haben,

9a. nach der Inbetriebnahme gegen die Vorgabe aus § 37 Absatz 1a oder §48 Absatz 6

verstoßen,

10. entgegen der Mitteilung nach §48 Absatz 2a nicht den gesamten in einem Kalen-

derjahr erzeugten Strom in das Netz einspeisen,

11. die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht nach Maßgabe

der Marktstammdatenregisterverordnung an das Register übermittelt haben und

keine Meldung nach §71 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt ist oder

12. gegen eine Pflicht nach §80 verstoßen.
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(1a) Die unmittelbar an denÜbertragungsnetzbetreiber geleistete oder von demVertei-

lernetzbetreiber an diesen nach §14 Satz 1 Nummer3 des Energiefinanzierungsgesetzes

weitergeleitete Zahlung nachAbsatz 1 ist eine Einnahme zugunsten des EEG-Kontos nach

Nummer 4.9 der Anlage 1 des Energiefinanzierungsgesetzes und dient der Senkung des

EEG-Finanzierungsbedarfs im Sinn des § 2 Nummer2 des Energiefinanzierungsgesetzes.

(1b) 1Absatz 1 Nummer 4 und 5 ist nicht anzuwenden auf Anlagen mit einer instal-

lierten Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt, wenn der Betreiber vor dem 1. Juli 2024

gegen §10b verstößt oder die Ausfallvergütung in Anspruch nimmt und dabei eine der

Höchstdauernnach §21Absatz 1Nummer 2 ersterHalbsatz überschreitet. 2In den Fällen

des Satz 1 sind § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a und Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in der am

31. Dezember 2022 geltenden Fassung entsprechend anzuwenden.

(2) Die zu leistende Zahlung beträgt 10Euro pro Kilowatt installierter Leistung der

Anlage und Kalendermonat, in dem ganz oder zeitweise ein Pflichtverstoß nach Absatz 1

vorliegt oder andauert.

(3) 1Die zu leistende Zahlung verringert sich auf 2 Euro pro Kilowatt installierter Leis-

tung der Anlage und Kalendermonat

1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 11, sobald die entspre-

chende Pflicht erfüllt wird; diese Verringerung wirkt zurück bis zum Beginn des

Pflichtverstoßes, und

2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 9a und 10.

2Bei einem nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023 auftretenden Pflichtverstoß nach

Absatz 1 Nummer 1, Nummer 3, Nummer 4 oder Nummer 8, der aufgrund des Defekts

einer technischenEinrichtung eintritt, entfällt die zu leistende Zahlung für denKalender-

monat, in dem der Pflichtverstoß eintritt, und für den darauffolgenden Kalendermonat,

dabei trägt der Anlagenbetreiber für das Vorliegen eines Defektes die Darlegungs- und

Beweislast.

(4) Die Zahlung ist zu leisten

1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 7 zusätzlich für die folgenden drei

Kalendermonate,
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2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 9 zusätzlich für den folgenden

Kalendermonat,

3. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 10 für alle Kalendermonate des

Kalenderjahres und

4. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 12 zusätzlich für die folgenden

sechs Kalendermonate.

(5) Wenn in demselben Kalendermonat Zahlungen aufgrund vonmehreren Pflichtver-

stößen nach Absatz 1 geleistet werden müssen, sind die Zahlungen nach den Absätzen 2

bis 4 insgesamt auf 10 Euro pro Kilowatt installierter Leistung der Anlage und Kalender-

monat begrenzt.

(6) 1Die Zahlungen werden zum 15.Kalendertag des Kalendermonats fällig, der auf

den nach den Absätzen 2 und 4 jeweils maßgeblichen Kalendermonat folgt. 2Soweit

Zahlungsansprüche des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber nach §19 Absatz 1

bestehen, können die Ansprüche auf Zahlungen nach Absatz 1 abweichend von §27

Absatz 1 mit diesen Ansprüchen und den entsprechenden Abschlagszahlungen aufge-

rechnet werden. 3Der Anspruch auf die Zahlung verjährt mit Ablauf des zweiten Kalen-

derjahres, das auf den Pflichtverstoß nach Absatz 1 folgt.

(7) Bei Pflichtverstößen nach Absatz 1 verlieren die Anlagenbetreiber zusätzlich für

das gesamte Kalenderjahr den Anspruch auf ein Entgelt für dezentrale Einspeisung

nach §18 der Stromnetzentgeltverordnung.

(8) Bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1 durch Betreiber von KWK-

Anlagen sind die Absätze 2, 3, 6 und 7 entsprechend anzuwenden.

§52a Netztrennung oder Unterbindung der Einspeisung durch andere

Maßnahmen bei schweren Pflichtverstößen

(1) Der Netzbetreiber, an dessen Netz eine Anlage angeschlossen ist, muss die Anlage

vorbehaltlich der Androhung nach Absatz 2 vom Netz trennen oder deren Einspeisung

durch andere Maßnahmen unterbinden, wenn der Anlagenbetreiber hinsichtlich dieser

Anlage in einem Zeitraum von zwölf Monaten in insgesamt mindestens sechs Monaten

jeweils mindestens einmal gegen §9 Absatz 1 oder Absatz 2 oder gegen §10b Absatz 1
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oder Absatz 2 verstoßen hat und der Anlagenbetreiber die Anlage nicht bereits nach-

weislich außer Betrieb genommen hat.

(2) 1Bevor der Netzbetreiber eine Anlage nach Absatz 1 vom Netz trennt oder deren

Einspeisung durch andereMaßnahmen unterbindet, hat er demAnlagenbetreiber unter

Benennung der konkreten Pflichtverletzung in Textform eine Frist von einemMonat zur

Behebung zu setzen und auf die Rechtsfolgen nach Absatz 1 bei fehlender Behebung

hinzuweisen. 2Der Netzbetreiber kann die Frist nach Satz 1 einmalig um bis zu einen

Monat verlängern.

(3) 1Bei Trennung einer Anlage vom Netz oder Unterbindung der Einspeisung durch

andere Maßnahmen nach Absatz 1 ist eine Wiederzuschaltung durch den Anlagenbe-

treiber zu verhindern. 2Dies wird in der Regel dadurch bewirkt, dass bei ausschließlich

manuell zu bedienenden Schalteinrichtungen die Anlage vom Netzanschluss in einem

plombierten Bereich dauerhaft getrennt wird, oder durch Rückbau wesentlicher Teile

der Anlage.

(4) 1Soweit dies für die Trennung der Anlage vom Netz oder für die Unterbindung der

Einspeisung durch andere Maßnahmen erforderlich ist, darf der Netzbetreiber durch

von ihm beschäftigte oder beauftragte Personen

1. die Räume und Grundstücke, in oder auf denen sich die Anlage befindet, während

der üblichen Geschäftszeiten betreten, wobei der Anlagenbetreiber und, bei

juristischen Personen, rechtsfähigen Personengesellschaften oder nichtrechtsfä-

higen Vereinen, die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen

verpflichtet sind, das Betreten von Geschäftsräumen und Geschäftsgrundstücken

während der üblichen Geschäftszeiten zu dulden, und

2. die Anlage und, soweit erforderlich, die Kundenanlage oder die Kundenanlage zur

betrieblichen Eigenversorgung hinter der Anschlusssicherung ändern, wobei

a) die berechtigten Interessen des Anlagenbetreibers und des Anschlussnehmers

zu beachten sind,

b) durch die Änderung der Leitungs- und Messaufbau in der Kundenanlage nicht

verändert werden darf und

c) der Anlagenbetreiber und, bei juristischen Personen, rechtsfähigen Personenge-

sellschaften oder nichtrechtsfähigen Vereinen, die nach Gesetz oder Satzung zur

Vertretung berufenen Personen verpflichtet sind, die Änderung zu dulden.
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2Die vom Netzbetreiber beschäftigten oder beauftragten Personen müssen sich gegen-

über demAnlagenbetreiber durchVorlage eines Auftrags desNetzbetreibers in Textform

sowie eines gültigen Ausweisdokumentes legitimieren.

(5) Der Anlagenbetreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Anlage für die Trennung

der Anlage vomNetz oder die Unterbindung der Einspeisung durch andereMaßnahmen

nach Absatz 1 zugänglich ist, und dem Netzbetreiber auf Anforderung alle für die Netz-

trennung erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

(6) Eine Anlage, die nach Absatz 1 vom Netz getrennt wurde, wird nach Maßgabe

des § 8 unter Rückbau der Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 Satz 1 Nummer 2

wieder an das Netz angeschlossen, sobald der Anlagenbetreiber die Behebung der nach

Absatz 2 benannten Pflichtverletzung vollständig nachgewiesen hat.

(7) Der Anlagenbetreiber hat demNetzbetreiber die Kosten der Netztrennung oder der

Unterbindungder Einspeisungdurch andereMaßnahmen, einschließlich derKosten von

Maßnahmen zur Verhinderung der Wiederzuschaltung nach Absatz 3, und die Kosten

der etwaigen Wiederherstellung des Anschlusses zu erstatten.

§53 Verringerung der Einspeisevergütung

(1) Die Höhe des Anspruchs auf die Einspeisevergütung berechnet sich aus den anzu-

legenden Werten, wobei von den anzulegenden Werten

1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

Wasserkraft, Biomasse, Geothermie, Deponie-, Klär- oder Grubengas abzuziehen

sind oder

2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Solaranlagen oder aus Windenergiean-

lagen an Land oder auf See abzuziehen sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 verringert sich der Anspruch nicht, solange die unent-

geltliche Abnahme in Anspruch genommen wird.

(3) Abweichend von Absatz 1 verringert sich der anzulegende Wert um 20 Prozent,

wobei das Ergebnis auf zwei StellennachdemKommagerundetwird, solange dieAusfall-

vergütung in Anspruch genommen wird.
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(4) 1Für Strom aus ausgeförderten Anlagen, für die ein Anspruch auf Einspeisever-

gütung nach §19 Absatz 1 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 geltend

gemacht wird, ist abweichend von Absatz 1 von dem anzulegendenWert der Wert abzu-

ziehen, den die Übertragungsnetzbetreiber nach §51 Absatz 1 Nummer4 Buchstabeb

des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben. 2Der

Wert nach Satz 1 verringert sich um die Hälfte für Strom aus ausgeförderten Anlagen,

die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind.

(5) 1Wenn für besondere Solaranlagennach §48Absatz 1 Satz 1Nummer 5Buchstabe a

der Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen

der Bundesnetzagentur nach §85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, verringert sich

der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. 2Die Rechtsfolge nach Satz 1

entfällt für die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderliche Nachweis für

das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. 3Die Rechtsfolge nach Satz 1 entfällt

außerdem für die Zeiträume, für die der erforderliche Nachweis nachträglich erbracht

wird. 4Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn für besondere Solaran-

lagen nach §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b und c der Nachweis über die

gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festlegungen der Bundesnetz-

agentur nach §85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird.

§53a (weggefallen)

§ 53b Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Regionalnachweisen

Der anzulegende Wert für Strom, für den dem Anlagenbetreiber ein Regionalnachweis

ausgestellt worden ist, verringert sich bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich

bestimmt ist, um 0,1 Cent pro Kilowattstunde.

§53c Verringerung des Zahlungsanspruchs bei einer Stromsteuerbefreiung

Der anzulegende Wert verringert sich für Strom, der durch ein Netz durchgeleitet wird

und der von der Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz befreit ist, um die Höhe der

pro Kilowattstunde gewährten Stromsteuerbefreiung.

§54 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Ausschreibungen für Solaranlagen

des ersten Segments
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(1) 1Der durch Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments ermittelte

anzulegende Wert verringert sich bei Solaranlagen um 0,3 Cent pro Kilowattstunde,

soweit die Ausstellung der Zahlungsberechtigung für die Gebotsmenge, die der Solaran-

lage zugeteilt worden ist, erst nach Ablauf des 18. Kalendermonats beantragt worden

ist, der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt. 2Werden einer Solaranlage

Gebotsmengen von mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, ist Satz 1 nur für den

Zuschlagswert der bezuschlagten Gebote anzuwenden, deren Zuteilung zur Solaranlage

erst nach Ablauf des 18. Kalendermonats beantragt worden ist.

(2) 1Wenn der Standort der Solaranlage nicht zumindest teilweise mit den im Gebot

angegebenen Flurstücken übereinstimmt, verringert sich der anzulegende Wert nach

§38b ebenfalls um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. 2Werden einer Solaranlage Gebots-

mengen von mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, verringert sich jeweils der

Zuschlagswert der bezuschlagten Gebote, bei denen keine Übereinstimmung nach Satz 1

besteht, um 0,3 Cent pro Kilowattstunde.

(3) 1Wenn für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a

der Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen

der Bundesnetzagentur nach §85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, verringert

sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. 2Die Rechtsfolge nach

Satz 1 entfällt für die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderliche Nach-

weis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. 3Die Rechtsfolge nach Satz 1

entfällt außerdem für die Zeiträume, für die der erforderliche Nachweis nachträglich

erbracht wird. 4Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn für besondere

Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b und c der Nachweis über die

gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festlegungen der Bundesnetz-

agentur nach §85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird.

(4) Soweit Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i, deren Berück-

sichtigung im Zuschlagsverfahren nach §37c Absatz 1 von der Einhaltung einer Verord-

nung abhängt, die die jeweilige Landesregierung nach §37c Absatz 2 erlassen hat, die

Vorgaben dieser Verordnung nicht erfüllen, verringert sich der anzulegende Wert auf

null.

§54a (weggefallen)
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§55 Pönalen

(1) 1Bei Geboten für Windenergieanlagen an Land nach §36 und für Zusatzgebote

nach §36j müssen Bieter an den regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine

Pönale leisten,

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine

Windenergieanlage an Land nach §35a entwertet werden oder

2. wenn die Windenergieanlage an Land mehr als 30 Monate nach der öffentlichen

Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist.

2Wenn und soweit ein Zuschlag nach §35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe

der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit

30 Euro pro Kilowatt. 3Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich aus

der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots

1. abzüglich der innerhalb von 30 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 10 Euro pro

Kilowatt,

2. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro pro

Kilowatt oder

3. abzüglich der innerhalb von 34 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 30 Euro pro

Kilowatt.

(2) 1Bei Geboten für Solaranlagen des ersten Segments müssen Bieter an den regelver-

antwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten, soweit mehr als 5 Prozent

der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine Solaranlage nach §35a entwertet

werden. 2Die Höhe der Pönale nach Satz 1 berechnet sich aus der entwerteten Gebots-

menge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt. 3Die Pönale verringert sich für Bieter,

deren Sicherheit nach §37a Satz 2 verringert ist, auf 25 Euro pro Kilowatt.

(3) (weggefallen)
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(4) 1Bei Geboten für Biomasseanlagen, die keine bestehenden Biomasseanlagen nach

§39g sind, müssen Bieter an den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine

Pönale leisten,

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine

Biomasseanlage nach §35a entwertet werden oder

2. wenn eine Biomasseanlagemehr als 24Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe

des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist.

2Wenn und soweit ein Zuschlag nach §35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe

der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit

60 Euro pro Kilowatt. 3Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich aus

der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots

1. abzüglich der innerhalb von 24 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro pro

Kilowatt,

2. abzüglich der innerhalb von 28 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 Euro pro

Kilowatt oder

3. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 Euro pro

Kilowatt.

(4a) 1Bei Geboten für Biomethananlagen nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6

müssen Bieter an den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten,

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine

Biomasseanlage nach §35a entwertet werden oder

2. wenn eine Biomasseanlagemehr als 30Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe

des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist.

2Wenn und soweit ein Zuschlag nach §35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe der

Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit 60

Euro pro Kilowatt. 3Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich aus der

Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots
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1. abzüglich der innerhalb von 30 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro pro

Kilowatt,

2. abzüglich der innerhalb von 34 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 Euro pro

Kilowatt oder

3. abzüglich der innerhalb von 38 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe des

Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 Euro pro

Kilowatt.

(5) 1Bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach §39g müssen Bieter an den

verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten,

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine

Biomasseanlage nach §35a entwertet werden oder

2. soweit der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgut-

achters nach §39g Absatz 4 nicht bis zum Tag nach §39g Absatz 2 vorgelegt hat.

2Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots

1. multipliziert mit 20 Euro pro Kilowatt, soweit der Anlagenbetreiber dem Netzbe-

treiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach §39g Absatz 4 nicht bis zum

Tag nach §39g Absatz 2 vorgelegt hat,

2. multipliziert mit 40 Euro pro Kilowatt, soweit der Anlagenbetreiber dem Netzbe-

treiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach §39g Absatz 4 nicht spätes-

tens zwei Monate nach dem Tag nach §39g Absatz 2 vorgelegt hat, und

3. multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt, soweit

a) der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgutach-

ters nach §39g Absatz 4mehr als vier Monate nach dem Tag nach §39g Absatz 2

vorgelegt hat oder

b) die Gebotsmenge nach §35a entwertet wird.

(5a) Im Fall einer Zuschlagsverlängerung nach §36e Absatz 2 oder Absatz 3 oder nach

§39e Absatz 2 verlängern sich die Fristen der Absätze 1, 4, 4a und 5 um die Dauer der

Zuschlagsverlängerung.
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(6) 1Die Forderung nach den Absätzen 1 bis 5 muss durch Überweisung eines entspre-

chenden Geldbetrags auf ein Geldkonto des Übertragungsnetzbetreibers erfüllt werden.
2Dabei ist die Zuschlagsnummer des Gebots zu übermitteln, für das die Pönale geleistet

wird.

(7) Der regelverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber darf sich hinsichtlich der

Forderungen nach den Absätzen 1 bis 5 aus der jeweils für das Gebot hinterlegten

Sicherheit befriedigen, wenn der Bieter die Forderung nicht vor Ablauf des zweiten

Kalendermonats erfüllt hat, der auf die Entwertung der Gebotsmenge oder die Feststel-

lung der Pönale folgt.

(8) Die Bundesnetzagentur teilt dem Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich

folgende für die Inanspruchnahme der Pönalen erforderliche Angaben mit:

1. die nach §32 Absatz 2 registrierten Angaben des Gebots,

2. den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Zuschläge und Zuschlagswerte für das Gebot,

3. die Höhe der vom Bieter für das Gebot geleisteten Sicherheit,

4. die Rückgabe von Zuschlägen für das Gebot,

5. das Erlöschen des Zuschlags,

6. die Rücknahme und den Widerruf des Zuschlags und

7. die Rücknahme und denWiderruf einer Zahlungsberechtigung, sofern der Solaran-

lage Gebotsmengen zugeteilt worden sind und der im Gebot angegebene Standort

der Solaranlage in der jeweiligen Regelzone des Übertragungsnetzbetreibers liegt.

§55a Erstattung von Sicherheiten

(1) Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die hinterlegten Sicherheiten für ein

bestimmtes Gebot zurück, wenn der Bieter

1. dieses Gebot nach §30a Absatz 3 zurückgenommen hat,

2. für dieses Gebot keinen Zuschlag nach §32 erhalten hat oder

3. für dieses Gebot eine Pönale nach §55 geleistet hat.
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(2) 1Die Bundesnetzagentur erstattet die hinterlegten Sicherheiten für ein bestimmtes

Gebot auch, soweit der Netzbetreiber

1. für eine Solaranlage eine Bestätigung nach §38a Absatz 3 an die Bundesnetz-

agentur übermittelt hat oder

2. für eine Windenergieanlage an Land oder eine Biomasseanlage eine Bestätigung

nach §13 Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung übermittelt hat.

2Sind nicht mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots entwertet

worden, erstattet die Bundesnetzagentur die Sicherheit in voller Höhe.

§55b Rückforderung

1Zahlt ein Netzbetreiber einem Anlagenbetreiber mehr als in Teil 3 vorgeschrieben,

muss er den Mehrbetrag zurückfordern. 2Ist die Zahlung in Übereinstimmung mit dem

Ergebnis eines Verfahrens der Clearingstelle nach §81 Absatz 5 erfolgt und beruht die

Rückforderung auf der Anwendung einer nach der Zahlung in anderer Sache ergan-

genen höchstrichterlichen Entscheidung, ist der Anlagenbetreiber berechtigt, insoweit

die Einrede der Übereinstimmung der Berechnung der Zahlung mit einer Entscheidung

der Clearingstelle für Zahlungen zu erheben, die bis zum Tag der höchstrichterlichen

Entscheidung geleistet worden sind. 3Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf

des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1

erlischt insoweit. 4§27 Absatz 1 ist nicht anzuwenden.

Teil 4 Weitergabe und Vermarktung des Stroms aus
erneuerbaren Energien

Abschnitt 1 Bundesweiter Ausgleich

§56 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber

Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber

weitergeben:

1. den nach §19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom und

2. für den nach §19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom sowie für den gesamten

Strom, für den sie Zahlungen an die Anlagenbetreiber leisten, das Recht, diesen
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Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ zu kenn-

zeichnen.

§57 Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder gemeinsam den nach §19 Absatz 1

Nummer 2 vergüteten oder nach §13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilan-

ziell ausgeglichenen Strom diskriminierungsfrei, transparent und unter Beachtung der

Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Verordnung vermarkten.

§58 Weitere Bestimmungen

(1) Die Finanzierung der Ausgaben der Netzbetreiber nach diesem Gesetz bestimmt

sich nach dem Energiefinanzierungsgesetz.

(2) Die den Übertragungsnetzbetreibern nach §20 Nummer 2 eingeräumten oder

nach §56 Nummer 2 weitergeleiteten Rechte, den vergüteten Strom als „Strom aus

erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ zu kennzeichnen, erlöschen; die §§ 42

und 42a des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt.

§59 bis § 69 (weggefallen)
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Teil 5 Transparenz

Abschnitt 1 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten

§70 Grundsatz

1Anlagenbetreiber, Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und Netzbetreiber müssen

einander die für den bundesweiten Ausgleich nach §11 Absatz 1 Satz 2 und den §§56

bis 62 jeweils erforderlichen Daten, insbesondere die in den §§71 bis 74a17 genannten

Daten, unverzüglich zur Verfügung stellen. 2§62 ist entsprechend anzuwenden.

§71 Anlagenbetreiber

(1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber

1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die Endabrechnung des jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahres erforderlichen Daten, einschließlich der im Fall einer

kaufmännischen Abnahme nach §11 Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Daten, anla-

genscharf zur Verfügung stellen,

2. mitteilen, wenn und in welchem Umfang im vorangegangenen Kalenderjahr für

den in der Anlage erzeugten und durch ein Netz durchgeleiteten Strom

a) eine Stromsteuerbefreiung vorgelegen hat, und den Netzbetreiber über entspre-

chende Änderungen informieren,

b) Regionalnachweise ausgestellt worden sind, wenn der anzulegende Wert der

Anlage gesetzlich bestimmt ist, und

3. bei Biomasseanlagen die Art und Menge der Einsatzstoffe sowie Angaben zu

Wärmenutzungen und eingesetzten Technologien oder zu dem Anteil eingesetzter

Gülle in der für die Nachweisführung vorgeschriebenen Weise übermitteln.

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen bis zum 31. Dezember eines Jahres

zu Anlagenbetreibern, die im vorangegangenen Kalenderjahr kumulativ für Anlagen

Zahlungen nach §19 Absatz 1 oder § 50 in einem Umfang von insgesamt mehr als

100000 Euro erhalten haben, insbesondere die folgenden Angaben durch Einstellung

in die Transparenzdatenbank der Europäischen Kommission:

17vermutlich Redaktionsversehen: § 74a ist nach Artikel 2 Nr. 79 BGBl. I Nr. 28 (Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor) Nr. 79 weggefallen.

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

150

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

1. die Namen der Anlagenbetreiber,

2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossenschaftsre-

gister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer; wenn

keine Registernummer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, soweit vorhanden, die

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben,

3. die Summe der erhaltenen Zahlungen in Euro,

4. die Angabe, ob der Anlagenbetreiber ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung

2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Klein-

stunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom

20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein sonstiges Unternehmen

ist,

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene2, in der der Anlagenbetreiber seinen Sitz hat,

nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation

der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die

zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August

2014 (ABl. L 241 vom 13.8.2014, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden

Fassung und

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Anlagenbetreiber tätig ist, auf Ebene

der NACE-Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statisti-

schen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der

Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über

bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils

geltenden Fassung.

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln die Angaben zur Veröffentlichung nach

Absatz 2 aus den Endabrechnungen der Netzbetreiber unter Verwendung der veröffent-

lichten Daten des Registers.

(4) Anlagenbetreiber nach Absatz 2, deren Daten nach §15 Absatz 1 Satz 1 Nummer2

der Marktstammdatenregisterverordnung nicht veröffentlicht werden oder bei denen

die Angaben nach Absatz 2 im Register nicht vollständig sind, müssen die Angaben nach

Absatz 2 zum Zweck der Veröffentlichung sowie ihre Anschrift und ihre Nummer im
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Register bis zum 31. Juli des jeweiligen Folgejahres den Übertragungsnetzbetreibern

mitteilen.

(5) WennAnlagenbetreiber Anlagen in verschiedenen Regelzonen betreiben, teilen die

Übertragungsnetzbetreiber erforderlicheAngabenundDatennachdenAbsätzen 3und4

zumZweck der Veröffentlichung nachAbsatz 2 unverzüglich den anderenÜbertragungs-

netzbetreibern im Bundesgebiet mit.

(6) Wenn die Übertragungsnetzbetreiber ein abweichendes Verfahren zur Ermittlung

der Angaben nach Absatz 2 vorsehen und Formularvorlagen zu Form und Inhalt der

Mitteilung der Angaben nach den Absätzen 2 und 4 bereitstellen, müssen die Angaben

unter Verwendung dieser Formularvorlagen nach dem vorgegebenen Verfahren über-

mittelt werden.

(7) Anlagenbetreiber müssen den Übertragungsnetzbetreibern auf Verlangen geeig-

nete Nachweise zur Überprüfung der Angaben vorlegen.

§72 Netzbetreiber

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, müssen ihrem vorge-

lagerten Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Mitteilung nach §50 Nummer1

des Energiefinanzierungsgesetzes die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem sie

verfügbar sind, zusammengefasst übermitteln:

1. die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Mitteilungen nach §21c Absatz 1,

jeweils gesondert für die verschiedenen Veräußerungsformen nach §21b Absatz 1,

2. bei Wechseln in die Ausfallvergütung zusätzlich zu den Angaben nach Nummer 1

den Energieträger, aus dem der Strom in der jeweiligen Anlage erzeugt wird, die

installierte Leistung der Anlage sowie die Dauer, seit der die betreffende Anlage

diese Veräußerungsform nutzt, und

3. die sonstigen für die Weitergabe und die Vermarktung des Stroms aus erneuer-

baren Energien erforderlichen Angaben.

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen nach Absatz 1 sind insbe-

sondere erforderlich
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1. die Angabe der Spannungsebene, an die die Anlage angeschlossen ist,

2. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energiemengen von einem nachgela-

gerten Netz abgenommen hat, und

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energiemengen nach Nummer 2 an

Letztverbraucher, Netzbetreiber oder Elektrizitätsversorgungsunternehmen abge-

geben oder sie selbst verbraucht hat.

§73 Übertragungsnetzbetreiber

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen unbeschadet des § 77 Absatz 4 für Anlagen,

die unmittelbar oder mittelbar an ihr Netz angeschlossen sind, die Angaben nach §72

Absatz 1 auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

(2) 1Übertragungsnetzbetreiber müssen die Informationen über den unterschied-

lichen Umfang und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, für die sie Zahlungen

nach §19 Absatz 1 leisten oder Rückzahlungen nach §26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2

und §46 Absatz 1 erhalten, speichern. 2Bei der Speicherung sind die Saldierungen auf

Grund des § 12 Absatz 3 des Energiefinanzierungsgesetzes zugrunde zu legen.

(3) DieÜbertragungsnetzbetreibermüssenweiterhin die Daten für die Berechnung der

Marktprämie nachMaßgabe der Anlage 1Nummer 5 zu diesemGesetz in nicht personen-

bezogener Form veröffentlichen.

(4) DieÜbertragungsnetzbetreibermüssen für die vollständig automatisierte elektroni-

sche Übermittlung von Strommengen bundesweit einheitliche Verfahren zur Verfügung

stellen.

§74 Vorausschau des weiteren Ausbaus

(1) 1Die Übertragungsnetzbetreiber müssen bis zum 25. Oktober eines Kalenderjahres

eine Vorausschau für die Entwicklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in den

folgenden fünf Kalenderjahren erstellen und veröffentlichen. 2Diese Vorausschau muss

mindestens eine Prognose der Entwicklung

1. der installierten Leistung der Anlagen,

2. der Volllaststunden und
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3. der erzeugten Jahresarbeit

erhalten.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 müssen für die folgenden Energie-

träger getrennt veröffentlicht werden:

1. Wasserkraft,

2. Windenergie an Land,

3. Windenergie an See,

4. solare Strahlungsenergie, getrennt nach Solaranlagen des ersten Segements und

Solaranlagen des zweiten Segments,

5. Geothermie,

6. Energie aus Biomasse,

7. Deponiegas,

8. Klärgas und

9. Grubengas.

(3) 1Die Prognose nach Absatz 1 muss nach dem Stand von Wissenschaft und Technik

erstellt werden. 2Die Datengrundlagen und Annahmen, die in die Prognose eingeflossen

sind, müssen angegeben werden.

§75 (weggefallen)

§ 76 Informationen der Bundesnetzagentur

(1) 1Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Vorlage nach §59 Absatz 4

des Energiefinanzierungsgesetzes die Angaben, die sie nach §71 Absatz 1 erhalten,

einschließlich der zu ihrer Überprüfung erforderlichen Daten bis zum 15. September

eines Kalenderjahres der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. 2Auf

Verlangen der Bundesnetzagentur müssen in elektronischer Form vorlegen:

1. Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, die Angaben nach Satz 1

bis zum 31. Mai eines Kalenderjahres und

2. Anlagenbetreiber die Angaben nach §71 Absatz 1.
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(2) 1Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form und Inhalt bereitstellt,

müssen die Daten unter Verwendung dieser übermittelt werden. 2Die Daten nach

Absatz 1 werden dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von der

Bundesnetzagentur für statistische Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes und die

Berichterstattungen nach den §§98 und 99 zur Verfügung gestellt.

§77 Informationen der Öffentlichkeit

(1) 1Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Veröffentlichung nach §51

Absatz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihren Internetseiten veröffentlichen:

1. die Angaben nach den §§70 bis 73 einschließlich der Angaben zu den unmittelbar

an das Netz des Übertragungsnetzbetreibers angeschlossenen Anlagen unverzüg-

lich nach ihrer Übermittlung und

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach den §§70 bis 73 mitgeteilten

Daten unverzüglich nach dem 30. September eines Jahres.

2Der Standort von Anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt

ist nur mit der Postleitzahl und dem Gemeindeschlüssel anzugeben. Sie müssen die

Angaben und den Bericht zum Ablauf des Folgejahres vorhalten. 3§73 Absatz 1 bleibt

unberührt.

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die vermarkteten Strommengen nach §59

sowie die Angaben nach §72 Absatz 1 Nummer 2 nach Maßgabe der Erneuerbare-

Energien-Verordnung auf einer gemeinsamen Internetseite in nicht personenbezogener

Form veröffentlichen.

(3) Die Angaben und der Bericht müssen eine sachkundige dritte Person in die Lage

versetzen, ohne weitere Informationen die Zahlungen und die kaufmännisch abgenom-

menen Energiemengen vollständig nachvollziehen zu können.

(4) 1Angaben, die in dem Register im Internet veröffentlicht werden, müssen von den

Netzbetreibern nicht veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung nach Absatz 1

unter Angabe der eindeutigen Nummer des Registers erfolgt. 2Die verbleibenden anla-

genbezogenen Angabenmüssen in Verbindungmit der Nummer des Registers veröffent-

licht werden.
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(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Angaben dürfen zu kommerziellen

und nichtkommerziellen Zwecken verwendet werden.

Abschnitt 2 Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsverbot

§78 (weggefallen)

§ 79 Herkunftsnachweise

(1) Das Umweltbundesamt

1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Herkunftsnachweise für Strom aus erneu-

erbaren Energien aus, für den keine Zahlung nach §19 oder §50 in Anspruch

genommen wird,

2. überträgt auf Antrag Herkunftsnachweise und

3. entwertet Herkunftsnachweise.

(2) 1Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektronisch und nach

Maßgabe der Norm DIN-EN 1632518 und der Erneuerbare-Energien-Verordnung. 2Das

Umweltbundesamt ergreift geeignete Maßnahmen, um die Herkunftsnachweise vor

Missbrauch zu schützen.

(3) 1Für Strom aus erneuerbaren Energien, der außerhalb des Bundesgebiets erzeugt

worden ist, erkennt das Umweltbundesamt auf Antrag nach Maßgabe der Erneuerbare-

Energien-Verordnung ausländische Herkunftsnachweise an. 2Ausländische Herkunfts-

nachweise können nur anerkannt werden, wenn sie mindestens die Vorgaben des

Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 2009/28/EG erfüllen. 3In diesem Umfang

obliegt dem Umweltbundesamt auch der Verkehr mit den zuständigen Ministerien und

Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von Drittstaaten sowie

mit Organen der Europäischen Union. 4Strom, für den ein Herkunftsnachweis nach

Satz 1 anerkannt worden ist, gilt als Strom, der nach §21a auf sonstige Weise direkt

vermarktet wird.

(4) Das Umweltbundesamt betreibt eine elektronische Datenbank, in der die Ausstel-

lung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen registriert

werden (Herkunftsnachweisregister).
18Amtlicher Hinweis: Die DIN EN 16325:2016-01 ist bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, zu beziehen.
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(5) 1Herkunftsnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an Letztverbraucher

gelieferte Strommenge von einerMegawattstunde ausgestellt. 2Für jede erzeugte und an

Letztverbraucher gelieferte Megawattstunde Strom wird nicht mehr als ein Herkunfts-

nachweis ausgestellt.

(6) Das Umweltbundesamt kann von Personen, die das Herkunftsnachweisregister

nutzen, die Übermittlung insbesondere folgender Angaben an das Herkunftsnachweis-

register verlangen:

1. Angaben zur Person und Kontaktdaten,

2. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sofern vorhanden,

3. den Standort, den Typ, die installierte Leistung, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme

und, sofern vorhanden, den EEG-Anlagenschlüssel der Anlage,

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird,

5. die Angabe, ob, in welcher Art und in welchem Umfang

a) für die Anlage, in der der Strom erzeugt wurde, Investitionsbeihilfen geleistet

wurden,

b) der Anlagenbetreiber für die Strommenge eine Zahlung nach §19 oder § 50

beansprucht hat, und

6. die Nummer der Messeinrichtung oder der Messstelle am Netzverknüpfungspunkt

sowie die Bezeichnung und den Ort der Zählpunkte, über die der in der Anlage

erzeugte Strom bei der Einspeisung in das Netz zähltechnisch erfasst wird.

(7) Herkunftsnachweise sind keine Finanzinstrumente im Sinn des § 1 Absatz 11 des

Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes.

(8) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die nach Maßgabe einer

auf der Grundlage des § 92 erlassenen Rechtsverordnung ergehen, findet ein Vorver-

fahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt.
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§79a Regionalnachweise

(1) Das Umweltbundesamt

1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Regionalnachweise für nach §20 direkt

vermarkteten Strom aus erneuerbaren Energien aus,

2. überträgt auf Antrag Regionalnachweise und

3. entwertet Regionalnachweise.

(2) 1Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektronisch und nach

Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verordnung. 2Das Umweltbundesamt ergreift

geeignete Maßnahmen, um die Regionalnachweise vor Missbrauch zu schützen.

(3) Für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, die einen Zuschlag in einer

Ausschreibung nach §5 Absatz 2 Satz 2 erhalten haben, kann das Umweltbundesamt

Regionalnachweise nach Absatz 1 Nummer 1 ausstellen, sofern der Strom an einen Letzt-

verbraucher im Bundesgebiet geliefert wird.

(4) 1Das Umweltbundesamt richtet eine elektronische Datenbank ein, in der die

Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen registriert werden

(Regionalnachweisregister). 2Das Umweltbundesamt darf das Regionalnachweisregister

gemeinsam mit dem Herkunftsnachweisregister in einer elektronischen Datenbank

betreiben.

(5) 1Regionalnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an Letztverbraucher

gelieferte Strommenge von einer Kilowattstunde ausgestellt. 2Für jede erzeugte und

an Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde Strom wird nicht mehr als ein Regio-

nalnachweis ausgestellt. 3Regionalnachweise dürfen nur entlang der vertraglichen

Lieferkette des Stroms, für den sie ausgestellt worden sind, übertragen werden.

(6) 1Das Umweltbundesamt entwertet auf Antrag einen Regionalnachweis, wenn er

für Strom aus einer Anlage ausgestellt worden ist, die sich in der Region des belieferten

Letztverbrauchers befindet. 2Die Region des belieferten Letztverbrauchers umfasst alle

Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um

das Postleitzahlengebiet befinden, in dem der Letztverbraucher den Strom verbraucht.
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3Das Umweltbundesamt bestimmt und veröffentlicht für jedes Postleitzahlengebiet,

in dem Strom verbraucht wird, welche weiteren Postleitzahlengebiete zu der Region

gehören. 4Dabei soll das Umweltbundesamt abweichend von Satz 2 auch auf die

gesamte Gemeinde, in der der Letztverbraucher den Strom verbraucht, abstellen, wenn

die Gemeinde mehrere Postleitzahlengebiete umfasst.

(7) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen meldet für jede Region, für die es Regio-

nalnachweise nutzen will, an das Umweltbundesamt:

1. die Strommenge, die das Elektrizitätsversorgungsunternehmen an seine Letztver-

braucher in dieser Region geliefert hat und nach §42 des Energiewirtschaftsge-

setzes in der Stromkennzeichnung als „Erneuerbare Energien, gefördert nach dem

EEG“ ausweisen muss, und

2. die Regionalnachweise, die es für diese Region entwerten lassen will.

(8) 1In dem Umfang, in dem ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen Regionalnach-

weise nach Absatz 7 Nummer 2 entwerten lässt, darf es in der Stromkennzeichnung

nach §42 des Energiewirtschaftsgesetzes gegenüber Letztverbrauchern ausweisen, zu

welchen Anteilen der Strom, den das Unternehmen nach §42 des Energiewirtschafts-

gesetzes als „Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG“ kennzeichnen muss, in

regionalem Zusammenhang zum Stromverbrauch erzeugt worden ist. 2Wenn ein Elek-

trizitätsversorgungsunternehmen mehr Regionalnachweise entwerten lässt, als es der

Strommenge aus „Erneuerbaren Energien, gefördert nach demEEG“ entspricht, die es an

Letztverbraucher in der betreffenden Region geliefert hat, kann es die darüber hinaus-

gehenden Regionalnachweise nicht zur Stromkennzeichnung nutzen.

(9) 1§79 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden. 2In Ergänzung zu Satz 1 kann

1. das Umweltbundesamt von Personen, die das Regionalnachweisregister nutzen,

Auskunft verlangen über die vertragliche Lieferkette für Strom, für den Regional-

nachweise ausgestellt werden sollen, insbesondere über die an der Lieferkette

beteiligten Personen und die betreffende Strommenge,

2. der Netzbetreiber vomUmweltbundesamt Auskunft verlangen, ob und inwelchem

Umfang einem Anlagenbetreiber Regionalnachweise ausgestellt worden sind.

(10) §79 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.
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(11) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die nach Maßgabe einer

auf der Grundlage des § 92 erlassenen Rechtsverordnung ergehen, findet ein Vorver-

fahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt.

§80 Doppelvermarktungsverbot

(1) 1Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie in ein Gasnetz einge-

speistes Deponie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse dürfen nicht mehrfach verkauft,

anderweitig überlassen oder entgegen §56 an eine dritte Person veräußert werden.
2Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas darf insbesondere nicht in

mehreren Veräußerungsformen nach §21b Absatz 1 oder mehrfach in derselben Form

nach §21b Absatz 1 veräußert werden. 3Solange Anlagenbetreiber Strom aus ihrer

Anlage in einer Veräußerungsform nach §21b Absatz 1 veräußern, bestehen keine

Ansprüche aus einer anderen Veräußerungsform nach §21b Absatz 1. 4Die Vermark-

tung als Regelenergie ist im Rahmen der Direktvermarktung nicht als mehrfacher

Verkauf oder anderweitige Überlassung von Strom anzusehen.

(2) 1Anlagenbetreiber, die eine Zahlung nach §19 oder §50 für Strom aus erneuer-

baren Energien oder aus Grubengas erhalten, dürfen Herkunftsnachweise oder sonstige

Nachweise, die die Herkunft des Stroms belegen, für diesen Strom nicht weitergeben.
2Gibt ein Anlagenbetreiber einen Herkunftsnachweis oder sonstigen Nachweis, der die

Herkunft des Stroms belegt, für Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas

weiter, darf für diesen Strom keine Zahlung nach §19 oder § 50 in Anspruch genommen

werden. 3Die Sätze 1 und 2 sind nicht auf Regionalnachweise nach §79a anzuwenden.

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumsetzung nach dem Projekt-

Mechanismen-Gesetz für die Emissionsminderungen der Anlage Emissionsreduktions-

einheiten erzeugt werden können, darf für den Strom aus der betreffenden Anlage der

Anspruch nach §19 nicht geltend gemacht werden.

§80a Kumulierung

1Investitionszuschüsse durch den Bund, das Land oder ein Kreditinstitut, an dem der

Bund oder das Land beteiligt sind, dürfen neben einer Zahlung nach diesem Gesetz

nur gewährt werden, soweit die kumulierten Zahlungen zuzüglich der Erlöse aus der

Veräußerung der in der Anlage erzeugten Energie die Erzeugungskosten dieser Energie
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nicht überschreiten. 2Die Inanspruchnahme der unentgeltlichen Abnahme steht einer

Zahlung im Sinne des Satzes 1 nicht gleich.

Teil 6 Rechtsschutz und behördliches Verfahren

§81 Clearingstelle

(1) 1Zur Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten wird eine Clearingstelle einge-

richtet. 2Der Betrieb erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Klimaschutz durch eine juristische Person des Privatrechts.

(2) 1Die Clearingstelle und die Behörden, die für Aufgaben nach diesem Gesetz

zuständig sind, wirken im Interesse einer einheitlichen Anwendung dieses Gesetzes

und einer schnellen Herstellung von Rechtssicherheit konstruktiv zusammen. 2Eine

Zusammenarbeit erfolgt nicht, soweit diese mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach

diesem Paragrafen unvereinbar ist.

(3) 1Die Clearingstelle kann Streitigkeiten vermeiden oder beilegen

1. zur Anwendung der §§3, 6 bis 55b, 70, 71, 80, 100, der Anlage 1 bis 3 und der hierzu

auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen,

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in Nummer 1 genannten Bestim-

mungen in früheren Fassungen dieses Gesetzes entsprechen,

3. zur Anwendung der §§ 61 bis 61l des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes in der am

31. Dezember 2022 geltenden Fassung, soweit Anlagen betroffen sind, und

4. zur Messung des für den Betrieb einer Anlage gelieferten oder verbrauchten oder

von einer Anlage erzeugten Stroms, auch bei Fragen und Streitigkeiten nach dem

Messstellenbetriebsgesetz, soweit nicht die Zuständigkeit des Bundesamts für

Sicherheit in der Informationstechnik oder der Bundesnetzagentur gegeben ist.

(4) 1Die Clearingstelle kann zur Vermeidung oder Beilegung von Streitigkeiten nach

Absatz 3 zwischen Verfahrensparteien

1. schiedsgerichtliche Verfahren unter den Voraussetzungen des Zehnten Buches der

Zivilprozessordnung durchführen,
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2. sonstige Verfahren zwischen den Verfahrensparteien auf ihren gemeinsamen

Antrag durchführen; § 204 Absatz 1 Nummer 11 des Bürgerlichen Gesetzbuches

ist entsprechend anzuwenden, oder

3. Stellungnahmen für ordentliche Gerichte, bei denen diese Streitigkeiten rechts-

hängig sind, auf deren Ersuchen abgeben.

2Soweit eine Streitigkeit auch andere als die in Absatz 3 genannten Regelungen betrifft,

kann die Clearingstelle auf Antrag der Verfahrensparteien die Streitigkeit umfassend

vermeiden oder beilegen, wenn vorrangig eine Streitigkeit nach Absatz 3 zu vermeiden

oder beizulegen ist; insbesondere kann die Clearingstelle Streitigkeiten über Zahlungs-

ansprüche zwischen den Verfahrensparteien umfassend beilegen. 3Verfahrensparteien

können Anlagenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Direktvermarktungsunter-

nehmer, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sein. 4Ihr Recht, die ordentlichen

Gerichte anzurufen, bleibt vorbehaltlich der Regelungen des Zehnten Buches der

Zivilprozessordnung unberührt.

(5) 1Die Clearingstelle kann zur Vermeidung von Streitigkeiten nach Absatz 3

Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 4 Verfahren zur Klärung von Fragen über

den Einzelfall hinaus durchführen, wenn dies erforderlich ist, um eine Vielzahl von

einzelnen Verfahren nach Absatz 4 zu vermeiden, und ein öffentliches Interesse an der

Klärung dieser Fragen besteht. 2Verbände, deren satzungsgemäßer Aufgabenbereich

von den Fragen betroffen ist, sind zu beteiligen.

(6) Die Clearingstelle muss bei Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 berücksichtigen:

1. die Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und zum Schutz von

Geschäftsgeheimnissen,

2. die höchstrichterliche Rechtsprechung und

3. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur.

(7) 1Die Clearingstelle muss die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt

durchführen. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften,

die die Clearingstelle verabschiedet. 3Die Verfahrensvorschriften müssen Regelungen

enthalten, die es der Clearingstelle ermöglichen,
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1. als Schiedsgericht ein Schiedsverfahren nach Maßgabe des Zehnten Buches der

Zivilprozessordnung und unter Berücksichtigung dieses Paragrafen durchzu-

führen und

2. die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt durchzuführen; hierbei

kann vorgesehen werden, dass die Clearingstelle Fristen setzt und Verfahren bei

nicht ausreichender Mitwirkung der Verfahrensparteien einstellt.

4Die Verfahrensvorschriften können Regelungen zur Zusammenarbeit mit den

Behörden nach Absatz 2 enthalten. 5Erlass und Änderungen der Verfahrensvorschriften

bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Klimaschutz. 6Die Durchführung der Verfahren steht jeweils unter dem Vorbehalt der

vorherigen Zustimmung der Verfahrensparteien zu den Verfahrensvorschriften.

(8) 1Die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Paragrafen ist keine Rechtsdienst-

leistung im Sinne des § 2 Absatz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes. 2Eine Haftung der

Betreiberin der Clearingstelle für Vermögensschäden, die aus der Wahrnehmung der

Aufgaben entstehen, wird ausgeschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz.

(9) Die Clearingstellemuss jährlich einen Tätigkeitsbericht über dieWahrnehmung der

Aufgaben nach diesem Paragrafen auf ihrer Internetseite in nicht personenbezogener

Form veröffentlichen.

(10) 1Die Clearingstelle kann nach Maßgabe ihrer Verfahrensvorschriften Entgelte

zur Deckung des Aufwands für Handlungen nach Absatz 4 von den Verfahrenspar-

teien erheben. 2Verfahren nach Absatz 5 sind unentgeltlich durchzuführen. 3Für

sonstige Handlungen, die im Zusammenhang mit der Vermeidung oder Beilegung von

Streitigkeiten, kann die Clearingstelle zur Deckung des Aufwands Entgelte erheben.

§82 Verbraucherschutz

Die §§8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlauterenWettbewerb gelten für Verstöße gegen

die §§ 19 bis 55a entsprechend.

§83 Einstweiliger Rechtsschutz

(1) Auf Antrag des Anlagenbetreibers kann das für die Hauptsache zuständige Gericht

bereits vor Errichtung der Anlage unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles
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durch einstweilige Verfügung regeln, dass der Schuldner der in den §§8, 11, 12, 19 und50

bezeichneten Ansprüche Auskunft erteilen, die Anlage vorläufig anschließen, sein Netz

unverzüglich optimieren, verstärken oder ausbauen, den Strom abnehmen und einen

als billig und gerecht zu erachtenden Betrag als Abschlagszahlung auf den Anspruch

nach §19 Absatz 1 oder §50 leisten muss.

(2) Die einstweilige Verfügung kann erlassenwerden, auchwenn die in den §§935 und

940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht vorliegen.

§83a Rechtsschutz bei Ausschreibungen

(1) 1Gerichtliche Rechtsbehelfe, die sich unmittelbar gegen eine Ausschreibung oder

unmittelbar gegen einen erteilten Zuschlag richten, sind nur mit dem Ziel zulässig, die

Bundesnetzagentur zur Erteilung eines Zuschlags zu verpflichten. 2Rechtsbehelfe nach

Satz 1 sind begründet, soweit der Beschwerdeführer im Zuschlagsverfahren nach §32

ohne den Rechtsverstoß einen Zuschlag erhalten hätte. 3Die Bundesnetzagentur erteilt

bei einem Rechtsbehelf nach Satz 1 über das nach diesem Gesetz bestimmte Ausschrei-

bungsvolumen hinaus einen entsprechenden Zuschlag, soweit das Begehren des Rechts-

behelfsführers Erfolg hat und sobald die gerichtliche Entscheidung formell rechtskräftig

ist. 4Im Übrigen bleibt der gerichtliche Rechtsschutz unberührt.

(2) 1Die Erteilung eines Zuschlags oder die Ausstellung einer Zahlungsberechtigung

haben unabhängig von einem Rechtsschutzverfahren Dritter nach Absatz 1 Bestand.
2Die Anfechtung eines Zuschlags oder einer Zahlungsberechtigung durch Dritte ist nicht

zulässig.

§84 Nutzung von Seewasserstraßen

Solange Anlagenbetreiber eine Zahlung nach §19 erhalten, können sie die deutsche

ausschließliche Wirtschaftszone oder das Küstenmeer unentgeltlich für den Betrieb der

Anlagen nutzen.

§84a weggefallen
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§85 Aufgaben der Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr durch Rechts-

verordnung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, die Aufgaben,

1. die Ausschreibungen nach den §§28 bis 39q durchzuführen,

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichtenmit Blick auf Zahlungen an Anlagen

erfüllt werden,

3. zu überwachen, dass

a) die Netzbetreiber Anlagen nach §8 an ihr Netz anschließen,

b) die Übertragungsnetzbetreiber den nach §19 Absatz 1 vergüteten oder den

nach §13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgeglichenen

Strom nach §57 vermarkten und die Vorgaben der Erneuerbare-Energien-

Verordnung einhalten,

c) nur die Zahlungen nach den §§19 bis 55b geleistet werden,

d) Zahlungen nach den §§52, 55 und 55b einschließlich etwaiger Verzugszinsen

ordnungsgemäß ermittelt, erhoben und vereinnahmt werden und

e) die Angaben nach den §§70 bis 73 und 76 übermittelt und nach den §§74 und 77

veröffentlicht werden.

(2) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des Ziels nach §1 Festle-

gungen nach §29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen

1. zu den technischen Einrichtungen nach §9 Absatz 1 bis 2, insbesondere zu den

Datenformaten,

2. zur Nachweisführung nach §10b Absatz 5,

3. zur Abwicklung von Zuordnungen und Wechseln nach den §§21b und 21c, insbe-

sondere zu Verfahren, Fristen und Datenformaten,

4. abweichend von §30 zu Anforderungen an die Gebote und die Bieter, um die Ernst-

haftigkeit und Verbindlichkeit der Gebote zu gewährleisten,

5. zur standardisierten und massengeschäftstauglichen Abwicklung der Direktver-

marktung,
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6. zu Nachweisen, die der Bieter erbringen muss, um zu belegen, dass die Fläche, auf

der die Freiflächenanlage nach §37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h geplant und

nach §38a Absatz 1 Nummer 3 errichtet worden ist, tatsächlich zum Zeitpunkt des

Beschlusses über die Aufstellung oderÄnderung des Bebauungsplans als Ackerland

genutzt worden ist,

6a. zu den Nachweisen zur Erfüllung der Anforderung nach §37 Absatz 1a und §48

Absatz 6, wobei sie hinsichtlich der Art der geeigneten Nachweise und der Häufig-

keit der Nachweisführung von §38a Absatz 3 Satz 4 und §48 Absatz 6 abweichende

Vorgaben bestimmen kann,

7. zusätzlich zu denAusschlussgründennach §33Absatz 2 einenAusschlussgrund für

Gebote auf Standorten vorzusehen, soweit ein Gebot für diesen Standort in einer

vorangegangenen Ausschreibung einen Zuschlag erhalten hat und der Zuschlag

erloschen ist,

8. zu Angaben, die zusätzlich mit dem Antrag des Bieters auf Ausstellung der

Zahlungsberechtigung der Bundesnetzagentur übermittelt werden müssen,

9. zu Anforderungen an Nachweise, die der Netzbetreiber nach §30, § 36, § 37, § 38,

§ 38a, § 38c, § 39, § 39g, § 39k oder §39m vom Anlagenbetreiber zum Nachweis des

Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen verlangen muss,

10. abweichend von §3 Nummer 51 zur Ermittlung des Zuschlagswerts, insbesondere

zu einer Umstellung auf ein Einheitspreisverfahren,

11. abweichend von §37 die Sicherheit und Pönale auf bis 100 Euro pro Kilowatt der

Gebotsmenge zu erhöhen,

12. zur Anwendbarkeit von §51 Absatz 1 auf Anlagen mit einer installierten Leistung

von weniger als 2 Kilowatt, wenn die technische Ausstattung dieser Anlagen und

die Abrechnungsprozesse der Netzbetreiber hinreichend massengeschäftstauglich

und digitalisiert sind, um eine Anwendbarkeit des § 51 Absatz 1 bei diesen Anlagen

mit angemessenem Aufwand abzubilden,

13. um abweichend von §51a Absatz 2 Satz 1 den Faktor zur Ermittlung der Volllast-

viertelstunden anzupassen,

14. zur Berücksichtigung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, der selbst

verbraucht wird, bei den Veröffentlichungspflichten nach §73 und bei der

Berechnung des Marktwerts von Strom aus solarer Strahlungsenergie nach Anlage
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1 Nummer 3.3.4 und 4.3.4 zu diesem Gesetz, jeweils insbesondere zu Berechnung

oder Abschätzung der Strommengen,

15. abweichend von §39l zur Ermittlung eines entsprechend §39l Absatz 3 degressiv

auszugestaltenden anzulegenden Werts für Biomethananlagen nach §39j, soweit

in ihnen Biogas eingesetzt wird, das in dem jeweiligen Kalenderjahr durch anae-

robe Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem Anteil

von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 200201,

200301 und 200302 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bioabfallver-

ordnung gewonnen worden ist, für den aus diesen Bioabfällen erzeugten Strom,

einschließlich der entsprechenden Nachweisanforderungen und

16. abweichend von einer Rechtsverordnung nach §91 Nummer 1 Buchstabe c zur

Preissetzung von preislimitierten Geboten, soweit sich Anhaltspunkte dafür

ergeben haben, dass die Preissetzung anderer Marktteilnehmer zu deutlich

niedrigeren oder höheren Preisen abgeschlossen wird als zu der in einer Rechts-

verordnung nach §91 Nummer 1 Buchstabe c geregelten Preissetzung durch den

Übertragungsnetzbetreiber.

(3) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz

und den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen sind die Bestim-

mungendes Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzesmit Ausnahmedes § 69Absatz 1 Satz 2

und Absatz 10, des § 74 Satz 1 und 2, der §§ 91 und §95 bis § 101 sowie des Abschnitts 6

entsprechend anzuwenden. 2Die Befugnisse nach Satz 1 gelten gegenüber Personen, die

keine Unternehmen sind, entsprechend.

§85a Festlegung zu den Höchstwerten bei Ausschreibungen

(1) 1Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach §29 des Energiewirtschafts-

gesetzes die Höchstwerte nach §36b, § 37b oder § 38e, § 39b, § 39l dieses Gesetzes oder

§ 10 der Innovationsausschreibungsverordnung für die Ausschreibungen mit einem

Gebotstermin in den jeweils darauffolgenden zwölf Kalendermonaten neu bestimmen,

wenn sich bei den letzten drei vor Einleitung des Festlegungsverfahrens durchge-

führten Ausschreibungen gemeinsam oder jeweils für sich betrachtet Anhaltspunkte

dafür ergeben haben, dass der Höchstwert unter Berücksichtigung des § 1 zu hoch oder

zu niedrig ist. 2Dabei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 15Prozent von dem

zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert abweichen.19

19Die Regelung § 85a Absatz 1 Satz 2 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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(2) 1Ein Höchstwert soll nach Absatz 1 gesenkt werden, wenn die durchschnittli-

chen Erzeugungskosten deutlich unter dem Höchstwert liegen. 2Ein Höchstwert soll

nach Absatz 1 erhöht werden, wenn in den letzten drei Ausschreibungen mit den

zulässigen Geboten das Ausschreibungsvolumen nicht gedeckt werden konnte und die

durchschnittlichen Erzeugungskosten über dem Höchstwert liegen.

(2a) 1Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach §29 des Energiewirtschafts-

gesetzes den Höchstwert nach §36b dieses Gesetzes für Ausschreibungen mit einem

Gebotstermin im jeweils darauffolgenden Kalenderjahr neu bestimmen, wenn die

Preise für Rohstoffe, die bei der Errichtung vonWindenergieanlagen an Land eingesetzt

werden, im Vorjahr insgesamt um mehr als 15 Prozent gestiegen sind. 2Dabei darf der

neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Prozent von dem zum Zeitpunkt der Neufest-

legung geltenden Höchstwert abweichen. 3Eine weitere Erhöhung des Höchstwerts in

diesem Kalenderjahr nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht zulässig.

(3) 1Die Bundesnetzagentur soll vor ihrer Entscheidung nach Absatz 1 oder 2a von

einer Einholung von Stellungnahmen nach §67 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes

absehen; eine mündliche Verhandlung findet nicht statt. 2Die Bundesnetzagentur macht

Entscheidungen nach Absatz 1 oder 2a unter Angabe der tragenden Gründe in ihrem

Amtsblatt und auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt.

§85b Auskunftsrecht und Datenübermittlung

(1) Die Bundesnetzagentur ist bei Vorliegen von Anhaltspunkten für Falschangaben

eines Bieters in einem Ausschreibungsverfahren und zum Zweck von Stichprobenkon-

trollen der Richtigkeit der Angaben von Bietern in einem Ausschreibungsverfahren

berechtigt, von den für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

zuständigen Behörden unter den im Gebot angegebenen Aktenzeichen Auskünfte

darüber zu verlangen,

1. ob und zu welchem Zeitpunkt unter dem Aktenzeichen eine Genehmigung erteilt

worden ist und wer Genehmigungsinhaber ist,

2. aufwelchen Standort, welche Anlagenzahl undwelche installierte Leistung sich die

Genehmigung bezieht,
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3. welche Fristennach §18Absatz 1Nummer 1des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

für den Beginn von Errichtung oder Betrieb der Anlagen gesetzt und ob diese nach-

träglich verlängert worden sind,

4. ob die Genehmigung ganz oder teilweise bestandskräftig geworden ist oder ob

gegen diese oder Teile dieser Genehmigung Rechtsbehelfe Dritter anhängig sind,

5. ob und inwieweit hinsichtlich der jeweiligen Genehmigung durch die zuständige

Behörde oder die zuständigen Gerichte die sofortige Vollziehung angeordnet

worden ist und ob und inwieweit die zuständigen Gerichte eine Anordnung der

sofortigen Vollziehung bestätigt oder aufgehoben haben und

6. wann die Genehmigung ausläuft und die Anlage zurückgebaut werden muss.

(2) 1Die für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zuständigen

Behörden sind zur Erteilung der Auskünfte im Sinn des Absatzes 1 verpflichtet. 2Die

nach §28 des Umweltauditgesetzes mit den Aufgaben der Zulassungsstelle für Umwelt-

gutachter beliehene Stelle darf dem Netzbetreiber, dem Anlagenbetreiber und der

Bundesnetzagentur Informationen über Zulassungs- oder Aufsichtsmaßnahmen, die sie

gegenüber einemUmweltgutachter ergriffen hat und die sich auf die Eignung erstatteter

Gutachten, Bestätigungen oder Bescheinigungen nach diesemGesetz auswirken können,

übermitteln.

§85c Festlegung zu den besonderen Solaranlagen

(1) 1Die Bundesnetzagentur bestimmt durch Festlegung nach §29 des Energiewirt-

schaftsgesetzes die Anforderungen, die an die besonderen Solaranlagen nach §37

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis e und §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a

bis e zu stellen sind. 2Eine Festlegung nach Satz 1 kann zum 1. Oktober eines Jahres mit

Wirkung zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres erlassen werden. 3Bei der Fest-

legung der Anforderungen für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3

Buchstabe e und §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe e kann die zusätzliche

landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (Paludikultur) geregelt werden. 4Die Bundes-

netzagentur trifft zudem Festlegungen nach §29 des Energiewirtschaftsgesetzes zu den

Anforderungen für den fortlaufenden Nachweis des gleichzeitigen landwirtschaftlichen

Nutzpflanzenanbaus nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und §48 Absatz 1

Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a sowie für den fortlaufenden Nachweis der gleichzeitigen

landwirtschaftlichen Nutzung nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b, c und, soweit
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hierzu eine Regelung nach Satz 3 getroffen wurde, nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-

stabe e sowie nach §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b, c und, soweit hierzu

eine Regelung nach Satz 3 getroffen wurde, nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e.

(2) Für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a, b und d

und §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a, b und d ist die Festlegung der Bundes-

netzagentur vom 1. Oktober 2021 auf Grund des § 15 der Innovationsausschreibungs-

verordnung in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung als Festlegung im Sinn des

Absatzes 1 anzuwenden, bis eine abweichende Festlegung nachAbsatz 1 zu diesen beson-

deren Solaranlagen ergeht.

(3) Für besondere Solaranlagen nach §37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c und e

und §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c und e legt die Bundesnetzagentur zum

1. Juli 2023 erstmalig die Anforderungen mit sofortiger Wirkung fest.

§85d Festlegung zu flexibler Speichernutzung

1Die Bundesnetzagentur kannunter Beachtung der Schutzprofile und Technischen Richt-

linien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach dem Messstel-

lenbetriebsgesetz und im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Festlegungen nach §29

Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen

1. zu den näheren Anforderungen an die Bestimmung und den Nachweis der

Strommengen, auf die sich die Ansprüche nach §19 Absatz 3b und 3c beziehen,

einschließlich einer sicheren, automatisierten und massengeschäftstauglichen

Erhebung, Ermittlung, Zuordnung, Abgrenzung, Verarbeitung und Übermitt-

lung der erforderlichen Werte, wobei hinsichtlich erforderlicher Messwerte die

geltenden mess- und eichrechtlichen Anforderungen zu beachten sind, und

2. zu den näheren Bedingungen für ein erstmaliges Geltendmachen oder einen

Wechsel in die Optionen nach §19 Absatz 3b und 3c, einschließlich der Bestim-

mung der maßgeblichen Strommenge für den Anspruch nach §19 Absatz 3c bei

einer unterjährigen Inanspruchnahme.

2Festlegungen nach Satz 1 trifft die Bundesnetzagentur erstmals bis zum Ablauf des

30. Juni 2026.
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§86 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen §80 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas verkauft, überlässt oder veräußert,

1a. die Stromsteuerbefreiung entgegen §71 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht bis

zumEnde eines Kalenderjahres für das vorangegangene Kalenderjahrmitteilt oder

eine falsche Mitteilung abgibt.

2. (weggefallen)

3. einer vollziehbaren Anordnung nach §85 Absatz 3 in Verbindungmit § 65 Absatz 1

oder Absatz 2 oder §69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 des Energiewirtschafts-

gesetzes zuwiderhandelt oder

4. einer Rechtsverordnung

a) nach §90 Nummer 3,

b) nach §92 Nummer 1,

c) nach §92 Nummer 3 oder Nummer 4

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung

zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand

auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a

und cmit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällenmit einer

Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten ist

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1a oder Nummer 3,

2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in den Fällen des Absatzes 1

Nummer 4 Buchstabe a und

3. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe b oder

Buchstabe c.
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§87 (Benachrichtigung und Beteiligung der Bundesnetzagentur bei bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten)

(1) 1Der Bundesgerichtshof muss die Bundesnetzagentur über alle bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, unterrichten. 2Er muss der

Bundesnetzagentur auf Verlangen Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen,

Verfügungen und Entscheidungen übersenden.

(2) 1Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesnetzagentur kann, wenn er oder sie

es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, aus den Mitglie-

dern der Regulierungsbehörde eine Vertretung bestellen, die befugt ist, dem Bundesge-

richtshof schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweismittel hinzu-

weisen, den Terminen beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an

Parteien, Zeugen und Sachverständige zu richten. 2Schriftliche Erklärungen der vertre-

tenden Personen sind den Parteien von dem Bundesgerichtshof mitzuteilen.

Teil 7 Verordnungsermächtigungen, Berichte,
Übergangsbestimmungen

Abschnitt 1 Verordnungsermächtigungen

§88 Verordnungsermächtigung zu Ausschreibungen für Biomasse

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des

Bundesrates abweichend von den §§3, 22, 24, 25, 28c bis 30, 39 bis 39n, 44b, 44c, 50, 50a,

52 und 55 für Biomasseanlagen Regelungen vorzusehen

1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen und dem

Ausschluss einzelner Teilsegmente von der Ausschreibung, wobei insbesondere

unterschieden werden kann

aa) nach dem Inbetriebnahmedatum der Anlagen oder

bb) zwischen fester und gasförmiger Biomasse,

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen,

c) zu der Festlegung von Höchstwerten für den Anspruch nach §19 Absatz 1 oder

§ 50,
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d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen,

2. zu weiteren Voraussetzungen, insbesondere

a) die Bemessungsleistung oder die installierte Leistung der Anlage zu begrenzen

und eine Verringerung oder einen Wegfall der finanziellen Förderung vorzu-

sehen, wenn die Grenze überschritten wird,

b) die Zusammenfassung von Anlagen abweichend von §24 Absatz 1 zu regeln,

c) Anforderungen und Zahlungsansprüche festzulegen oder auszuschließen, die

auch abweichend von den §§39i, 44b und 50a der Flexibilisierung der Anlagen

dienen,

d) zu regeln, ob und inwelchemUmfangder erzeugte StromvomAnlagenbetreiber

selbst verbraucht werden darf und ob und in welchem Umfang selbst erzeugter

Stromund verbrauchter Strombei der Ermittlung der Bemessungsleistung ange-

rechnet werden kann,

e) abweichende Regelungen zu treffen zu

aa) dem Anlagenbegriff nach §3 Nummer 1,

bb) dem Inbetriebnahmebegriff nach §3 Nummer 30 und

cc) Beginn und Dauer des Anspruchs nach §19 Absatz 1,

f) den Übergangszeitraum nach der Zuschlagserteilung nach §39g Absatz 2 zu

bestimmen,

3. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen,

b) Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte zu

stellen,

c) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten zu stellen,

die von allen Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlags-

erteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage

sicherzustellen, und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder voll-

ständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten,

d) festzulegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung der Anfor-

derungen nach den Buchstaben a bis c nachweisen müssen,

4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung im Rahmen einer

Ausschreibung und zu den Kriterien für die Zuschlagserteilung,
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5. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbesondere

wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommenworden ist oder nicht

in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,

a) eine Untergrenze für die Bemessungsleistung festzulegen,

b) eine Verringerung oder einen Wegfall der finanziellen Förderung vorzusehen,

wenn die Untergrenze nach Buchstabe a unterschritten wird,

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und deren Höhe und die Voraus-

setzungen für die Zahlungspflicht zu regeln,

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen zu

regeln und

e) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Ausschreibungen vergebenen

Zuschläge nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern und

danach erneut zu vergeben, oder die Dauer oder Höhe des Anspruchs nach §19

Absatz 1 nach Ablauf einer bestimmten Frist zu ändern,

6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen der Bekanntmachung

von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen

Mitteilungen an die Netzbetreiber,

7. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegenüber anderen Behörden, soweit

dies für die Ausschreibungen erforderlich ist,

8. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu übermittelnden Informationen,

9. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks und

Ziels nach §1 Festlegungen nach §29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu

den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der Ausgestaltung der Regelungen

nach den Nummern 1 bis 8.

§88a Verordnungsermächtigung zu grenzüberschreitenden Ausschreibungen

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt, unter den in §5 genannten Voraussetzungen

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu Ausschrei-

bungen zu treffen, die Anlagen im Bundesgebiet und in einem oder mehreren anderen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union offenstehen, insbesondere

1. zu regeln, dass ein Anspruch auf Zahlung nach diesem Gesetz auch für Anlagen

besteht, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet

worden sind, wenn
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a) der Anlagenbetreiber über einen Zuschlag oder eine Zahlungsberechtigung

verfügt, die im Rahmen einer Ausschreibung durch Zuschlag erteilt worden ist,

und

b) die weiteren Voraussetzungen für den Zahlungsanspruch nach diesem Gesetz

erfüllt sind, soweit auf der Grundlage der folgenden Nummern keine abwei-

chenden Regelungen in der Rechtsverordnung getroffen worden sind,

2. abweichend von den §§23 bis 55a Regelungen zu Verfahren und Inhalt der

Ausschreibungen zu treffen, insbesondere

a) zur kalenderjährlich insgesamt auszuschreibenden installierten Leistung in

Megawatt,

b) zur Anzahl der Ausschreibungen pro Jahr und zur Aufteilung des jährlichen

Ausschreibungsvolumens auf die Ausschreibungen eines Jahres,

c) zur Festlegung von Höchstwerten,

d) den Anspruch nach §19 Absatz 1 auf Anlagen auf bestimmten Flächen zu

begrenzen,

e) die Anlagengröße zu begrenzen und abweichend von §24 Absatz 1 und 2 die

Zusammenfassung von Anlagen zu regeln,

f) Anforderungen zu stellen, die der Netz- oder Systemintegration der Anlagen

dienen,

3. abweichend von den §§30, 31, 34 und 36 bis 39mAnforderungen für die Teilnahme

an den Ausschreibungen zu regeln, insbesondere

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen,

b) Mindest- oder Höchstgrenzen für Gebote oder Teillose zu bestimmen,

c) Anforderungen an den Planungs- oder Genehmigungsstand der Anlagen zu

stellen,

d) finanzielle Anforderungen an die Teilnahme an der Ausschreibung zu stellen,

e) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten zu stellen,

die von allen Teilnehmern oder nur im Fall der Zuschlagserteilung zu leisten

sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und

die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder vollständigen Zurückzah-

lung dieser Sicherheiten,
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f) festzulegen, wie Teilnehmer die Einhaltung der Anforderungen nach den Buch-

staben a bis e nachweisen müssen,

4. die Art, die Form, das Verfahren, den Inhalt der Zuschlagserteilung, die Kriterien

für die Zuschlagserteilung und die Bestimmung des Zuschlagswerts zu regeln,

5. die Art, die Form und den Inhalt der durch einen Zuschlag vergebenen Zahlungs-

ansprüche zu regeln, insbesondere zu regeln,

a) dass die Zahlungen für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde auch abweichend

von den Bestimmungen in den §§19 bis 55a und Anlage 1 und 3 zu leisten sind,

b) unter welchen Voraussetzungen die Zahlungen erfolgen; hierbei können insbe-

sondere getroffen werden

aa) (weggefallen)

bb) Bestimmungen zur Verhinderung vonDoppelzahlungen durch zwei Staaten

und

cc) abweichende Bestimmungen von §80 Absatz 2 zur Ausstellung von

Herkunftsnachweisen,

c) wie sich die Höhe und die Dauer der Zahlungen berechnen und

d) wie die Standortbedingungen die Höhe der Zahlungen beeinflussen,

6. Regelungen zu treffen, um die Errichtung, die Inbetriebnahme und den Betrieb

der Anlagen sicherzustellen, insbesondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet

in Betrieb genommen worden ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang

betrieben wird,

a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und deren Höhe und die Voraus-

setzungen für die Zahlungspflicht zu regeln,

b) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen zu

regeln und

c) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Ausschreibungen vergebenen

Zuschläge oder Zahlungsberechtigungen nach Ablauf einer bestimmten Frist zu

entziehen oder zu ändern und danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder

Höhe des Förderanspruchs nach Ablauf einer bestimmten Frist zu ändern,

7. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen der Ausschreibungen,

der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbe-

treiber,
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8. zur Übertragbarkeit von Zuschlägen oder Zahlungsberechtigungen vor der Inbe-

triebnahme der Anlage und ihrer verbindlichen Zuordnung zu einer Anlage, insbe-

sondere

a) zu den zu beachtenden Frist- und Formerfordernissen undMitteilungspflichten,

b) zu dem Kreis der berechtigten Personen und den an diese zu stellenden Anfor-

derungen,

9. zu regeln, dass abweichend von §5 der Strom nicht im Bundesgebiet erzeugt oder

im Bundesgebiet in ein Netz eingespeist werden muss,

10. zum Anspruchsgegner, der zur Zahlung verpflichtet ist, zur Erstattung der entspre-

chenden Kosten und zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf Zahlung in Abwei-

chung von den §§19 bis 27, 51 bis 55b,

11. zum Umfang der Zahlungen und zur anteiligen Zahlung des erzeugten Stroms

aufgrund dieses Gesetzes und durch einen anderenMitgliedstaat der Europäischen

Union,

12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden Informationen und dem

Schutz der in diesem Zusammenhang übermittelten personenbezogenen Daten,

13. abweichend von §35, den §§70 bis 72 und 76 und 77 sowie von der Marktstamm-

datenregisterverordnung Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten zu regeln,

14. abweichend von den §§8 bis 17 dieses Gesetzes sowie den §§ 13 und 13a des Ener-

giewirtschaftsgesetzes Regelungen zur Netz- und Systemintegration zu treffen,

15. abweichend von den Teilen 3 und 4 des Energiefinanzierungsgesetzes der Rechts-

verordnung nach §91 Regelungen zu den Kostentragungspflichten und dem

Ausgleich des EEG-Finanzerungsbedarfs nach den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1

des Energiefinanzierungsgesetzes zu treffen,

16. abweichend von §81 Regelungen zur Vermeidung oder Beilegung von Strei-

tigkeiten durch die Clearingstelle und von §85 abweichende Regelungen zur

Kompetenz der Bundesnetzagentur zu treffen,

17. zu regeln, ob die deutschen Gerichte oder die Gerichte des Kooperationsstaates in

verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten über die Zahlungen oder über die Ausschrei-

bungen zuständig sein sollen und ob sie hierbei deutsches Recht oder das Recht des

Kooperationsstaates anwenden sollen.
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(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung

des Bundesrates für Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-

erbaren Energien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und einen Anspruch auf

Zahlung nach einem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen

Union haben,

1. abweichend von den §§19 bis 86 die Höhe der Zahlungen oder den Wegfall des

Anspruchs nach den §§19 und 50 zu regeln, soweit ein Zahlungsanspruch aus

einem anderen Mitgliedstaat besteht,

2. die Erstreckung des Doppelvermarktungsverbots nach §80 auch auf diese Anlagen

zu regeln und

3. abweichend von §13a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes den angemessenen

finanziellen Ausgleich zu regeln.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung

des Bundesrates

1. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks und

Ziels nach §1 Festlegungen nach § 29Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu

den Ausschreibungen zu treffen, einschließlich der Ausgestaltung der Regelungen

nach den Absätzen 1 und 2 und

2. das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu ermächtigen, im

Rahmen von völkerrechtlichen Vereinbarungen mit den anderen Mitgliedstaaten

der Europäischen Union unter Berücksichtigung des Zwecks und Ziels nach §1

und der Vorgaben nach §5

a) Regelungen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu den

Ausschreibungen festzulegen, einschließlich der Ausgestaltung der Regelungen

nach den Absätzen 1 und 2,

b) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zahlungen an Betreiber von

Anlagen im Bundesgebiet nach dem Fördersystem des anderen Mitgliedstaates

der Europäischen Union zu regeln und

c) einer staatlichen oder privaten Stelle in der Bundesrepublik Deutschland oder

in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Aufgaben der

ausschreibenden Stelle nach Absatz 1 oder 2 zu übertragen und festzulegen,

wer die Zahlungen an die Anlagenbetreiber leisten muss.
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(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach den

Absätzen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu regeln und im Rahmen von völkerrecht-

lichen Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

1. zu entscheiden, welche in der Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 und 2 getrof-

fenen Regelungen im Rahmen der Ausschreibungmit dem jeweiligenMitgliedstaat

der Europäischen Union Anwendung finden sollen und

2. zu regeln, welche staatliche oder private Stelle in der Bundesrepublik Deutschland

oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die ausschreibende

Stelle nach Absatz 1 oder 2 ist und wer die Zahlungen an die Anlagenbetreiber

leisten muss.

§88b Verordnungsermächtigung zur Anschlussförderung von Güllekleinanlagen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch Rechts-

verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates abweichend von den §§39g und 44 eine

Anschlussförderung einzuführen für Anlagen,

1. bei denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung nach der für die Anlage

maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beendet ist,

2. in denen mit Beginn der Anschlussförderung Biogas eingesetzt wird, zu dessen

Erzeugung in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ein Anteil von Gülle

mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot vonmindestens 80 Masse-

prozent eingesetzt wird, und

3. die eine installierte Leistung von 150 Kilowatt nicht überschreiten.

§88c Verordnungsermächtigung zur Zielerreichung

Soweit das Monitoring zur Zielerreichung nach §98 ergibt, dass die erneuerbaren Ener-

gien nicht in der für die Erreichung des Ziels nach §1 Absatz 2 erforderlichen Geschwin-

digkeit ausgebaut werden, wird die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. den Ausbaupfad nach §4 neu festzusetzen,
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2. die jährlichen Zwischenziele für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

nach §4a neu festzusetzen,

3. im Anwendungsbereich der §§28 bis 28d Ausschreibungsvolumen für einzelne

oder mehrere Kalenderjahre oder die Verteilung der Ausschreibungsvolumen auf

die Gebotstermine eines Kalenderjahres neu festzusetzen; hierbei kann auch die

Anzahl der Gebotstermine eines Kalenderjahres abweichend geregelt werden, und

4. die Höchstwerte nach den §§36b, § 37b, § 38e, § 39b oder §39l dieses Gesetzes oder

nach §10 der Innovationsausschreibungsverordnung neu festzusetzen.

§88d Verordnungsermächtigung zu Innovationsausschreibungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des

Bundesrates Innovationsausschreibungen nach §39n einzuführen; hierfür kann sie

Regelungen treffen

1. zu den Ausschreibungsvolumen und Gebotsterminen sowie zur Anrechnung der

Zuschlagsmengen auf die Ausschreibungsmengen der §§28 bis 28e,

2. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens der Innovationsausschreibung

in Teilmengen, zu den Gebotsterminen, die auch abweichend von §28c fest-

gelegt werden dürfen, und dem Ausschluss von Anlagen, wobei insbesondere

unterschieden werden kann

aa) nach Regionen und Netzebenen,

bb) nach Vorgaben aus Netz- und Systemsicht,

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen,

c) zu der Festlegung von Höchstwerten,

d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen und

e) zu den Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelungen, die das Ausschreibungs-

volumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge reduzieren,

3. abweichend von den §§19 bis 35a und 51 bis 53 zu Art, Form und Inhalt der durch

einen Zuschlag zu vergebenden Zahlungsansprüche

a) für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde, insbesondere auch durch die

Zahlung von technologieneutralen fixen Marktprämien und den Ausschluss

einer Zahlung bei negativen Preisen,
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b) für die Bereitstellung installierter oder bereitgestellter systemdienlicher Leis-

tung in Euro pro Kilowatt,

c) für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen als Zahlung für geleistete

Arbeit oder die bereitgestellte Leistung,

4. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen,mit denen der Innovations-

charakter festgestellt wird, insbesondere

a) zum Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten Anlagen,

b) zur Steigerung der Flexibilität der Anlagen,

c) zur besseren Nutzung der Netzanschlusskapazität, insbesondere können von

den Anlagenbetreibern auch Zahlungen für Netzkapazitäten verlangt werden,

d) zu einem verstärkten Einsatz von Anlagen für Systemdienstleistungen,

e) zu Ansätzen zur Minderung der Abregelung von Anlagen und

f) zur Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zahlungsvoraus-

setzungen,

5. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer stellen,

b) Mindestanforderungen an die Anlagen stellen, insbesondere auch die Kombina-

tion von unterschiedlichenAnlagen zur Erzeugung von Stromaus erneuerbaren

Energien untereinander oder mit Speichern vorzuschreiben,

c) Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte stellen,

d) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten stellen,

die von allen Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlags-

erteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage

sicherzustellen, und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder voll-

ständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten treffen,

e) festlegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung von Anforde-

rungen nach den Buchstaben a bis d nachweisen müssen,

6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung im Rahmen einer

Ausschreibung und zu den Kriterien für die Zuschlagserteilung, insbesondere falls

der Zuschlag nicht allein nach dem kostengünstigsten Gebot erteilt werden soll,

a) Wertungskriterien für die Beurteilung des Innovationscharakters sowie deren

Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit,
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b) Wertungskriterien für die Beurteilung des Beitrags zur Netz- und Systemdien-

lichkeit sowie deren Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit,

7. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbesondere

wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommenworden ist oder nicht

in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,

a) eine Untergrenze für die zu erbringende ausgeschriebene und bezuschlagte

Leistung in Form von Arbeit oder Leistung festlegen,

b) eine Verringerung oder einenWegfall der Zahlungen vorsehen, wenn die Unter-

grenze nach Buchstabe a unterschritten ist,

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und deren Höhe und die Vorausset-

zungen für die Zahlungspflicht regeln,

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen

regeln und

e) die Möglichkeit vorsehen, die im Rahmen der Ausschreibungen vergebenen

Zuschläge nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern und

danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder Höhe des Zahlungsanspruchs

nach Ablauf einer bestimmten Frist zu ändern,

8. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntmachung

von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen

Mitteilungen an die Netzbetreiber,

9. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegenüber den Netzbetreibern und

anderen Behörden, soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist,

10. zu den nach den Nummern 2 bis 8 zu übermittelnden Informationen,

11. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks und

Ziels nach §1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der

Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 2 bis 9.

§88e Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für innovative

Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

zu den Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspei-

cherung nach §39o nähere Bestimmungen erlassen
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1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine,

2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei von §28f Absatz 2 abgewichen werden

kann,

3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere

a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen,

b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, auch zur Anpassung dieser

Werte,

c) zu Mindestgebotswerten,

d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen,

e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter für ein Konzept abgeben darf,

f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen, wobei nach

Regionen und Netzebenen unterschieden werden kann, und

g) zu dem Zuschlagsverfahren, insbesondere zu Regelungen, die das Ausschrei-

bungsvolumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge

verringern, sowie zu der Preisbildung im Ausschreibungsverfahren,

4. zu Art, Form, Dauer und Inhalt der durch einen Zuschlag zu vergebenden Zahlungs-

ansprüche, auch abweichend von den §§19 bis 35a und 51 bis 55a, insbesondere

a) zu der Zahlung einer technologieneutralen Marktprämie,

b) zu dem Ausschluss von Zahlungen bei negativen Preisen,

c) zu der Zuordnung des erzeugten Stroms zu der Veräußerungsform der Markt-

prämie,

d) zu Ansprüchen der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetreiber auf Zahlung zur

Verringerung des EEG-Finanzierungsbedarfs, insbesondere

aa) dazu, dass solcheAnsprüche für denZeitraumoder für Teile vonZeiträumen

entstehen, in denen

aaa) der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder nach abweichenden Rege-

lungen nach Buchstabe a oberhalb des anzulegendenWertes liegt oder

bbb) der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 1 hinausgehenden,

weiteren Referenzwerten liegt,

bb) dazu, dass die §§ 20 und 24 bis 27 ganz oder in Teilen auch auf denAnspruch

auf Erstattung anzuwenden sind oder dass die Anlagenbetreiber in entspre-

chender Anwendung dieser Bestimmungen verpflichtet werden,
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5. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, insbesondere

a) zu dem Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten Anlagen,

b) zu der Flexibilität der Anlagen,

c) zu der Nutzung der Abwärme der Elektrolyseanlagen,

d) zu der besserenNutzung der Netzanschlusskapazität; insbesondere können von

den Anlagenbetreibern auch Zahlungen für Netzkapazitäten verlangt werden,

und

e) zu der Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zahlungsvor-

aussetzungen,

6. zu der Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere

a) zu den Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer,

b) zu der Beschränkung der Ausschreibung auf einzelne erneuerbare Energien,

c) zu den Mindestanforderungen an die Anlagen, insbesondere auch zu der

Kombination von unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

erneuerbaren Energien untereinander oder mit Einrichtungen nach §3

Nummer 1 zweiter Halbsatz,

d) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Erzeugung des Wasserstoffs,

e) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Speicherung des Wasserstoffs,

f) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Rückverstromung aus Wasserstoff,

g) zu den Anforderungen an die Abwärmenutzung,

h) zu zusätzlichen Anforderungen zu dem Verhältnis der Anlagen für die Erzeu-

gung und Rückverstromung des Wasserstoffs,

i) zu den Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Anlagen,

j) zu dem Nachweis der Einhaltung von Anforderungen nach den Buchstaben a

bis i durch die Teilnehmer und

k) zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten, die von allen Teilneh-

mern andenAusschreibungen oder nur imFall der Zuschlagserteilung zu leisten

sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und

zu entsprechenden Regelungen zu der teilweisen oder vollständigen Zurückzah-

lung dieser Sicherheiten,

7. zu dem Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere
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a) zu der räumlichen und zeitlichen Geltung der Zuschläge einschließlich der

Möglichkeit, die zeitliche Geltung zu verlängern, und

b) zu der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anlagenkombinationen mit

Wasserstoffspeicherung oder auf andere Bieter,

8. zu den Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbeson-

dere, wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommenworden ist oder

nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,

a) zu der behördlichen Zulassung der Anlagen,

b) zu der Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe und den Voraussetzungen

für die Zahlungspflicht,

c) zu Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen

und

d) zu Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Realisierung der bezuschlagten

Anlagenkombinationen mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung,

9. zu der näheren Bestimmung, inwieweit die Erschließung eines bezuschlagten

Standortes im Rahmen der Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung beiträgt zu

einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-

verträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität,

Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht,

10. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntmachung

von Ausschreibungen, der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und der

erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, auch abweichend von den §§29

und 35,

11. zuAuskunftspflichten derNetzbetreiber gegenüber der Bundesnetzagentur, soweit

dies für die Ausschreibungen erforderlich ist,

12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden Informationen,

13. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber dem Bundesministerium

für Wirtschaft und Klimaschutz und

14. zu der Ermächtigung der Bundesnetzagentur, unter Berücksichtigung des Ziels

nach §1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu erlassen, einschließlich der

Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 13.
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§88f Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für Anlagen zur

Erzeugung von Strom aus GrünemWasserstoff

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

zu den Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus GrünemWasserstoff

nach §39p nähere Bestimmungen erlassen:

1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine,

2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei von §28g Absatz 2 abgewichen werden

kann,

3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere

a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen,

b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, auch zur Anpassung dieser

Werte,

c) zu Mindestgebotswerten,

d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen,

e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter abgeben darf,

f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen, wobei insbeson-

dere nach Regionen und Netzebenen oder danach, ob es sich um neue Anlagen-

teile handelt, unterschieden werden kann, und

g) zu dem Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelungen, die das Ausschreibungs-

volumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge verringern,

sowie zu der Preisbildung im Ausschreibungsverfahren,

4. zu Art, Form, Dauer und Inhalt der durch einen Zuschlag zu vergebenden Zahlungs-

ansprüche, auch abweichend von den §§19 bis 35a und 51 bis 55a, insbesondere

a) zu der Zahlung einer technologieneutralen Marktprämie,

b) zu dem Ausschluss von Zahlungen bei negativen Preisen,

c) zu der Zuordnung des erzeugten Stroms zu der Veräußerungsform der Markt-

prämie,

d) zu Ansprüchen der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetreiber auf Zahlung zur

Verringerung des EEG-Finanzierungsbedarfs, insbesondere

aa) dazu, dass solcheAnsprüche für denZeitraumoder für Teile vonZeiträumen

entstehen, in denen
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aaa) der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder nach abweichenden Rege-

lungen nach Buchstabe a oberhalb des anzulegendenWertes liegt oder

bbb) der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 1 hinausgehenden,

weiteren Referenzwerten liegt,

bb) dazu, dass die §§ 20 und 24 bis 27 ganz oder in Teilen auch auf denAnspruch

auf Erstattung anzuwenden sind oder dass die Anlagenbetreiber in entspre-

chender Anwendung dieser Bestimmungen verpflichtet werden,

5. zur Bestimmung der höchstens zulässigen Bemessungsleistung der Anlage nach

§39q,

6. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, insbesondere

a) zu dem Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten Anlagen,

b) zu der Flexibilität der Anlagen,

c) zu der Nutzung der Abwärme,

d) zu der Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zahlungsvor-

aussetzungen,

7. zu der Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere

a) zu den Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer,

b) zu zusätzlichen Anforderungen an den eingesetzten Grünen Wasserstoff,

c) zu zusätzlichen Anforderungen an die Anlagen,

d) zu den Anforderungen an die Abwärmenutzung,

e) zu den Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Anlagen,

f) zu dem Nachweis der Einhaltung von Anforderungen nach den Buchstaben a

bis e durch die Teilnehmer und

g) zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten, die von allen Teilneh-

mern andenAusschreibungen oder nur imFall der Zuschlagserteilung zu leisten

sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und

zu entsprechenden Regelungen zu der teilweisen oder vollständigen Zurückzah-

lung dieser Sicherheiten,

8. zu dem Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere

a) zu der räumlichen und zeitlichen Geltung der Zuschläge einschließlich der

Möglichkeit, die zeitliche Geltung zu verlängern, und
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b) zu der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anlagen zur Erzeugung von

Strom aus GrünemWasserstoff oder auf andere Bieter,

9. zu den Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbeson-

dere, wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommenworden ist oder

nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,

a) zu der behördlichen Zulassung der Anlagen,

b) zu der Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe und den Voraussetzungen

für die Zahlungspflicht,

c) zu Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen

und

d) zu Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Realisierung der bezuschlagten

Anlagen,

10. zu der näheren Bestimmung von Standortanforderungen, mit dem Ziel, dass

die Erschließung eines bezuschlagten Standortes im Rahmen der Wasserstoff-

Netzentwicklungsplanung zu einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreund-

lichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung

der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf

erneuerbaren Energien beruht, beiträgt,

11. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntmachung

von Ausschreibungen, der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und der

erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, auch abweichend von den §§29

und 35,

12. zuAuskunftspflichten derNetzbetreiber gegenüber der Bundesnetzagentur, soweit

dies für die Ausschreibungen erforderlich ist,

13. zu den nach den Nummern 1 bis 12 zu übermittelnden Informationen,

14. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber dem Bundesministerium

für Wirtschaft und Klimaschutz und

15. zu der Ermächtigung der Bundesnetzagentur, unter Berücksichtigung des Ziels

nach §1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu erlassen, einschließlich der

Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 14.
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§89 Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung aus Biomasse

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung

des Bundesrates im Anwendungsbereich der §§42 bis 44 zu regeln,

1. welche Stoffe als Biomasse gelten und

2. welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung angewandt werden dürfen.

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne

Zustimmung des Bundesrates im Anwendungsbereich des § 44b Absatz 4 Nummer 2

Anforderungen an ein Massenbilanzsystem zur Rückverfolgung von aus einem Erdgas-

netz entnommenem Gas zu regeln.

§90 Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsanforderungen für Biomasse

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-

schutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. zu regeln, dass der Anspruch auf Zahlung nach §19 Absatz 1 und §50 für Strom

aus fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse nur besteht, wenn die zur Stromer-

zeugung eingesetzte Biomasse folgende Anforderungen erfüllt:

a) bestimmte ökologische und sonstige Anforderungen an einen nachhaltigen

Anbau und an die durch den Anbau in Anspruch genommenen Flächen,

insbesondere zum Schutz natürlicher Lebensräume, von Grünland mit großer

biologischer Vielfalt im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 und von Flächen

mit hohem Kohlenstoffbestand,

b) bestimmte ökologische und soziale Anforderungen an eine nachhaltige Herstel-

lung,

c) ein bestimmtes Treibhausgas-Minderungspotenzial, das bei der Stromerzeu-

gung mindestens erreicht werden muss,

2. die Anforderungen nach Nummer 1 einschließlich der Vorgaben zur Ermittlung

des Treibhausgas-Minderungspotenzials nach Nummer 1 Buchstabe c zu regeln,

3. festzulegen, wie Anlagenbetreiber die Einhaltung der Anforderungen nach den

Nummern 1 und 2 nachweisen müssen; dies schließt Regelungen ein
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a) zum Inhalt, zu der Form und der Gültigkeitsdauer dieser Nachweise einschließ-

lich Regelungen zur Anerkennung von Nachweisen, die nach dem Recht der

Europäischen Union oder eines anderen Staates als Nachweis über die Erfüllung

von Anforderungen nach Nummer 1 anerkannt wurden,

b) zur Einbeziehung von Systemen und unabhängigen Kontrollstellen in die Nach-

weisführung und

c) zu den Anforderungen an die Anerkennung von Systemen und unabhängigen

Kontrollstellen sowie zu den Maßnahmen zu ihrer Überwachung einschließlich

erforderlicher Auskunfts-, Einsichts-, Probenentnahme- und Weisungsrechte

sowie des Rechts der zuständigen Behörde oder unabhängiger Kontrollstellen,

während der Geschäfts- oder Betriebszeit Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs-

und Lagerräume sowie Transportmittel zu betreten, soweit dies für die Über-

wachung oder Kontrolle erforderlich ist,

4. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit Aufgaben zu betrauen,

die die Einhaltung der in der Rechtsverordnung nach den Nummern 1 bis 3 gere-

gelten Anforderungen sicherstellen, insbesondere mit der näheren Bestimmung

der in der Rechtsverordnung auf Grund der Nummern 1 und 2 geregelten Anforde-

rungen sowie mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach Nummer 3.

§91 Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsmechanismus

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Weiterentwicklung des bundesweiten

Ausgleichsmechanismus durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

zu regeln,

1. dass Vorgaben zur Vermarktung des nach diesem Gesetz kaufmännisch abgenom-

menen Stroms gemacht werden können, einschließlich

a) der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen und Transaktionskosten durch finan-

zielle Anreize abzugelten oder Übertragungsnetzbetreiber an den Gewinnen

und Verlusten bei der Vermarktung zu beteiligen,

b) der Überwachung der Vermarktung,

c) Anforderungen an die Vermarktung, insbesondere an die Preissetzung von

preislimitierten Geboten, und Kontoführung sowie an die Ermittlung des

Werts des Abzugs für Strom aus ausgeförderten Anlagen nach §53 Absatz 4

einschließlich von Veröffentlichungs- und Transparenz- pflichten, Fristen und

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

190

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

Übergangsregelungen für den Ausgleich des EEG-Finanzerungsbedarfs nach

den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefinanzierungsgesetzes und

2. dass und unter welchen Voraussetzungen die Übertragungsnetzbetreiber berech-

tigt oder verpflichtet werden können,

a) mit Anlagenbetreibern vertragliche Vereinbarungen zu treffen, die unter

angemessener Berücksichtigung des Einspeisevorrangs der Optimierung der

Vermarktung des Stroms dienen; dies schließt die Berücksichtigung der durch

solche Vereinbarungen entstehenden Kosten im Rahmen des Ausgleichs des

EEG-Finanzierungsbedarfs nach den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefi-

nanzierungsgesetzes ein, sofern sie volkswirtschaftlich angemessen sind,

b) Anlagen bei negativen Preisen abzuregeln und den Anlagenbetreibern die

durch die Abregelung entgangenen Einnahmen, insbesondere einen entgan-

genen Anspruch nach §19 Absatz 1 Nummer 2, finanziell auszugleichen.

§92 Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnachweisen und

Regionalnachweisen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einver-

nehmenmit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und

für Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. die Anforderungen zu regeln an

a) die Ausstellung, Übertragung, Entwertung undVerwendung vonHerkunftsnach-

weisen nach §79 Absatz 1 und von Regionalnachweisen nach §79a Absatz 1 und

b) die Anerkennung von Herkunftsnachweisen nach §79 Absatz 3,

2. den Inhalt, die Form und die Gültigkeitsdauer der Herkunftsnachweise und der

Regionalnachweise festzulegen,

3. das Verfahren für die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung, Entwertung und

Verwendung von Herkunftsnachweisen und für die Ausstellung, Übertragung,

Entwertung und Verwendung von Regionalnachweisen zu regeln sowie festzu-

legen, wie Antragsteller dabei die Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 1

nachweisen müssen,

4. die Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregisters nach §79 Absatz 4 und des

Regionalnachweisregisters nach §79a Absatz 4 zu regeln sowie festzulegen,
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welche Angaben an diese Register übermittelt werden müssen, wer zur Übermitt-

lung verpflichtet ist und in welchem Umfang Netzbetreiber Auskunft über die

Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen verlangen

können; dies schließt Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten ein, in

denen Art, Umfang und Zweck der Speicherung sowie Löschungsfristen festgelegt

werden müssen,

5. abweichend von §79 Absatz 7 und von §79a Absatz 10 zu regeln, dass Herkunfts-

nachweise oder Regionalnachweise Finanzinstrumente im Sinn des § 1 Absatz 11

des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 desWertpapierhandelsgesetzes sind,

6. (weggefallen)

7. im Anwendungsbereich von §79a Absatz 6 zu regeln und zu veröffentlichen,

welche Postleitzahlengebiete jeweils eine Region für die regionale Grünstromkenn-

zeichnung um ein oder mehrere Postleitzahlengebiete, in denen Strom verbraucht

wird, bilden,

8. für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, die einen Zuschlag in einer

Ausschreibung nach §5 Absatz 2 Satz 2 erhalten haben:

a) zu bestimmen, welche Gebiete in den betreffenden Staaten von der jeweiligen

Region für die regionale Grünstromkennzeichnung nach §79a Absatz 6 umfasst

sind, und die Veröffentlichung dieser Gebiete zu regeln,

b) Anforderungen zu regeln an die Ausstellung, Übertragung und Entwertung von

Regionalnachweisen aus Anlagen in Gebieten nach Buchstabe a,

9. den Betrag, um den sich der anzulegende Wert für Anlagen mit gesetzlich

bestimmtem anzulegendemWert reduziert, abweichend von §53b festzulegen,

10. im Anwendungsbereich von §79a Absatz 5 Satz 3 Bestimmungen zum Nachweis

zu treffen, dass die Übertragung von Regionalnachweisen nur entlang der vertrag-

lichen Lieferkette erfolgt ist,

11. die konkrete Gestaltung der Ausweisung der regionalen Herkunft nach §79a in der

Stromkennzeichnung zu regeln, insbesondere die textliche und grafische Darstel-

lung.

§93 Verordnungsermächtigung zu Anforderungen an Grünen Wasserstoff
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(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates die Anforderungen an die Herstellung von Grünem Wasserstoff

zu bestimmen, um sicherzustellen, dass nur Wasserstoff als Grüner Wasserstoff gilt,

der ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde und der mit

dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung vereinbar ist. 2Hierbei

ist vorzusehen, dass für die Herstellung des Wasserstoffs nur Strom aus erneuer-

baren Energien verbraucht werden darf, der keine finanzielle Förderung nach diesem

Gesetz in Anspruch genommen hat. 3Darüber hinaus können insbesondere nähere

Bestimmungen erlassen werden:

1. zu den Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, deren Strom

zur Herstellung von Grünem Wasserstoff verwendet werden kann, insbesondere

zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Anlagen im Verhältnis zur Inbetrieb-

nahme der Anlage zur Herstellung von GrünemWasserstoff,

2. zum zeitlichen Verhältnis von Stromerzeugung und Wasserstoffherstellung,

3. zum räumlichen Verhältnis der Anlage zur Erzeugung von GrünemWasserstoff zur

Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien,

4. zu einer Einführungsphase, in der von den Anforderungen der Nummern 1 bis 3

in vorgegebenem Maß abgewichen werden kann, und

5. zu besonderen Anforderungen an Demonstrations- und Pilotvorhaben.

4Außerdem kann bestimmt werden, dass auch chemische Verbindungen, die ausschließ-

lich aus GrünemWasserstoff erzeugt werden, als Grüner Wasserstoff gelten.

(2) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Verordnung nach Absatz 1 auch

Anforderungen an die Nachweisführung für die Anforderungen nach Absatz 1 zu

bestimmen. 2Hierbei können insbesondere nähere Anforderungen daran gestellt

werden, wie vertragliche Beziehungen, die Stromlieferungen zur Herstellung von

Grünem Wasserstoff zugrunde liegen, die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1

nachweisen können.

(3) Im Anwendungsbereich der Absätze 1 und 2 wird die Bundesregierung auch

ermächtigt, Grünen Wasserstoff durch einen Verweis auf die Verordnung nach §37d

Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu bestimmen.
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§94 Verordnungsermächtigung zu systemdienlichem Anlagenbetrieb

Das Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, zur Sicherstel-

lung eines netz- und systemdienlichen Betriebs von Anlagen, soweit sie der Einspeisever-

gütung zugeordnet sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu

regeln,

1. dass Übertragungsnetzbetreiber aufgrund von Gefahren für die Sicherheit oder

Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems die Einspeisung von Strom in

ein Netz für bestimmte Zeiträume auf einen Anteil der Wirkleistungseinspeisung

zwischen 0 und 100 Prozent begrenzen können,

2. welche weiteren Berechtigten aufgrund einer Begrenzung nach Nummer 1 die Ist-

Einspeisung von Anlagen abrufen und die Einspeiseleistung ferngesteuert regeln

können,

3. in welchen Verfahren, Fristen und Datenformaten Übertragungsnetzbetreiber

Begrenzungen nach Nummer 1 gegenüber betroffenen Marktakteuren kommuni-

zieren,

4. welche Rechtsfolgen Anlagenbetreiber bei Zuwiderhandlung gegen eine Begren-

zung nachNummer 1 treffen, und dabei insbesondere zu bestimmen, dass der Anla-

genbetreiber Zahlungen entsprechen §52Absatz 1 zu leisten hat oder dass derNetz-

betreiber Maßnahmen entsprechend §52a vorzunehmen hat,

5. dass die Verlängerung des Förderzeitraums abweichend von §51a Absatz 1 und 2

auf solche Viertelstunden beschränkt wird, in denen kein Strom, für den ein

Anspruch nach §19 Absatz 1 besteht, aus der Anlage in das Netz eingespeist wurde,

und

6. in welcher Form und zu welchen Zeitpunkten Zeiträume nach Nummer 1 und

Zeiten, in denen der Spotmarktpreis negativ ist, öffentlich bekanntgemachtwerden

müssen.

§95 Weitere Verordnungsermächtigungen

Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates
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1. die Höchstwerte nach den §§36b, 37b oder 38e neu festzusetzen und ihre Verringe-

rung und deren zeitliche Anwendung abweichend von den vorgenannten Bestim-

mungen zu regeln,

1a. für Solaranlagen, die nach dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung in Betrieb

genommen worden sind,

a) die Höhe der anzulegenden Werte nach §48 Absatz 1 bis 2a oder § 48a neu fest-

zusetzen und

b) dieHöhe vonAbsenkungender anzulegendenWerte für Stromaus Solaranlagen

und deren zeitliche Anwendung abweichend von §49 zu regeln,

2. (wegefallen)

2a. unbeschadet der §§9, 10b sowie 100 Absatz 3, 3a und 4 Regelungen zur Weitver-

kehrsnetzanbindung von Anlagen einschließlich Steckersolargeräten, wenn deren

Nutzung mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden wäre, auch für Anlagen,

die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind, vorzugeben, insbe-

sondere

a) die von der Regelung erfassten Anlagen anhand ihrer technischen Beschaffen-

heit einschließlich ihrer installierten Leistung näher zu bestimmen,

b) vorzugeben, dass Anlagen nicht an ein Weitverkehrsnetz oder nur über ein

Smart-Meter-Gateway im Sinn des § 2 Satz 1 Nummer19 des Messstellenbe-

triebsgesetzes an ein Weitverkehrsnetz angebunden werden dürfen, und

c) qualifizierte Anforderungen an die Anbindung an eine von Smart-Meter-

Gateways unabhängige Weitverkehrsnetzanbindung vorzugeben,

3. festzulegen, wann ein Gebäude nach §48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a nicht dazu

geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden kann,

4. ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Ermittlung und Anwendung des Refe-

renzertrags zu regeln,

5. Anforderungen an Windenergieanlagen zur Verbesserung der Netzintegration

(Systemdienstleistungen) zu regeln, insbesondere

a) für Windenergieanlagen an Land Anforderungen

aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall,

bb) an die Spannungshaltung und Blindleistungsbereitstellung,
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cc) an die Frequenzhaltung,

dd) an das Nachweisverfahren,

ee) an den Versorgungswiederaufbau und

ff) bei der Erweiterung bestehender Windparks und

b) für Windenergieanlagen an Land, die bereits vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb

genommen wurden, Anforderungen

aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall,

bb) an die Frequenzhaltung,

cc) an das Nachweisverfahren,

dd) an den Versorgungswiederaufbau und

ee) bei der Nachrüstung von Altanlagen in bestehenden Windparks,

6. abweichend von §51 für Anlagen,

a) deren anzulegenderWert in einem Zuschlagsverfahren nach dem 31. Dezember

2022 ermittelt wurde oder

b) bei denen die Höhe des Anspruchs nach §19 nicht durch Ausschreibungen

ermittelt wurde und die nach dem 31. Dezember 2022 in Betrieb genommen

wurden,

im Einklang mit dem europäischen Beihilfenrecht zu regeln, für welche Anlagen

und unter welchen Voraussetzungen sich der anzulegende Wert im Fall negativer

Spotmarktpreise auf null verringert.

§96 Gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der §§88, 88b, 88c, 88d, 88e, 88f, 89, 91, 92 und

93 bedürfen der Zustimmung des Bundestages.

(2) 1Wenn Rechtsverordnungen nach Absatz 1 der Zustimmung des Bundestages

bedürfen, kann diese Zustimmung davon abhängig gemacht werden, dass dessen

Änderungswünsche übernommen werden. 2Übernimmt der Verordnungsgeber die

Änderungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den Bundestag nicht erforder-

lich. 3Hat sich der Bundestag nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang der

Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränderten

Rechtsverordnung als erteilt.
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(3) 1Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen aufgrund der §§91

und 92 können durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, aber mit

Zustimmung des Bundestages auf eine Bundesoberbehörde übertragen werden. 2Die

Rechtsverordnungen, die auf dieser Grundlage von der Bundesoberbehörde erlassen

werden, bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates oder des Bundestages.

Abschnitt 2 Kooperationsausschuss, Monitoring, Berichte

§97 Kooperationsausschuss

(1) 1Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Länder und des

Bundes bilden einen Kooperationsausschuss. 2Der Kooperationsausschuss koordiniert

die Erfassung

1. der Ziele der Länder zur Erreichung des Ziels nach §1 Absatz 2,

2. der Flächenausweisung in den Ländern für das Erreichen der Flächenbeitrags-

werte nach der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 20. Juli 2022

(BGBl. I S. 1353) in der jeweils geltenden Fassung, und

3. des Stands der Umsetzung der Ziele nachNummer 1 und der Flächenausweisungen

nach Nummer 2.

(2) Der Kooperationsausschuss wird vom zuständigen Staatssekretär des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Klimaschutz geleitet.

(3) 1Der Kooperationsausschuss tagt mindestens zweimal im Jahr. 2Die Mitglieder des

Kooperationsausschusses können sich vertreten lassen.

(4) Der Kooperationsausschuss wird von einem beim Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz einzurichtenden Sekretariat unterstützt.

(5) Für die Sitzungen des Kooperationsausschusses müssen laufend die erforderlichen

Daten beschafft und analysiert werden, insbesondere

1. zum Stand des Ausbaus vonWindenergieanlagen an Land und Freiflächenanlagen,

2. zu dem Umfang der für diese Anlagen bereits genutzten Flächen und der für den

Ausbaupfad nach §4 erforderlichen weiteren Flächen,

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

197

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

3. zu dem Umfang der für Windenergieanlagen an Land ausgewiesenen Flächen und

der für das Erreichen der Flächenbeitragswerte nach der Anlage zum Windener-

gieflächenbedarfsgesetz erforderlichen weiteren Flächen,

4. zu dem Nachweis von Planaufstellungsbeschlüssen und dem Inkrafttreten von

Landesgesetzen oder Raumordnungsplänen nach §3 Absatz 3 des Windenergieflä-

chenbedarfsgesetzes und

5. zu der Dauer der Genehmigungsverfahren dieser Anlagen und den Hemmnissen

in diesen Verfahren.

(6) 1Der Kooperationsausschuss kann sich bei der Aufgabe nach Absatz 5 unterstützen

lassen. 2Zu diesem Zweck kann das Sekretariat des Kooperationsausschusses

1. eine juristische Person des Privatrechts mit der Datenbeschaffung und Datenana-

lyse beauftragen oder

2. dieDatenaufbereitungundDatenanalyse einer juristischenPersondes Privatrechts

nutzen, die von dieser Person im eigenen Interesse erstellt und dem Sekretariat des

Kooperationsausschusses zur Verfügung gestellt worden sind; das Sekretariat des

Kooperationsauschusses kann diese Person durch Zuwendungen unterstützen.

§98 Jährliches Monitoring zur Zielerreichung

(1) 1Die Länder berichten dem Sekretariat des Kooperationsausschusses jährlich

spätestens bis zum 31. Mai über den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien und

den Stand der Ausweisung von Flächen nach den Vorschriften des Windenergieflächen-

bedarfsgesetzes, insbesondere über

1. den Stand der Umsetzung der für das Erreichen der Flächenbeitragswerte in

§3 Absatz 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen,

einschließlich der Angabe, zu welchem Anteil der Flächenbeitragswert nach der

Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz erreicht ist, sowie den Nachweis

nach Maßgabe von §3 Absatz 3 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes,

2. den Umfang an Flächen, die in der geltenden Raumordnungs- und Bauleitpla-

nung für Windenergie an Land festgesetzt wurden, einschließlich der Angabe, zu

welchem Anteil diese bereits durch Windenergieanlagen genutzt werden,

3. die durchschnittliche Dauer der Planfeststellungsverfahren,
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4. die Planungen für neue Ausweisungen für dieWindenergienutzung an Land in der

Raumordnungs- und Bauleitplanung und

5. den Stand der Genehmigung von Windenergieanlagen an Land, das heißt Anzahl

und Leistung derWindenenergieanlagen an Land, auchmit Blick auf die Dauer von

Genehmigungsverfahren von der Antragstellung bis zur Genehmigungserteilung.

2Die ausgewiesenen Flächen sollen in Form von standardisierten Daten geografischer

Informationssysteme (GIS-Daten) in nicht personenbezogener Form gemeldet werden.
3Auch die Meldung von Flächen, die nicht durch GIS-Daten erfolgt, darf nur in nicht

personenbezogener Form erfolgen. 4Im Fall nicht ausreichender Flächenverfügbarkeit

sollen die Berichte auch Maßnahmen enthalten, wie weitere Flächen, insbesondere

Flächen im Eigentum des Landes, verfügbar gemacht werden können. 5Im Fall von

Hemmnissen in der Regional- oder Bauleitplanung oder in Genehmigungsverfahren

sollen die Berichte die dafür maßgeblichen Gründe und Vorschläge für Maßnahmen

enthalten, um die Verzögerungen zu verringern einschließlich von Fallbeispielen für

eine gelungene Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. 6Die Flächendaten und Berichte

dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten. 7Das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz kann den Ländern Formatvorgaben für die Berichte nach Satz 1

machen. 8Bis diese Vorgaben vorliegen, können die Länder das Format ihrer Berichte

nach Satz 1 selbst bestimmen.

(2) Der Kooperationsausschuss wertet die Berichte der Länder nach Absatz 1 aus und

legt jährlich spätestens bis zum 31. Oktober der Bundesregierung einen Bericht vor.

(3) 1Die Bundesregierung berichtet jährlich spätestens bis zum 31. Dezember, ob die

erneuerbaren Energien in der für die Erreichung des Ziels nach §1 Absatz 2 erforder-

lichen Geschwindigkeit ausgebaut werden. 2Zu diesem Zweck bewertet sie, ob in dem

jeweils vorangegangenenKalenderjahr der Richtwert für die Stromerzeugung aus erneu-

erbaren Energien nach §4a erreicht worden ist, und bewertet die Ausbaugeschwindig-

keit insbesondere unter Berücksichtigung

1. der tatsächlichen Wetterbedingungen in dem vorangegangenen Kalenderjahr,

2. der bisherigen Entwicklung der installierten Leistung von Anlagen,

3. des Berichts des Kooperationsausschusses nach Absatz 2 und

4. von Prognosen für den weiteren Ausbau.
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3Für das Monitoring im Jahr 2023 werden 269 Terawattstunden als Richtwert für die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2022 zugrunde gelegt. 4Wenn die

Bundesregierung feststellt, dass die erneuerbaren Energien nicht in der für die Errei-

chung des Ziels nach §1 Absatz 2 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden,

stellt sie in dem Bericht die Gründe dar, unterteilt in energie-, planungs-, genehmigungs-

und natur- und artenschutzrechtliche sowie sonstige Gründe, und legt erforderliche

Handlungsempfehlungen vor. 5Die Bundesregierung geht in dem Bericht ferner auf

die tatsächliche und die erwartete Entwicklung des Bruttostromverbrauchs ein. 6Wenn

aufgrund von Prognosen, die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erstellt

worden sein müssen, eine deutliche Änderung des erwarteten Bruttostromverbrauchs

bis zum Jahr 2030 zu erwarten ist, enthält der Bericht auch erforderliche Handlungs-

empfehlungen für eine Anpassung des Ausbaupfads nach §4, des Strommengenpfads

nach §4a und der Ausschreibungsvolumen nach den §§28 bis 28d. 7Die Bundesregie-

rung leitet den Bericht den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und

dem Bundestag zu und legt, soweit erforderlich, unverzüglich den Entwurf für eine

Rechtsverordnung nach §88c vor.

(4) Abdem1. Januar 2024 umfasst der Bericht nachAbsatz 3 zusätzlich eine Bewertung

zum Stand der Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und enthält insbe-

sondere Angaben über

1. die nach §3 Absatz 3 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes erbrachten Nach-

weise,

2. den Umfang ausgewiesener Flächen in der geltenden Raumordnungs- und Bauleit-

planung für Windenenergieanlagen an Land und inwieweit diese Flächen von der

Windenergie an Land genutzt werden,

3. den Zeitpunkt, in dem die Flächenbeitragswerte nach §3 Absatz 1 in Verbindung

mit der Anlage zumWindenergieflächenbedarfsgesetz in den Ländern voraussicht-

lich erreicht werden und zu welchen Anteilen diese erreicht worden sind,

4. die Möglichkeit weitere Maßnahmen und Vorschläge zur Planungsbeschleunigung

und

5. die Eignung der Flächenbeitragswerte nach §3 Absatz 1 in Verbindung mit der

Anlage zumWindenergieflächenbedarfsgesetz für das Erreichen der Ausbaupfade

und Ausbauziele nach diesem Gesetz.
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(5) 1Die Berichterstattung nach den Absätzen 3 und 4 erfolgt mit der Unterstützung

des Umweltbundesamtes und auf der Grundlage der nach §97 Absatz 5 beschafften und

der nach §98 Absatz 1 zu übermittelnden Daten. 2Die Berichterstattung nach Satz 1 darf

keine personenbezogenen Daten enthalten.

§99 Erfahrungsbericht

(1) 1Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und das Windenergie-auf-See-Gesetz

und legt demBundestag bis zum31. Dezember 2023 unddann alle vier Jahre einen Erfah-

rungsbericht vor. 2Der Bericht enthält insbesondere Angabe über

1. die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere auf die

Entwicklung der übrigen Stromerzeugung, auf die Entwicklung der Treibhausgase-

missionen, auf den Strommarkt und die Wechselwirkungen mit den europäischen

Strommärkten und auf Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft,

2. die Erfahrungenmit Ausschreibungennach Teil 3 Abschnitt 3, auch vor demHinter-

grund der Ziele, durch Wettbewerb einen kosteneffizienten Ausbau der erneuer-

baren Energien zu sichern und Akteursvielfalt und Innovationen zu ermöglichen,

3. den Stand und die direkten und indirekten Vorteile und Kosten von Mieterstrom,

4. den Stand der Markt-, Netz- und Systemintegration der erneuerbaren Energien,

5. die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien und ihrer Markt-, Netz- und

Systemintegration und

6. die Erfahrungen mit der finanziellen Beteiligung der Kommunen nach §6.

3Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien ohne Zahlungen nach diesem Gesetz erfolgt und inwieweit neue Ansprüche für

Zahlungen nach diesem Gesetz noch erforderlich sind; hierbei ist auch zu bewerten, ob

die Dauer der Zahlungen nach §25 Absatz 1 verkürzt werden kann und ob eine Einspei-

severgütung für ausgeförderte Anlagen weiterhin erforderlich ist. 4Schließlich sind mit

Blick auf die Nutzung der Biomasse zur Stromerzeugung auch die Wechselwirkungen

und Konkurrenzen zu ihrer Nutzung im Verkehrs- und imWärmemarkt zu berichten.

(2) 1Die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und

das Umweltbundesamt unterstützen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. 2Zur Unterstützung bei der Erstellung
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des Erfahrungsberichts soll das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

außerdem wissenschaftliche Gutachten in Auftrag geben.

§99a Fortschrittsbericht Windenergie an Land

1Die Bundesregierung legt dem Bundestag jährlich bis zum 31. Dezember einen Bericht

vor zu den aktuellen Nutzungskonkurrenzen beim Ausbau der Windenergie mit

1. Funktnavigationsanlagen,

2. Wetterradaren und

3. seismologischen Messstationen.

2Der Bericht enthält insbesondere Angaben über Zeitplan und Stand möglicher

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Windenergieanlagen an Land mit den

Nutzungen und Geräten nach Satz 1. 3Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit

bei den Maßnahmen nach Satz 2 weitere Beschleunigungsmöglichkeiten bestehen.
4Soweit Nutzungskonkurrenzen mit militärischen Belangen bestehen, können diese im

Einzelfall dargestellt werden.

§99b Bericht zur Bürgerenergie

Die Bundesnetzagentur berichtet der Bundesregierung bis zum 31. Dezember 2024 und

dann jährlich über Erfahrungen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes zur Sicherung

der Bürgerenergie und der Bürgerbeteiligung.

Abschnitt 3 Schlussbestimmungen

§100 Übergangsbestimmungen

(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes ergibt, sind die Bestim-

mungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden

Fassung anzuwenden

1. für Strom aus Anlagen,

a) die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind,

b) deren anzulegenderWert in einemZuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor

dem 1. Januar 2023 ermittelt worden ist oder
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c) die vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn

von §3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz oder als Pilotwindenergieanlage auf See im Sinn von §3

Nummer 6 des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch die Bundesnetzagentur

festgestellt worden sind,

2. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 an einen Letztverbraucher geliefert wurde,

und

3. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 verbraucht und nicht von einem Elektrizi-

tätsversorgungsunternehmen geliefert wurde.

(1a) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 gilt abweichend von Absatz 1, dass

1. § 10b Absatz 1 dieses Gesetzes anstelle von §10b Absatz 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden

ist,

2. der Anspruch auf unentgeltliche Abnahme und die Regelung zur Zuordnung

nach §21c Absatz 1 Satz 3 dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden sind, dabei

sind im Fall einer Zuordnung zur unentgeltlichen Abnahme §21b Absatz 1 Satz 4

und Absatz 2 Satz 2, § 21c Absatz 1 Satz 5, § 53 Absatz 2 und §80a Satz 2 dieses

Gesetzes auf diese Anlagen ebenfalls entsprechend anzuwenden,

3. für Anlagen, die nach dem Ablauf des 29. Juli 2022 in Betrieb genommen wurden,

an Stelle von §100 Absatz 14 Satz 3 Nummer3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung §48 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2

und Satz 3 dieses Gesetzes anzuwenden ist,

4. für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas § 9 Absatz 5 dieses Gesetzes

anwendbar ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage und

unabhängig vom Zeitpunkt der Zuschlagserteilung für diese Anlage.

(2) 1FürAnlagen nachAbsatz 1, die nach dem31. Dezember 2020 in Betrieb genommen

worden sind, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotster-

mins nach dem 31. Dezember 2020 ermittelt worden ist oder die nach dem 31. Dezember

2020 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch

das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt worden sind, ist § 6

dieses Gesetzes anstelle des § 6 in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung
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anzuwenden mit der Maßgabe, dass auch Windenergieanlagen an Land mit einer

installierten Leistung von mehr als 750 Kilowatt bis einschließlich 1000 Kilowatt

den Gemeinden Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten

dürfen. 2Für Windenergieanlagen an Land und Freiflächenanlagen nach Absatz 1, die

vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind, deren anzulegender Wert

in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2021 ermittelt

worden ist oder die vor dem 1. Januar 2021 als Pilotwindenergieanlage an Land im

Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium für Wirtschaft

und Klimaschutz festgestellt worden sind, ist § 6 dieses Gesetzes anzuwenden. 3Auf

Vereinbarungen, die vor dem 16. Mai 2024 geschlossen wurden, ist § 6 Absatz 4 Satz 1 in

der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) 1§9 Absatz 1 ist anstelle der technischen Vorgaben nach der für eine Anlage oder

eine KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspre-

chend anzuwenden bei

1. Anlagen nach Absatz 1, die Strom in das Netz einspeisen, und

2. KWK-Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind und

eine installierte Leistung von mehr als 25 Kilowatt haben.

2Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen

nach §29 Absatz 1 Nummer2 des Messstellenbetriebsgesetzes und zur erstmaligen

erfolgreichen Testung der Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber gilt

die Pflicht nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes, die Anlage oder die KWK-Anlage mit technischen Einrichtungen auszustatten,

mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung

ferngesteuert reduzieren kann, auch als erfüllt, wenn

1. die technischen Einrichtungen nur dazu geeignet sind, die Einspeiseleistung

bei Netzüberlastung vollständig oder, sobald die technische Möglichkeit besteht,

stufenweise ferngesteuert zu reduzieren,

2. der Anlagenbetreiber nach §9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in der am 31. Dezember

2022 geltenden Fassung oder nach einer entsprechenden Bestimmung einer

früheren Fassung die maximale Wirkleistungseinspeisung seiner Anlage am

Verknüpfungspunkt mit dem Netz auf 70 Prozent der installierten Leistung

begrenzt oder
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3. die technischen Einrichtungen nur dazu geeignet sind, die Anforderungen zu

erfüllen, die der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber oder dem Betreiber der

KWK-Anlage zur Erfüllung der Pflicht vor der Inbetriebnahme der Anlage über-

mittelt hat.

3Der Netzbetreiber hat die Testung auf Ansteuerbarkeit nach Satz 2 spätestens im

Rahmen der nächsten, auf den Einbau des intelligenten Messsystems und der Steue-

rungseinrichtungen nach §29 Absatz 1 Nummer2 des Messstellenbetriebsgesetzes

folgenden, nach §12 Absatz 2b Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes durchzufüh-

renden testweisen Anpassungen sowie Abrufung der Ist-Einspeisung vorzunehmen.
4Satz 2 ist rückwirkend anzuwenden. 5Abweichend von Satz 4 sind die Bestimmungen

in Satz 2 nicht anzuwenden auf Fälle, in denen vor dem 1. Januar 2021 ein Rechtsstreit

zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber rechtskräftig entschieden wurde. 6Nach

dem Einbau von intelligenten Messsystemen und Steuerungseinrichtungen nach §29

Absatz 1 Nummer2 des Messstellenbetriebsgesetzes hat der Netzbetreiber dem Anla-

genbetreiber bis zu einer nach Satz 2 erstmals erfolgreich durchgeführten Testung zum

Ausgleich der entstehenden Aufwendungen für den Weiterbetrieb von technischen

Einrichtungen nach Satz 2 Nummer 1 und 2 ab dem 1. Januar 2028 für jedes angefan-

gene Jahr einen Betrag von 100 Euro brutto zu zahlen. 7Die Zahlungspflicht entfällt,

wenn der Netzbetreiber die erfolglose Testung nach Satz 2 nicht zu vertreten hat.

(3a) 1Soweit die Aufhebung der Begrenzung vor dem Ablauf des 25. Februar 2025

erfolgt, entfällt für Betreiber von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von

höchstens 7 Kilowatt ab dem 1. Januar 2023 die Pflicht nach §9 Absatz 2 Satz 1

Nummer 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden

Fassung oder nach einer entsprechenden Bestimmung einer früheren Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes, nach der

1. die Anlagen mit technischen Einrichtungen ausgestattet werden mussten, mit

denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung

ferngesteuert reduzieren kann, oder

2. die Betreiber am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale

Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen

mussten.

2Im Übrigen bleibt Absatz 3 unberührt. 3Sofern Betreiber von Anlagen nach dem

Entfallen der Pflicht nach Satz 1 die maximale Wirkleistungseinspeisung ihrer Anlagen
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nicht mehr auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen oder die bisherige

Ausstattung ihrer Anlage mit einer technischen Einrichtung, mit der der Netzbetreiber

jederzeit die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann,

beenden wollen, ist § 8 entsprechend anzuwenden; insbesondere ist dem Netzbetreiber

das Begehren vorab mitzuteilen.

(3b) §9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 3 ist nicht anzuwenden

auf Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 25. Februar 2025

in Betrieb genommen wurden.

(4) (weggefallen)

(5) Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach denAbsätzen 3 und 3a ist § 9 Absatz 3

Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(6) 1§9 Absatz 8 dieses Gesetzes ist für Anlagen nach Absatz 1 anstelle von §9 Absatz 8

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung

anzuwenden, wobei die Pflichten nach §9 Absatz 8 nur von Anlagen erfüllt werden

müssen, die nach dem 31. Dezember 2005 in Betrieb genommen worden sind. 2Dabei

ist § 9 Absatz 8 Satz 4 erst ab dem 9. Februar 2024 anzuwenden.

(7) §19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, Absatz 2, die §§ 21b, § 21c

Absatz 1 Satz 4 und 5, die §§ 23b, 25 Absatz 2 und §53 Absatz 4 sind auch für ausgeför-

derte Anlagen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden

sind und am 31. Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergütung hatten.

(8) 1Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden sind

und Ablaugen der Zellstoffherstellung einsetzen, ist auch nach dem 1. Januar 2017 die

Biomasseverordnung anzuwenden, die für die jeweilige Anlage am 31. Dezember 2016

anzuwenden war. 2Anlagen nach Satz 1 dürfen nicht an Ausschreibungen teilnehmen.

(9) 1§52 ist auf Anlagen nach Absatz 1 und KWK-Anlagen anzuwenden, wenn der

Betreiber ab dem 1. Januar 2023 gegen eine Pflicht verstößt, die einer der in §52

Absatz 1 genannten Pflichten in der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspricht. 2Abweichend von Satz 1 ist § 52

Absatz 1 Nummer 4 und 5 auf Anlagen nach Absatz 1 mit einer installierten Leistung
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bis einschließlich 500 Kilowatt nicht anzuwenden, wenn der Betreiber vor dem 1. Juli

2024 gegen eine Pflicht verstößt, die einer der in §52 Absatz 1 Nummer 4 und 5

genannten Pflichten in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes entspricht. 3 §52 tritt insofern an die Stelle der Sanktionsbewehrung

dieser Pflicht nach der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen Fassung

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 4Im Übrigen bestimmen sich die Sanktionsbe-

wehrungen nach der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 5Abweichend von Satz 4 ist bei einem Verstoß gegen

eine Registrierungspflicht ab dem 1. Januar 2023 ausschließlich §52 dieses Gesetzes

anzuwenden. 6§52a ist auf Anlagen nach Absatz 1 und KWK-Anlagen anzuwenden,

wenn der Betreiber ab dem 25. Februar 2025 gegen eine Pflicht verstößt, die einer

der in §52a Absatz 1 genannten Pflichten in der für die Anlage oder KWK-Anlage

maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspricht.

(10) 1§71 Absatz 2 bis 6 ist auch für Zahlungen an die Betreiber von Anlagen nach

Absatz 1 anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2014 in Betrieb genommen wurden. 2Wenn

Anlagenbetreiber nach Satz 1 keine Anlage nach dem 31. Dezember 2022 in Betrieb

genommen haben, für die sie Zahlungen nach §19 Absatz 1 oder § 50 in Anspruch

nehmen, ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass abweichend von §71 Absatz 2

der maßgebliche Schwellenwert 500000 Euro beträgt.

(11) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare

öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und nach den auf diesem Gesetz beruhenden

Rechtsverordnungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 Absatz 4

des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie

erlassenen Gebührenverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, aber

noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis einschließlich zum 30. September

2021 geltende Recht in der jeweils geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(12) Auf die Ersetzung von Anlagen nach Absatz 1 ab dem 1. Januar 2023 sind § 38b

Absatz 2 und §48 Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich der Zahlungsan-

spruch, der auf die ersetzende Anlage übergeht, nach der für diese Anlage geltenden

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bestimmt.

(13) 1Bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments mit einem

Gebotstermin im Jahr 2023 darf die Gebotsmenge pro Gebot abweichend von §37
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Absatz 3 eine zu installierende Leistung von 100 Megawatt nicht überschreiten.
2Zahlungsberechtigungen dürfen abweichend von § 38a Absatz 1 Nummer 5 Buch-

stabe a auch für Freiflächenanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als

20 Megawatt ausgestellt werden, soweit dieser Zahlungsberechtigung bezuschlagte

Gebote aus einem Gebotstermin des Jahres 2023 oder eines vorhergehenden Jahres

zugeordnet worden sind und die installierte Leistung von 100 Megawatt nicht über-

schritten wird.

(14) §8 Absatz 5 Satz 3 ist auf Netzanschlussbegehren, die ab dem 3. August 2023 und

vor dem 1. Juli 2024 für eine oder mehrere Solaranlagen mit einer installierten Leistung

von insgesamt höchstens 50 Kilowatt gestellt werden, entsprechend anzuwenden, wenn

sich die Solaranlagen auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss

befinden und die insgesamt installierte Leistung an diesem Verknüpfungspunkt die

Kapazität des bestehenden Netzanschlusses nicht übersteigt.

(15) 1Für Strom aus Anlagen, die Biogas mit Ausnahme von Biomethan einsetzen,

besteht der Anspruch auf Einspeisevergütung oder Marktprämie nach §19 Absatz 1

oder nach der entsprechenden Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der

für die Anlage maßgeblichen Fassung in den Kalenderjahren 2023 und 2024 jeweils

für die gesamte Bemessungsleistung der Anlage in dem jeweiligen Kalenderjahr. 2Bei

Anlagen, die einen Anspruch auf Flexibilitätszuschlag nach §50 Absatz 1 in Verbindung

mit § 50a oder nach der entsprechenden Bestimmung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes in der für die Anlage maßgeblichen Fassung haben, werden Mehrerlöse, die

in dem jeweiligen Kalenderjahr durch die Erhöhung der für die Anlage maßgeblichen

Bemessungsleistung nach Satz 1 erzielt werden, auf den Anspruch auf Flexibilitäts-

zuschlag angerechnet. 3Als Mehrerlöse im Sinne des Satzes 2 gelten nur Einnahmen,

die für den zusätzlich erzeugten Strom erzielt werden und die den anzulegenden

Wert für den in der Anlage erzeugten Strom um mehr als 1 Cent pro Kilowattstunde

übersteigen.20

(16) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbetrieb-

nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind, entfällt der

Anspruch auf Erhöhung des Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen nach §

27 Absatz 4 Nummer 2 in Verbindung mit Anlage 2 Nummer VI.2.b und VII.2 zu dem

Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung nicht

20Die Regelung § 100 Absatz 15 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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endgültig, wenn der für die Anlage vorgeschriebene Mindestanteil von Gülle im Zeit-

raum vom 1. Mai 2023 bis einschließlich zum 30. April 2024 nicht jederzeit eingehalten

wurde. In diesem Zeitraum entfällt der Anspruch nur für die Kalendertage, in denen der

Mindestanteil an Gülle nicht eingehalten wurde.21

(17) 1Für Strom aus Anlagen, die nach dem am31. Dezember 2011 geltenden Inbetrieb-

nahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind, entfällt der

Anspruch auf den Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen nach § 27 Absatz 4

Nummer 2 in Verbindung mit Anlage 2 Nummer VI.2 des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung oder nach einer entspre-

chenden Bestimmung einer früheren Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

abweichend von Anlage 2 Nummer VII.2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am

31. Dezember 2011 geltenden Fassung oder nach einer entsprechenden Bestimmung

einer früheren Fassung nicht endgültig, wenn die in der Anlage eingesetzten nachwach-

senden Rohstoffe oder die Anlage im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich

31. Dezember 2025 die Anforderungen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung

nicht erfüllen. 2§ 19 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 2

der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung bleibt unberührt.

(18) 1Abweichend von §39c können Bieter in den Ausschreibungen für Biomassean-

lagen nach den §§39 bis 39i in den Jahren 2024 und 2025 einmalig ein Gebot für eine

bezuschlagte Biomasseanlage abgeben (Biomasse-Zusatzgebot), wenn der zuerst erteilte

Zuschlag für die Biomasseanlage in einem Gebotstermin nach dem 31.Dezember 2020

und vor dem 1. Januar 2024 erteilt wurde. 2In Ergänzung zu den Anforderungen an

Gebote nach §30 müssen Biomasse-Zusatzgebote folgende Anforderungen erfüllen:

1. die Nummer des bereits erteilten Zuschlags ist anzugeben,

2. die Registernummer der Anlage, auf die sich das Gebot bezieht, ist anzugeben und

3. der Gebotswert darf weder den geltenden Höchstwert noch den Zuschlagswert des

bereits erteilten Zuschlags überschreiten.

3Der Vergütungszeitraum für Biomasse-Zusatzgebote entspricht dem des nach §39h

zuerst erteilten Zuschlags. 4Die §§39a bis 39i sind für Biomasse-Zusatzgebote entspre-

chend anzuwenden. 5Wird ein Zuschlag für ein Biomasse-Zusatzgebot erteilt, ist

21Die Regelung § 100 Absatz 16 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
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für die Biomasseanlage das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der zum Zeitpunkt des

Gebotstermins, in dem das Biomasse-Zusatzgebot abgegeben wurde, geltenden Fassung

anwendbar. 6Sind die anzulegenden Werte für das ursprüngliche Gebot und das

Biomasse-Zusatzgebot nicht identisch, ist für den in der Biomasseanlage erzeugten

Strom ein Gesamtwert nach §23c Nummer 2 zu bilden.

(19) 1Für Zuschläge nach §36 für Windenergieanlagen an Land und nach §36j für

Zusatzgebote, die vor dem 1. Januar 2023 erteilt wurden, sind §36e Absatz 1 und §55

Absatz 1 dieses Gesetzes anstelle des § 36e Absatz 1 und des § 55 Absatz 1 in der für die

Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anzuwenden, soweit

1. die Frist des § 36e Absatz 1 der für die Anlage maßgeblichen Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 9. Februar 2024 noch nicht abgelaufen ist

und

2. der Bieter für das bezuschlagte Gebot am 9. Februar 2024 noch keine Pönale

nach §55 Absatz 1 in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes leisten muss.

2Abweichend von Satz 1 sind die Fristen des § 36e Absatz 1 und des §55 Absatz 1 in der

für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anwendbar,

wenn der Bieter in Textform gegenüber der Bundesnetzagentur erklärt, dass diese

anwendbar bleiben sollen. 3Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 und

vor dem 9. Februar 2024 einen Zuschlag erhalten haben, sind die Fristen des § 36e

Absatz 1 und des § 55 Absatz 1 in der am 8. Februar 2024 geltenden Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes anwendbar, wenn der Bieter in Textform gegenüber

der Bundesnetzagentur erklärt, dass diese anwendbar bleiben sollen.

(20) Anlagen, die vor dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommenwerden, können abwei-

chend von §21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet

werden, wenn ihre installierte Leistung weniger als 400Kilowatt beträgt.

(21) Für Solaranlagen, die vor Inkrafttreten der auf Grundlage von §95 Nummer 3

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Verord-

nung in Betrieb genommen werden, bleibt die Voraussetzung des § 48 Absatz 1 Satz 1

Nummer 1a, dass das auf dem Grundstück bestehende Wohngebäude nicht dazu

geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden kann, unberück-

sichtigt.
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(22) Auf Anschlussbegehren, die nach demAblauf des 31. Dezember 2022 und vor dem

16. Mai 2024 gestellt werden, ist § 8 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzu-

wenden.

(23) §9 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 10a Absatz 2 und 3 und §24 Absatz 1 Satz 4 und 5 sind

nicht anzuwenden auf Anlagen, die vor dem 16. Mai 2024 in Betrieb genommenworden

sind.

(24) §21 Absatz 3 ist nicht anzuwenden auf Strom aus Solaranlagen, die vor dem

16. Mai 2024 in Betrieb genommen worden sind und die auf, an oder in einem Gebäude,

das nicht Wohngebäude ist, oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes installiert sind.

(25) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai

2024 in Betrieb genommen worden sind, ist zusätzlich §48 Absatz 2a Satz 2 Nummer1

in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anwendbar.

(26) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai

2024 in Betrieb genommen worden sind, ist § 48 Absatz 3 in der am 15. Mai 2024

geltenden Fassung anzuwenden.

(27) Für Solaranlagen, die vor dem 16. Mai 2024 Solaranlagen an demselben Standort

ersetzen, ist § 38h oder § 48 Absatz 4 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzu-

wenden.

(28) 1Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai

2024 in Betrieb genommen worden sind oder deren anzulegender Wert in einem

Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und

vor dem 16. Mai 2024 ermittelt worden ist, sind §30 Absatz 1 Nummer9, § 37 Absatz 1

und2, die §§ 37c, 38a Absatz 1 Nummer3, die §§ 38b, 39g Absatz 1 Satz 3, § 39i Absatz 5

und §48 Absatz 1 Satz 1 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. 2§48

Absatz 1b ist nicht auf Anlagen nach Satz 1 anzuwenden.

(29) Für Ausschreibungenmit einemGebotstermin nach demAblauf des 31. Dezember

2022 und vor dem 16. Mai 2024 sind §29 Absatz 1 Satz 2, die §§ 35, 37b, 38 und 38a in

der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden und ist § 37d nicht anzuwenden.
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(30) §53 Absatz 5 und §54 Absatz 3 sind vor dem 16. Mai 2024 mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass sich der anzulegende Wert um 0Cent verringert.

(31) 1§8 Absatz 6 Satz 1 ist auf Netzanschlussbegehren nach §8 Absatz 1 Satz 2, die

nach dem Ablauf des 30. Juni 2024 und vor dem 1. Januar 2025 gestellt werden, mit

der Maßgabe anzuwenden, dass die Frist zur Übermittlung der in §8 Absatz 6 Satz 1

genannten Informationen höchstens einen Monat beträgt. 2§8 Absatz 6 Satz 3 ist in den

Fällen nach Satz 1 entsprechend mit einer Frist von einem Monat anzuwenden.

(32) (weggefallen)

(33) 1§36h Absatz 3 Satz 2 und 3 und §46 Absatz 3 sind nicht anzuwenden auf

Flugwindenergieanlagen an Land, die vor dem 1. Januar 2025 in Betrieb genommen

worden sind oder deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines

Gebotstermins vor dem 1. Januar 2025 ermittelt worden ist. 2Wenn die Summe der

installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die an das Register als

in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis zum 1. Oktober eines Jahres erstmals

50 Megawatt überschritten hat, ist

1. § 46 Absatz 3 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen an Land,

deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird und die nach dem Ablauf des

31. Dezember desselben Jahres in Betrieb genommen worden sind, und

2. § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen

an Land, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotster-

mins nach dem Ablauf des 31. Dezember desselben Jahres ermittelt worden ist.

3Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich unverzüglich nach dem 1. Oktober die

Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die an das

Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.

(34) 1§19 Absatz 3b und 3c ist erst anzuwenden, wenn und soweit jeweils konkreti-

sierende Festlegungen der Bundesnetzagentur nach §85d wirksam werden. 2Für Strom

aus Anlagen nach Absatz 1 sind, abweichend von Absatz 1, § 19 Absatz 3 bis 3c sowie § 20

Satz 2 dieses Gesetzes anstelle von §19 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden; dabei greift auch insoweit

die Einschränkung nach Satz 1.
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(35) Abweichend von §46 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz ist bei der Berechnung des

anzulegenden Wertes für Strom aus Windenergieanlagen an Land nach §22 Absatz 2

Satz 2 Nummer 1 bis 3, die nach dem 15. Mai 2024 und vor dem 1. Januar 2025 in

Betrieb genommen worden sind, der Zuschlagswert durch den Durchschnitt aus den

Gebotswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine für

Windenergieanlagen an Land im Vorjahr zu ersetzen.

(36) 1Für Zuschläge nach §39k für Biomethananlagen, die in einem Zuschlagsver-

fahren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2023 erteilt wurden, sind §39j und §55

Absatz 4, 4a und 5a dieses Gesetzes anstelle des § 39j und des § 55 Absatz 4 und 5a in der

für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes anzuwenden,

soweit

1. die Frist des § 39e in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes am 16. Mai 2024 noch nicht abgelaufen ist und

2. der Bieter für das bezuschlagte Gebot am 16. Mai 2024 noch keine Pönale nach

§55 Absatz 4 und 5a in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes leisten muss.

2Für Anlagen, die in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem

31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai 2024 einen Zuschlag erhalten haben,

sind §39j und §55 Absatz 4 und 5a in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes anwendbar, wenn der Bieter in Textform gegenüber

der Bundesnetzagentur erklärt, dass diese anwendbar bleiben sollen.22

(37) 1Für Anlagen, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines

Gebotstermins nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 24. Februar 2025

ermittelt worden ist, sind §28c Absatz 1, die §§ 39d, 39g Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2

und 4, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 Nummer 1 und 2, § 39h Absatz 3 Satz 1, § 39i

Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, § 44b Absatz 1 Satz 3 und §50a Absatz 1 Satz 1 und

Absatz 2 in der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung anzuwenden. 2§3 Nummer 7a

und 47b23, § 39i Absatz 2a und §51b sind nicht auf Anlagen nach Satz 1 anzuwenden.

22Die Regelung § 100 Absatz 36 steht nach § 101 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung.
23Vermutlich Redaktionsversehen: die vorgesehene Legaldefinition „Wärmenetz“ nach § 3 Nr. 47b EEG 2023 wurde aus dem

Referentenentwurf nicht in das anschließende Gesetzgebungsverfahren überführt.
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(38) 1Für Biogasanlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe

Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist,

und deren installierte Leistung aufgrund der für die Anlage maßgeblichen Fassung

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes insgesamt höchstens 75Kilowatt betragen darf,

bleibt der Vergütungsanspruch nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes bestehen, wenn die installierte Leistung der Anlage auf

höchstens 150Kilowatt erhöht wird. 2Der nach Satz 1 fortbestehende Vergütungsan-

spruch ist jährlich auf die Strommenge begrenzt, die in den drei der Leistungserhöhung

vorangegangenen Kalenderjahren durchschnittlich innerhalb eines Kalenderjahres

in das Netz eingespeist und vergütet wurde. 3Es besteht kein Vergütungsanspruch

nach diesem Gesetz für Strommengen, die aufgrund der Leistungserhöhung nach

Satz 1 erzeugt werden. 4Der Vergütungsanspruch besteht nach Satz 1 nur fort, wenn

bei der Erzeugung des gesamten in der Anlage eingesetzten Biogases die Vorausset-

zungen von §44 Absatz 2 Nummer 3 dieses Gesetzes erfüllt sind. 5§44 Absatz 3 dieses

Gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 6Die aufgrund der Leistungserhöhung zusätz-

lich erzeugten Strommengen müssen dem Netzbetreiber nicht zur Verfügung gestellt

werden. 7Eine Pflicht zur Direktvermarktung besteht auch dann nicht, wenn durch die

Leistungserhöhung eine installierte Leistung von 100Kilowatt überschritten wird.

(39) 1Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Mai

2025 in Betrieb genommen werden, sind §22 Absatz 3 Satz 2 und §48 Absatz 1a in der

am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. 2Für Ausschreibungen zu Gebotster-

minen vor dem 1. Mai 2025 ist § 30 Absatz 2 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung

anzuwenden.

(40) 1Für Anlagen, die vor dem 16. Mai 2024 in Betrieb genommen werden, ist § 48

Absatz 2 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. 2Bei der Anwendung

des § 49 zum 1. August 2024 gelten die in §48 Absatz 2 genannten Werte als im vorange-

gangenen Zeitraum geltende anzulegende Werte.

(41) 1§37 Absatz 1a und 2 Nummer 5, § 38 Absatz 2 Nummer 7 und §38a Absatz 1

Nummer 7 sind nicht für Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. August

2024 anzuwenden. 2§48 Absatz 6 ist nicht anzuwenden auf Anlagen, die vor dem

1. November 2025 in Betrieb genommen werden.
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(42) Bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2023 in Betrieb genommen wurden, ist

abweichend von §38d Absatz 6 die Erstattung des Projektsicherungsbeitrags nicht vor

dem 1. Juni 2024 fällig.

(43) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 sind abweichend von Absatz 1 und vorbe-

haltlich des Absatzes 44 ab dem 1. Januar 2025 §3 Nummer 42a und Anlage 1 dieses

Gesetzes anstelle von § 3 Nummer 42a und Anlage 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden.

(44) 1Für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis einschließlich zu dem Tag, an dem die

Strombörsen erstmals in der vortägigen Auktion amDay-Ahead-Markt Stromviertelstun-

denkontrakte der Kopplung der Orderbücher zugrunde legen, sind §3 Nummer42a und

Anlage 1 in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung anzuwenden für

1. die Berechnung der energieträgerspezifischen Monatsmarktwerte nach Anlage 1

Nummer 3, sofern nicht ein Fall des Satzes 3 vorliegt,

2. die Veröffentlichungspflichten der Übertragungsnetzbetreiber nach Anlage 1

Nummer 5.1, 5.2 und 5.4 und

3. die Mitteilung der Informationen nach Anlage 1 Nummer 6 durch die Strombörsen

an die Übertragungsnetzbetreiber.

2Für die Berechnung der energieträgerspezifischen Jahresmarktwerte nach Anlage 1

Nummer 4 für das Jahr 2025 ist Anlage 1 Nummer 4 für den Zeitraum bis einschließ-

lich zu dem Tag, an dem die Strombörsen erstmals in der vortägigen Auktion am Day-

Ahead-Markt Stromviertelstundenkontrakte der Kopplung der Orderbücher zugrunde

legen, mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. als Spotmarktpreis ist für jede Viertelstunde einer Kalenderstunde der für die

betreffende Kalenderstunde ermittelte durchschnittliche Strompreis in Cent pro

Kilowattstunde, der sich in der Preiszone für Deutschland aus der Kopplung der

Orderbücher aller Strombörsen in der vortägigen Auktion von Stromstundenkon-

trakten am Day-Ahead-Markt ergibt, anzusetzen und

2. die für jede einzelne Viertelstunde der Kalenderstunde maßgebliche Strommenge

wird ermittelt, indem dieMenge des nach der Online-Hochrechnung nach Anlage 1

Nummer 5.1 zum Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. Dezember 2022

Die Clearingstelle EEG | KWKG ist die gesetzliche neutrale Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG und des KWKG

und wird betrieben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Trägerin: RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien · Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin

Geschäftsführung: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler · AG Charlottenburg HRB 107788 B · USt-IdNr. DE 255468643

215

mailto:post@clearingstelle-eeg-kwkg.de?subject=Arbeitsausgabe EEG 2023 der Clearingstelle EEG|KWKG (21.02.2025/e23r14.1v0041) - Fehler gefunden!&body=Sehr geehrte Damen und Herren! Der Fehler befindet sich auf Seite ... und besteht darin, dass ... Richtigerweise sollte hier ...
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/Arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/Arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2023/arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2023/arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/Arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/Arbeitsausgabe
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/Arbeitsausgabe


EEG 2023 (25.02.2025) – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG|KWKG – Bitte teilen Sie uns eventuelle Fehler mit !

geltenden Fassung nach Satz 1 Nummer 2 in dieser Kalenderstunde erzeugten

Stroms der jeweiligen Technologie gleichmäßig auf die Viertelstunden verteilt

wird.

3Fällt der Tag, an dem die Strombörsen erstmals in der vortägigen Auktion am Day-

Ahead-Markt Stromviertelstundenkontrakte der Kopplung der Orderbücher zugrunde

legen, in einemMonat auf einen anderen Tag als den Monatsersten, sind bei der Berech-

nung der energieträgerspezifischen Monatsmarktwerte nach Anlage 1 Nummer 3.2

und 3.3 für diesen Monat die Maßgaben nach Satz 2 Nummer 1 und 2 für alle Kalender-

tage des Monats bis einschließlich zu dem Tag, an dem die Strombörsen erstmals in der

vortägigen Auktion am Day-Ahead-Markt Stromviertelstundenkontrakte der Kopplung

der Orderbücher zugrunde legen, entsprechend anzuwenden.

(45) 1Um die Stunden zu ermitteln, in denen der Spotmarktpreis nach Maßgabe

des § 51 Absatz 1 dieses Gesetzes, nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung und nach Maßgabe

des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022

geltenden Fassung negativ ist, ist für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis einschließlich

zu dem Tag, an dem die Strombörsen erstmals in der vortägigen Auktion am Day-

Ahead-Markt Stromviertelstundenkontrakte der Kopplung der Orderbücher zugrunde

legen, § 3Nummer42a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am31. Dezember 2024

geltenden Fassung anzuwenden. 2Sofern nach der jeweils anzuwendenden Fassung

des § 51 Absatz 1 als maßgebliche Zeiteinheit Stunden, in denen der Spotmarktpreis

negativ ist, zugrunde zu legen sind, ist ab dem Tag, an dem die Strombörsen erstmals in

der vortägigen Auktion am Day-Ahead-Markt Stromviertelstundenkontrakte der Kopp-

lung der Orderbücher zugrunde legen, eine Kalenderstunde dann zu berücksichtigen,

wenn das arithmetische Mittel aus den Spotmarktpreisen der Viertelstunden dieser

Kalenderstunde negativ ist.

(46) 1Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 25. Februar 2025 in

Betrieb genommenwurden oder deren anzulegenderWert in einemZuschlagsverfahren

eines Gebotstermins nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 25. Februar 2025 ermit-

telt wurde, sind die §§51 und 51a Absatz 1 in der am24. Februar 2025 geltenden Fassung

anzuwenden. 2§51a Absatz 2 ist nicht anzuwenden auf Strom aus Solaranlagen, die vor

dem 25. Februar 2025 in Betrieb genommen wurden.
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(47) 1Für Anlagen, deren anzulegender Wert sich nach der für sie maßgeblichen

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Zeiträumen, in denen der Spotmarkt-

preis negativ ist, nicht verringert, sind die §§ 51 und 51a anzuwenden, wenn der Anla-

genbetreiber in Textform gegenüber dem Netzbetreiber erklärt, dass diese anwendbar

sein sollen. 2Die Erklärung nach Satz 1 kann nur mit Wirkung frühestens zum Ablauf

des Kalenderjahres, in dem die Anlage mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet

wird, abgegeben werden. 3NachWirksamwerden der Erklärung nach Satz 1 erhöht sich

der anzulegende Wert für die Anlage um 0,6 Cent pro Kilowattstunde.

§101 Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt

(1) 1Die Bestimmungen von §19 Absatz 3c, § 22 Absatz 3 Satz 2, § 28b Absatz 2, § 30

Absatz 2, § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3, § 37 Absatz 3, § 37b Absatz 2, § 37d, § 38a Absatz 1

Nummer 5, § 38h Satz 2, § 46 Absatz 3, § 48 Absatz 1b, 2 und 4 Satz 2, § 85a Absatz 1

Satz 2 und §100 Absatz 35 und 47 dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmi-

gung durch die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung

angewandt werden. 2Bis zu dieser Genehmigung sind §22 Absatz 3 Satz 2, § 28b Absatz 2,

§ 30 Absatz 2, § 37 Absatz 3, § 38a Absatz 1 Nummer5, § 38b Absatz 1 Satz 2 und 3, § 46

Absatz 3, § 48 Absatz 2 und4 Satz 2 sowie §85a Absatz 1 Satz 2 in der am 15. Mai 2024

geltenden Fassung anzuwenden.

(2) 1Die Bestimmungen von §28c Absatz 1, der §§ 39d, 39g Absatz 1 Satz 1, Absatz 2

Satz 2 und 4, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 Nummer 1 und 2, von §39h Absatz 3

Satz 1, § 39i Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 2a, § 44b Absatz 1 Satz 3, § 50a Absatz 1

Satz 1, Absatz 2 und §51b dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch

die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt

werden. 2Bis zu dieser Genehmigung sind §28c Absatz 1, die §§ 39d, 39g Absatz 1 Satz 1,

Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 und 5 Nummer1 und 2, § 39h Absatz 3

Satz 1, § 39i Absatz 2 Satz 1 und 2, § 44b Absatz 1 Satz 3 und §50a Absatz 1 Satz 1 und

Absatz 2 in der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung anzuwenden.
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Anlagen

Anlage 1 (zu §23a) Höhe der Marktprämie

1 Begriffsbestimmungen

1.1 Im Sinne dieser Anlage ist:

- „MP“ die Höhe der Marktprämie nach §23a in Cent pro Kilowattstunde,

- „AW“ der anzulegende Wert unter Berücksichtigung der §§19 bis 54 in Cent pro

Kilowattstunde, in den Fällen des § 23c ist dies der Gesamtwert für eine Anlage,

- „MW“ der jeweilige Monatsmarktwert in Cent pro Kilowattstunde.

- „JW“ der jeweilige Jahresmarktwert in Cent pro Kilowattstunde.

2 Zeitlicher Anwendungsbereich

1Für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind

oder deren Zuschlag vor dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist, wird die Höhe der Markt-

prämie nach §23a („MP“) anhand des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes

nach Nummer 3 berechnet. 2Für Strom aus anderen Anlagen wird die Höhe der Markt-

prämie nach §23a („MP“) anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes

nach Nummer 4 berechnet. 3Für Strom aus Anlagen nach Satz 1 wird abweichend von

Satz 1 die Höhe der Marktprämie nach §23a („MP“) anhand des energieträgerspezi-

fischen Jahresmarktwertes nach Nummer 4 berechnet, wenn der Anspruch nach der

Abgrenzungs- oder der Pauschaloption nach §19 Absatz 3b oder 3c geltend gemacht

wird.

3 Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen

Monatsmarktwertes

3.1 Berechnungsgrundsätze

3.1.1 Die Höhe der Marktprämie wird kalendermonatlich berechnet. Die Berechnung

erfolgt rückwirkend anhand der für den jeweiligen Kalendermonat berechneten

Werte.

3.1.2 Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und

tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet:
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MP = AW – MW

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von Satz 1 der

Wert „MP“ mit null festgesetzt.

3.2 Berechnung des Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Wasserkraft, Depo-

niegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie

Der Wert „MW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponiegas,

Klärgas, Grubengas, Biomassöe und Geothermie der tatsächliche Monatsmittelwert des

Spotmarktpreises.

3.3 Berechnung es Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Windenergie und

solarer Strahlungsenergie

3.3.1 Energieträgerspezifischer Monatsmarktwert

Als Wert „MW“ ist anzulegen bei direkt vermarktetem Strom aus

- Windenergieanlagen an Land der Wert „MWWind an Land“

- Windenergieanlagen auf See der Wert „MWWind auf See“ und

- Solaranlagen der Wert „MWSolar“

3.3.2 Windenergie an Land

„MWWind an Land“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom

ausWindenergieanlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt und wie

folgt berechnet wird:

- Für jede Viertelstunde eines Kalendermonats wird der durchschnittliche

Spotmarktpreis mit der Menge des in dieser Viertelstunde nach der Online-

Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an

Land multipliziert.

- Die Ergebnisse für alle Viertelstunden des Kalendermonats werden summiert.

- Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalender-

monat nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus

Windenergieanlagen an Land.
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3.3.3 Windenergie auf See

„MWWind auf See“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom

aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die

Berechnung von „MWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 3.3.2

mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach

Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der

Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Windenergieanlagen

auf See zugrunde zu legen ist.

3.3.4 Solare Strahlungsenergie

„MWSolar“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom aus

Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von

„MWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 3.3.2 mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nachNummer 5.1 erzeugten

Stroms ausWindenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach

Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde zu legen ist.

4 Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen

Jahresmarktwertes

4.1 Berechnungsgrundsätze

4.1.1 Die Höhe der Marktprämie wird jährlich berechnet. Die Berechnung erfolgt rück-

wirkend anhand des für das jeweilige Kalenderjahr tatsächlich berechneten Jahres-

marktwerts.

4.1.2 Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und

tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet:

MP = AW – JW

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von Satz 1 der

Wert „MP“ mit null festgesetzt.
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4.2 Berechnung des Jahresmarktwerts „JW“ bei Strom aus Wasserkraft, Depo-

niegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie

Als Wert „JW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas,

Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsächliche Jahresmittelwert des Spotmarkt-

preises anzulegen.

4.3 Berechnung des Jahresmarktwertes „JW“ bei Strom aus Windenergie und

solarer Strahlungsenergie

4.3.1 Energieträgerspezifischer Jahresmarktwert

Als Wert „JW“ in Cent pro Kilowattstunde ist anzulegen bei direkt vermarktetem

Strom aus

- Windenergieanlagen an Land der Wert „JWWind an Land“

- Windenergieanlagen auf See der Wert „JWWind auf See“ und

- Solaranlagen der Wert „JWSolar“

4.3.2 Windenergie an Land

„JWWind an Land“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert desMarktwerts von Strom aus

Windenergieanlagen anLand, der sich aus demSpotmarktpreis ergibt undwie folgt

berechnet wird:

- Für jede Viertelstunde eines Kalenderjahres wird der durchschnittliche

Spotmarktpreis mit der Menge des in dieser Viertelstunde nach der Online-

Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an

Land multipliziert.

- Die Ergebnisse für alle Viertelstunden des Kalenderjahres werden summiert.

- Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalenderjahr

nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Wind-

energieanlagen an Land.

4.3.3 Windenergie auf See

„JWWind auf See“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom

aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die

Berechnung von „JWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 4.3.2
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mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach

Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der

Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Windenergieanlagen

auf See zugrunde zu legen ist.

4.3.4 Solare Strahlungsenergie

„JWSolar“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus

Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung von

„JWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 4.3.2 mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nachNummer 5.1 erzeugten

Stroms ausWindenergieanlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach

Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde zu legen ist.

5 Veröffentlichungen

5.1 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jederzeit unverzüglich auf einer gemein-

samen Internetseite in einheitlichem Format die auf der Grundlage einer repräsen-

tativen Anzahl von gemessenen Referenzanlagen erstellte Online-Hochrechnung

der Menge des tatsächlich erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land,

Windenergieanlagen auf See und Solaranlagen in ihren Regelzonen in mindestens

viertelstündlicher Auflösung veröffentlichen. Für die Erstellung der Online-

Hochrechnung sind Reduzierungen der Einspeiseleistung der Anlage durch den

Netzbetreiber oder im Rahmen der Direktvermarktung nicht zu berücksichtigen.

5.2 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jeden Kalendermonat bis zum

Ablauf des zehnten Werktags des Folgemonats auf einer gemeinsamen Inter-

netseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet

folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen:

a) den Spotmarktpreis für jeden Kalendertag in viertelstündlicher Auflösung,

b) den Wert „MW“ nach der Maßgabe der Nummer 3.2,

c) den Wert „MWWind an Land “ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.2,

d) den Wert „MWWind auf See “ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.3 und

e) den Wert „MW Solar “ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.4.

5.3 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jedes Kalenderjahr bis zum

Ablauf des zehnten Werktages des Folgejahres auf einer gemeinsamen Inter-
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netseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma gerundet

folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen:

a) den Wert „JW“ nach der Maßgabe der Nummer 4.2,

b) den Wert „JWWind an Land “ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.2,

c) den Wert „JWWind auf See “ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.3 und

d) den Wert „JW Solar “ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.4.

5.4 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner im Fall einer nicht vollständigen

oder nur teilweisen Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen den von ihnen

ermittelten Spotmarktpreis unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach derMittei-

lung der erforderlichen Informationen durch die Strombörsen nach Nummer 6

Buchstabe b veröffentlichen.

5.5 Soweit Daten, die nach Nummer 5.2 oder 5.3 veröffentlicht werden müssen, nicht

fristgerecht verfügbar sind, muss die Veröffentlichung unverzüglich nachgeholt

werden.

6 Mitteilungspflichten der Strombörsen

Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern folgende Informationen

mitteilen:

a) bis zumAblauf des zweitenWerktags des Folgemonats den von ihnen im Rahmen der

Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen ermittelten Spotmarktpreis für jeden

Kalendertag in viertelstündlicher Auflösung und

b) im Fall einer nicht vollständigen oder nur teilweisen Kopplung der Orderbücher

aller Strombörsen für die jeweils hiervon betroffenen Viertelstunden den an ihrer

Strombörse ermittelten Preis für die Stromviertelstundenkontrakte in der vortä-

gigen Auktion und ihr Handelsvolumen für diese Stromviertelstundenkontrakte;

diese Mitteilung muss unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach Abschluss der

vortägigen Auktion erfolgen.

Anlage 2 (zu §36h) Referenzertrag

1. Eine Referenzanlage ist eine Windenergieanlage eines bestimmten Typs, für die sich

entsprechend ihrer von einer dazu berechtigten Institution vermessenen Leistungs-

kennlinie an dem Referenzstandort ein Ertrag in Höhe des Referenzertrags errechnet.
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2. 1Der Referenzertrag ist die für jeden Typ einerWindenergieanlage einschließlich der

jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Errichtung an dem

Referenzstandort rechnerisch auf Basis einer vermessenenLeistungskennlinie in fünf

Betriebsjahren erbringen würde. 2Der Referenzertrag ist nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein anerkannten

Regeln der Technik wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und Rechenme-

thoden verwendet worden sind, die enthalten sind in den Technischen Richtlinien für

Windenergieanlagen, Teil 5, in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des Referenzertrags

geltenden Fassung der FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneu-

erbare Energien (FGW)24.

3. Der Typ einer Windenergieanlage ist bestimmt durch die Typenbezeichnung, die

Rotorkreisfläche, die Nennleistung und die Nabenhöhe gemäß den Angaben des

Herstellers.

4. Der Referenzstandort ist ein Standort, der bestimmt wird durch eine Rayleigh-

Verteilung mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 6,45 Metern je

Sekunde in einer Höhe von 100 Metern über dem Grund und einem Höhenprofil, das

nach dem Potenzgesetz mit einem Hellmann-Exponenten αmit einemWert von 0,25

zu ermitteln ist und einer Rauhigkeitslänge von 0,1 Metern.

5. 1Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ einer Windenergieanlage ermittelte

Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leistungsabgabe, unabhängig

von der Nabenhöhe. 2Die Leistungskennlinie ist nach den allgemein anerkannten

Regeln der Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln

der Technik wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und Rechenmethoden

verwendet worden sind, die enthalten sind in den Technischen Richtlinien für

Windenergieanlagen, Teil 2, der FGW24 in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des

Referenzertrages geltenden Fassung. 3Soweit die Leistungskennlinie nach einem

vergleichbaren Verfahren vor dem 1. Januar 2000 ermittelt wurde, kann diese

anstelle der nach Satz 2 ermittelten Leistungskennlinie herangezogen werden,

soweit im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem 31. Dezember 2001 nicht mehr

mit der Errichtung von Anlagen des Typs begonnen wird, für den sie gilt.

6. Zur Vermessung der Leistungskennlinien nach Nummer 5 und zur Berechnung der

Referenzerträge von Anlagentypen amReferenzstandort nach Nummer 2 sind für die

24Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft für Windenergie und andere Erneuerbare Energien,
Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.
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Zwecke dieses Gesetzes Institutionen berechtigt, die für die Anwendung der in diesen

Nummern genannten Richtlinien nach DIN EN ISO IEC 170254 akkreditiert sind.

7. 1Bei der Anwendung des Referenzertrags zur Bestimmung und Überprüfung der

Höhe des anzulegenden Wertes nach §36h Absatz 2 ab Beginn des sechsten, elften

und sechzehnten auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres wird der

Standortertrag mit dem Referenzertrag ins Verhältnis gesetzt. 2Der Standortertrag ist

die Strommenge, die der Anlagenbetreiber an einem konkreten Standort über einen

definierten Zeitraum tatsächlich hätte einspeisen können.

7.1 1Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem Bruttostromertrag

abzüglich der Verlustfaktoren ermittelt. 2Der Bruttostromertrag ist der mittlere

zu erwartende Stromertrag einer Windenergieanlage an Land, der sich auf

Grundlage des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen

Leistungskurve ohne Abschläge ergibt. 3Verlustfaktoren sind Stromminderer-

träge aufgrund von

a) Abschattungseffekten,

b) fehlender technischer Verfügbarkeit der Anlage in Höhe von höchstens

2 Prozent des Bruttostromertrags,

c) elektrischen Effizienzverlusten im Betrieb der Windenergieanlage zwischen

den Spannungsanschlüssen der jeweiligen Windenergieanlage und dem Netz-

verknüpfungspunkt des Windparks,

d) genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu Geräuschemissionen,

Schattenwurf, Naturschutz oder zum Schutz des Flugbetriebs einschließlich

Radar.

7.2 1Für die Ermittlung des Standortertrags der ersten fünf, zehn und 15 auf die

Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahre ist die eingespeiste Strommenge im

Betrachtungszeitraum die Grundlage, zu der die fiktive Strommenge zu addieren

ist, die der Anlagenbetreiber in dem Betrachtungszeitraum hätte einspeisen

können. 2Die fiktive Strommenge ist die Summe der folgenden Strommengen:

a) Strommengen, die auf eine technische Nichtverfügbarkeit von mehr als

2 Prozent des Bruttostromertrags zurückgehen,

b) Strommengen, die wegen Abregelungen durch den Netzbetreiber nach §13a

Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes oder nach §14 Absatz 1 in Verbindung

mit § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht erzeugt wurden, und
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c) Strommengen, die wegen sonstigen Abschaltungen oder Drosselungen, zum

Beispiel der optimierten Vermarktung des Stroms, der Eigenversorgung oder

der Stromlieferungen unmittelbar an Dritte, nicht eingespeist wurden.

7.3 1Die Berechnung des Standortertrags richtet sich nach demStand der Technik. 2Es

wird vermutet, dass die Berechnungen demStand der Technik entsprechen,wenn

die Technischen Richtlinien der „FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie

und andere Erneuerbare Energien“, insbesondere die Technischen Richtlinien

für Windenergieanlagen, Teil 6 eingehalten worden sind. 3Die Berechnung der

fiktiven Strommengen erfolgt auf der Grundlage der konkreten Anlagendaten für

die entsprechenden Betriebsjahre. 4Zu diesem Zweck ist der Betreiber der Anlage

verpflichtet, eine Datenhaltung zu organisieren, aus der die hierfür notwendigen

Betriebszustände der Anlage durch berechtigte Dritte ausgelesen werden können

und die nicht nachträglich verändert werden können.

Anlage 3 (zu §50b) Voraussetzungen und Höhe der Flexibilitätsprämie

I. Voraussetzungen der Flexibilitätsprämie

1. Anlagenbetreiber können die Flexibilitätsprämie verlangen,

a) wenn für den gesamten in der Anlage erzeugten Strom keine Einspeisever-

gütung in Anspruch genommen wird und für diesen Strom unbeschadet des

§ 27 Absatz 3 und 4, des § 27a Absatz 2 und des § 27c Absatz 3 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der am31. Juli 2014 geltenden Fassung demGrundenach

ein Vergütungsanspruch nach §19 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 besteht,

der nicht nach §52 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 verringert ist,

b) wenn die Bemessungsleistung der Anlage im Sinne der Nummer II.1 erster

Spiegelstrich mindestens das 0,2fache der installierten Leistung der Anlage

beträgt und

c) sobald ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitäts-

erzeugung aus erneuerbaren Energien bescheinigt hat, dass die Anlage für

den zum Anspruch auf die Flexibilitätsprämie erforderlichen bedarfsorien-

tierten Betrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik technisch

geeignet ist.

2. Die Höhe der Flexibilitätsprämie wird kalenderjährlich berechnet. Die Berech-

nung erfolgt für die jeweils zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung nach

Maßgabe der Nummer II. Auf die zu erwartenden Zahlungen sind monatliche

Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten.
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3. Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnahme

der Flexibilitätsprämie vorab mitteilen.

4. Die Flexibilitätsprämie ist für die Dauer von zehn Jahren zu zahlen. Beginn der

Frist ist der erste Tag des zweiten auf die Meldung nach Nummer I.3 folgenden

Kalendermonats.

5. (weggefallen)
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II. Höhe der Flexibilitätsprämie

1. Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Anlage ist

– „PBem“ die Bemessungsleistung inKilowatt; im ersten und im zehntenKalender-

jahr der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie ist die Bemessungsleistung

mit derMaßgabe zu berechnen, dass nur die in denKalendermonaten der Inan-

spruchnahme der Flexibilitätsprämie erzeugten Kilowattstunden und nur die

vollen Zeitstunden dieser Kalendermonate zu berücksichtigen sind; dies gilt

nur für die Zwecke der Berechnung der Höhe der Flexibilitätsprämie,

– „Pinst“ die installierte Leistung in Kilowatt,

– „PZusatz“ die zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung für die bedarfsorien-

tierte Erzeugung von Strom in Kilowatt und in dem jeweiligen Kalenderjahr,

– „fKor“ der Korrekturfaktor für die Auslastung der Anlage,

– „KK“ die Kapazitätskomponente für die Bereitstellung der zusätzlich instal-

lierten Leistung in Euro und Kilowatt,

– „FP“ die Flexibilitätsprämie nach §50b in Cent pro Kilowattstunde.

2. Berechnung

2.1 Die Höhe der Flexibilitätsprämie nach §50b („FP“) in Cent pro Kilowatt-

stunde direkt vermarkteten und tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach

der folgenden Formel berechnet:

FP =
PZusatz ×KK × 100

Cent

Euro

PBem × 8760 h

2.2 1„PZusatz“ wird nach der folgenden Formel berechnet:

PZusatz = Pinst – ( fKor × PBem )

Dabei beträgt „fKor“

– bei Biomethan: 1,6 und

– bei Biogas, das kein Biomethan ist: 1,1.
2Abweichend von Satz 1 wird der Wert „PZusatz“ festgesetzt

– mit dem Wert Null, wenn die Bemessungsleistung die 0,2fache installierte

Leistung unterschreitet,

– mit dem 0,5fachenWert der installierten Leistung „Pinst“, wenn die Berech-

nung ergibt, dass er größer als der 0,5facheWert der installierten Leistung

ist.

2.3 „KK“ beträgt 130 Euro pro Kilowatt.
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2.4 Ergibt sich bei der Berechnung der Flexibilitätsprämie ein Wert kleiner null,

wird abweichend vonNummer 1 derWert „FP“mit demWert null festgesetzt.
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Anlage 5 (zu §3 Nummer 43c) Südregion

Folgenden kreisfreie Städte, Stadtkreise, Kreise und Landkreise bilden die Südregion:

Südregion

Baden-Württemberg
Landkreis Alb-Donau-Kreis
Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Biberach
Landkreis Böblingen
Landkreis Bodenseekreis
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Landkreis Calw
Landkreis Emmendingen
Landkreis Enzkreis
Landkreis Esslingen
Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Landkreis Freudenstadt
Landkreis Göppingen
Stadtkreis Heidelberg
Landkreis Heidenheim
Stadtkreis Heilbronn
Landkreis Heilbronn
Landkreis Hohenlohekreis
Stadtkreis Karlsruhe
Landkreis Karlsruhe
Landkreis Konstanz
Landkreis Lörrach
Landkreis Ludwigsburg
Landkreis Main-Tauber-Kreis
Stadtkreis Mannheim
Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis
Landkreis Ortenaukreis
Landkreis Ostalbkreis
Stadtkreis Pforzheim
Landkreis Rastatt
Landkreis Ravensburg
Landkreis Rems-Murr-Kreis
Landkreis Reutlingen
Landkreis Rhein-Neckar-Kreis
Landkreis Rottweil
Landkreis Schwäbisch Hall
Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis
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Südregion

Landkreis Sigmaringen
Stadtkreis Stuttgart
Landkreis Tübingen
Landkreis Tuttlingen
Stadtkreis Ulm
Landkreis Waldshut
Landkreis Zollernalbkreis
Bayern
Landkreis Aichach-Friedberg
Landkreis Altötting
Kreisfreie Stadt Amberg
Landkreis Amberg-Sulzbach
Kreisfreie Stadt Ansbach
Landkreis Ansbach
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg
Landkreis Aschaffenburg
Kreisfreie Stadt Augsburg
Landkreis Augsburg
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
Kreisfreie Stadt Bamberg
Landkreis Bamberg
Kreisfreie Stadt Bayreuth
Landkreis Bayreuth
Landkreis Berchtesgadener Land
Landkreis Cham
Landkreis Dachau
Landkreis Deggendorf
Landkreis Dillingen an der Donau
Landkreis Dingolfing-Landau
Landkreis Donau-Ries
Landkreis Ebersberg
Landkreis Eichstätt
Landkreis Erding
Kreisfreie Stadt Erlangen
Landkreis Erlangen-Höchstadt
Landkreis Forchheim
Landkreis Freising
Landkreis Freyung-Grafenau
Landkreis Fürstenfeldbruck
Kreisfreie Stadt Fürth
Landkreis Fürth
Landkreis Garmisch-Partenkirchen
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Südregion

Landkreis Günzburg
Landkreis Haßberge
Kreisfreie Stadt Ingolstadt
Kreisfreie Stadt Kaufbeuren
Landkreis Kelheim
Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)
Landkreis Kitzingen
Landkreis Landsberg am Lech
Kreisfreie Stadt Landshut
Landkreis Landshut
Landkreis Lindau (Bodensee)
Landkreis Main-Spessart
Kreisfreie Stadt Memmingen
Landkreis Miesbach
Landkreis Miltenberg
Landkreis Mühldorf am Inn
Kreisfreie Stadt München
Landkreis München
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Landkreis Neu-Ulm
Kreisfreie Stadt Nürnberg
Landkreis Nürnberger Land
Landkreis Oberallgäu
Landkreis Ostallgäu
Kreisfreie Stadt Passau
Landkreis Passau
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
Landkreis Regen
Kreisfreie Stadt Regensburg
Landkreis Regensburg
Kreisfreie Stadt Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Landkreis Roth
Landkreis Rottal-Inn
Kreisfreie Stadt Schwabach
Landkreis Schwandorf
Kreisfreie Stadt Schweinfurt
Landkreis Schweinfurt
Landkreis Starnberg
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Südregion

Kreisfreie Stadt Straubing
Landkreis Straubing-Bogen
Landkreis Tirschenreuth
Landkreis Traunstein
Landkreis Unterallgäu
Kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz
Landkreis Weilheim-Schongau
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Kreisfreie Stadt Würzburg
Landkreis Würzburg
Hessen
Landkreis Bergstraße
Kreisfreie Stadt Darmstadt
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Landkreis Groß-Gerau
Landkreis Odenwaldkreis
Landkreis Offenbach
Rheinland-Pfalz
Landkreis Alzey-Worms
Landkreis Bad Dürkheim
Landkreis Bad Kreuznach
Landkreis Bernkastel-Wittlich
Landkreis Birkenfeld
Landkreis Donnersbergkreis
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz)
Landkreis Germersheim
Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
Landkreis Kaiserslautern
Landkreis Kusel
Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz
Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein
Kreisfreie Stadt Mainz
Landkreis Mainz-Bingen
Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße
Kreisfreie Stadt Pirmasens
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis
Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis
Kreisfreie Stadt Speyer
Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Südwestpfalz
Kreisfreie Stadt Trier
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Südregion

Landkreis Trier-Saarburg
Kreisfreie Stadt Worms
Kreisfreie Stadt Zweibrücken
Saarland
Landkreis Merzig-Wadern
Landkreis Neunkirchen
Landkreis Regionalverband Saarbrücken
Landkreis Saarlouis
Landkreis Saarpfalz-Kreis
Landkreis St. Wendel
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